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28. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 15. September 1964 

Dif' Sitzung wird um 10.15 Uhr durch den Präsidenten 
d0s Landtags eröffne t. 

Präsident Van Volxem: 

kh eröffne die 28. Sitzung des Landtags Rheinland
Pfalz. Beisfü.er sind die Herren Abgeordneten Diel und 
Adamzyk. Herr Abgeordneter Diel fütu·t die Rednerliste. 
Es fehlen entschuldigt die Frau Abgeordnete Wetzel, 
die Herren Abgeordneten Jacobs, Minister Stübinger, 
Schmurr und Hanz. 

kh be~rüße auf der Tribüne als Gäste des Landtags die 
CDU-Ortsgruppe Wirges über Montabaur, die Real
~chu 1 e K a t7.ene 1 n bogen und die Frauenlo bsch ule in Mainz. 

(Beüall des Hauses.) 

kh ru(e auf Punkt 12 der Tagesordnung: 

Erste, zweite und dritte Bt!ratung eines Urantrags 
der Fraktion der FDP betr. Gesetz zur Änderung 

des Artikels 50 der Landes\'erfassung 

- Drucksache II/235 -

Die Begründung erfolgt durch den Herrn Abgeordneten 
Dr. Storch (FDP). 

Abg. Dr. Storch: 

Herr PräRident, meine Damen und Herren! Ich habe die 
Aufg<1he, Ihnen den Urantrag der FDP-Fraktion zu be
gründen, der auf die Einführung der Urwahl der Bür
germeister durch die Bevölkerung abzielt. Zu diesem 
Antrag - wenn er verwirklicht werden soll - ist eine 
Zweidrittelmehrheit des Hauses erforderlich, weil in 
der Verfassung festgelegt ist, daß den Vertretungskör
perschaften, also den Gemeinde- und Stadträten, die 
Wahl der leitenden Beamten, also der Bürgermeister 
und Oberbürgermeister, zusteht. Alle Fraktionen müs
sen also mitstimmen, damit dieser Antrag mit Zwei
drittelmP-hrheit verwirklicht werden kann. 

Wenn Sie unserem Vorschlag folgen, werden künftig in 
Rheinland-Pfalz die Bürgermeister aller Gemeinden un
mittelbar von den Bürgern der Gemeinden gewählt 
werden können. 

kli ll~nne Ihnen drei Gründe, die für dieses dem<Jkra
tische Verfahren sprechen, das sich in Bayern und 'in 
Baden-Württemberg zur Zufriedenheit der Bevölkerung 
außerordentlich bewährt hat. 

1. Die große Bevölkerungszahl unserer demokratischen 
Länder macht es notwendig, sich bei den Wahlen der 
Regierungen der mittelbaren, der parlamentarisd1en 
Demokratie zu bedienen, das heißt, nicht das Volk hat 
unmittelbar in toto insgesamt seine Regierungen zu 
wählen, rondern nur das Parlament, das Repräsentativ
gremium der Gesamtheit der Wähler, ist dazu in der 
Lago. Das ist allein aus zahlenmäßigen Gründen not
wendig. Bei d~r Wahl der Bürgermeister aber, in dem 
ü.bcrsdlaubaren Rahmen der Gemeinden, ergibt sich die 

Gelegenheit, auf einfache Weise die unmittelbare Demo
kratie, die Urform unsere!;" Staatsordnung, zu prakti
zieren. Das hat :tUr Folge - wie die Verhältnisse in ßa
den-Württembel'g und Bayern zeigen - , daß das Inter
esse des nw·gcrs a n seinem Gemeinwesen, an der 
Demokrat ie, wesentlich gestärkt wird. Es ist elne be
kannte Tatsache, da ß durch die Personifizierung der 
oft spröde Stoff dP-r Politik auch für den Bürger inter
essant und lebl'ndtg v,rird, der sich ansonsten nicht um 
die Alltagspolitik kümmert. 

Die Urwahl der Bilrgermeisl1>r, diP. unmittelbar!' Wahl 
durch das Volk, i!:t. :ilso nicht nur ein demokratisches 

• Grundprinzip, das s ich hier verwirklichen läßt, sondern 
1 .. auch ein Instrument, den Bürger stärker an seinem 

!' Gemeinwesen zu interessieren. J eder Bürger kann un
mittelbar selbst mitentscheiden, wer für ihn für eine 

1 bestimmte Zeitspanne der „Meis ter der Bürger", der 
Bürgermeister, sein soll. 

Ein zweites Argument : Ein in de1· ürwahl gewählte1· 
Bürgermeister ist von den vielleicht wechselnden Mehr
heiten der Gemeindevertretung, also auch von den po
litischen Parteien , weitgehend unabhii.ngig. Er leitet 
seine Legitimation ja unmittelbar vom Volke her. Er 
kann über der Diskussion der Rats fraktionen stehen und 
die Proule me seiner Gemeinde unbefangener und auch 
kritischer beurteilen als das vom Rat gewählte Ge
meindeoberhaupt. Er bringt natürlich - Herr Munzinger, 
Sle schmunzeln, aber ich glaube, das ist ein Fall, der 
richtig ist - -

(Zuruf des Abg. Munzinger. - He iterkeit l.Jd der SPD.) 

- J a, ja . 

(Abg. Dr. Skopp: Hat Herr Munzinget· geschmun
zelt? - Abg. Völker : Lachen darf man doch wohl 

noch hier. Herr nr :=::;tnrc·h !) 

- Das ist gestattet, ja natürlich. 

Der durch die Bevölkerung gewählte Bürgermeiste r ge
winnt eine starke Autorität, die ihn befähigt, auch im 
Gemeinderat entspl'f'!ChP.nd aufzutreten. Diese starke 
Autorität muß natürlich auch an Bindungen gekettet 
sein, damit eine solche Position nkht mißbraucht wer
den kann. Aber - so meine ich - h ier ist die starke Stel
lung gerechtfertigt, die unsere rheinische Bürgermeister
verfassung dem Bürgermeister gibt; denn er hat sie ja 
unmittelb<ir von den Gemeindebürgern erhalten, wäh
rend bei den durch den Rat ge\vähUen Bürgermeistern 
von uns eine s tärkere Bindung an die wählende Kör
perschaft gefordert wird. Dazu wird später m ein Kol
lege von Bünau bei der Begrlin<:hing unseres enlspre
chende.q Antrages noch nähere Ausführungen machen. 

Und e~ drltt~r Grund; Die Kandidatenauslese vollzieht 
sich bei der Urwahl zwangsläufig öffentlich; d enn jeder 
Bewerber muß ja zur Wahl zugelasiwn werden. Die Aus
lese der Kandidaten b<'i der Wahl durch das Ratsgre
mium voJJ.Ueht sich intern in den Gremien dieser Ge
meindeve11retung; nur der Wahla kt selbst ist öfientiich. 
Wer also für die Öffentlichkeit der politischen Vorgänge 
ei!l.tritt, muß ,.. von diesem Argument her - die Urwahl 
der Bürgermeister bejahen. Auch diese öffentliche Dis
k11Ssion über ~das Für und Wider der Kandidaten b elebt 
natürlich wiMerum das Interesse der Bürgerschaft an 
den Problemen der Gemeinden; denn je nachdem, wie 
diese gelagert sind, läßt skh det· e ine oder andere Be
werber auf Grund seiner Eignung oder Befähigung vor
dehen oder rurückstellen. 

Ein weiteres: Die Parteien sind gezwungen, bei der 
Kandidatenauslese noch stärker auf P<:rsönlichkeiten zu 
achten, die das notwendige Echo in der Bevölkerung 
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finden, eine Regel, die heute nicht in jedem Falle be
l'Ücksi(•htigt wird. 

(Abg. Dr. Kohl: Hört, hört!) 

Es sei, meine Damen und Herren, ein möglicher Nach
teil nicht verschwiegen: Die Erfahrung lehrt, <laß vor 
allem ortsansässige Kandidaten gegenüber auswärtigen 
Bewerbern die weitaus größeren Erfolgsaussichten ha
ben. Das ist logisch, und es liegt auf der Hand. Die 
Leute, die in der Gemeinde bekannt sind, werden den 
unbekannten auswärtigen Bewerbern vorgezogen. 
Wenn genügend qualifizierte Persönlichkeiten zur Ver
fügung stehen, ·ist das sicherlich kein Nachteil. Es 
könnte nur dann eine kritische Situation eintreten, 
wenn keine qualifizierten Personen bereit sind, für 
dus Amt des Bürgermeisters zu kandidieren und die 
Wähler dClnn zwangsläufig eine Person wählen müssen, 
die nicht in allen Punkten den Anforderungen gerecht 
wird. Aber .ich glaube, diese Möglichkeit ist auch bei 
der Wahl durch die Gemeindevertretung gegeben. 

Meine Damen und Herren! Das Thema „Urwahl der 
Bürgermeister" wird nicht zum erstenmal hier in die
sem Landtag diskutiert. Schon in der ersten Wahl
periode hal der damalige Staatssekretär Dr. Wuermeling 
den Antrag gestellt, i n Gemeinden bis zu 2 000 Ein
wohnern die Urwahl einzuführen. Dieser Antrag wurde 
im Hauptausschuß von der SPD mit dem Argument 
abgdchnt, daß <iie sogenannte Cliquenwirtschaft in 
kleinen Gemeinden sowieso nicht ausgeschaltet werden 
könnt<!; die gewählten Vertreter des Volkes seien zur 
Wahl bcl'Ufen. 

(Zurufe von der CDU: Hört, hört!) 

Das war in der ersten Wahlperiode; es ist schon recht 
lange her. 

In der zweiten Wahlperiode haben der Abgeordnete 
Wetzei und andere den gleichen Antrag bei der No
vellierung zum Selbstverwaltungsgesetz gestellt. Auch 
dieser Antrag wurde - insbesondere von der SPD -
zunächst ohne nähere Angabe von Gründen abgelehnt. 
In der dritten Beratung schließlich hat der Herr Ab
g1..'0rdnete Schmidt ausgeführt, daß der Bürgermeister 
das Vertrauen des Gemeinderates genießen müsse, also 
nlchl von der Bevölkerung, das heißt von einem ande
ren .Gremium, gewählt werden könne. 

In der dritit.m Wahlperiode schließlich hat die FDP
Fraktion dieses Hauses den gleichen Antrag gestellt. 
Auch dieser Antrag ist am Widerstand der sozialde
mokrallschen Fraktion gescheitert. Die Begründung für 
dle Ablehnung war, daß die Urwahl in unserem Raum 
systemwidrig sei. 

Dies<.> Gründe, meine Damen und Herren, sind in der 
Tal die einzigen, welche bisher gegen die Urwahl ein
gewandt wurden. Ich glaube, Sie geben mir recht, 
wenn ich sage: Es waren keine sehr starken Gegenar
gumente, welche die SPD bisher anführte. Ich glaube 
auch, daß s ie heute von der Sache her k eine wesent
lich :sti:irkt'rcn Gründe anführen kann. Hinzu kommt -
hissen Sie das auch hier erwähnt sein -, daß die Ur
wahl durchaus populär ist, daß sie von der Bevölkc
ning - besonders in den kleinen Gemeinden - ge
wünsdll wird. Wir haben in vielen Gesprächen mit 
Bür!.(crn unseres Landes in allen Landesteilen diese 
F(~ststellung gemacht. Gerade in den kleinen Gemein
den ist d<.>r Gedanke der Urwahl der Bürgermeister 
durchau~ im Interesse der Bevölkerung, und überall 
hönm Sie eine Zustimmung zu dieser Überlegung. 

(Abg, Schwarz: In den kleinen Gemeinden!) 

- Ich sagte „kleine Gemeinden"; Herr Schwarz, Sie 
rufen es mir zu. Wir hatten zuers t überlegt, daß wir, 
um eine Beschränkung festzulegen, bei Gemeinden bis 
zu 5 000 Einwohnern - vielleicht auch noch unter die
ser Zahl - verbleiben sollten; hierfür hätte man viel
leicht eher eine Zustimmung finden können. Die SPD 
ließ aber - soweit ich das beurteilen kann - in inter
nen Gesprächen und in einem Brie!wcchsl'l erkcnn<'n, 
daß sie eventuell bereit ist, zuzustimmen, wenn in al
len Gemeinden die Urwahl eingeführt würde. Wir 
sind dieser Auffassung, von der ich nicht weiß, ob 
sie zutrifft - Sie werden dazu sicherlich gleich etwas 
sagen, Herr Kollege Schmidt -, entgegengekommen, in
dem wir uns entschlossen haben, der Urwahl in allen 
Gemeinden zuzustimmen, weil das Prinzip und die von 
mir angeführten Gründe in den großen Gemeinden 
genauso zutreffen wie in den kleinen, wenn auch in 
den größeren Gemeinden der unmittelbare Kontakt 
zwischen dem Wähler und dem Gewählten schwieriger 
herzustellen .ist als in den kleinen Landgemeinden, wo 
jeder jeden kennt. Aber über die Einzelheiten und die 
mögliche Begrenzung wird zu reden sein, wenn unser 
Urantrag hier angenommen ist und es darum geht, im 
Gesetz die Ausführung dieses Gedankens vorzuneh
men. 

Meine Damen und Herren, ich darf zusammenfassen: 
Die Urwahl - so meinen wir - ist ein demokratisches 
Recht der Bürger. Sie wird von der Bevölkerung un
seres Landes gewünscht. Aus der bishedgen Diskus
sion ergeben sich keine erkennbaren sachlichen Gründe, 
welche dagegensprechen. Wir werden aber vorteilhaft 
zu buchen haben, daß wir hier und da stärkere Per
sönlichkeiten an der Spitze unserer Gemeinwesen ha
ben werden. Niemand - lassen Sie mich das auch sagen 
- hat einen Nachteil von der Urwahl der Bürgermei
ster, aber der demokratische Gedanke, den Bürger im 
überschaubaren Rahmen seiner Gemeinde s tärker an 
die res publica, an die öffentliche Sache, heranzuführen, 
wird einen bedeutenden Auftrieb erfahren. 

Ich bitte Sie aus diesem Grunde - wirklich ohne alle 
parteipolitische Überlegungen -, besonders die Kollegen 
von der SPD, ihre Bedenken gegen die Urwahl zurück
zustellen und unserem verfassungsändernden Antrag 
Ihre Zustimmung nicht zu versagen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich eröffne die Besprechung. Das Wort hat Herr Ab
geordneter Schmidt (SPD). 

Abg. Schmidt: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Herr 
Kollege Dr. Storch hal eines richtig wiedergegeben, 
nämlich, daß die sozialdemokratische Landtagsfraktion 
die übrigen Parteien des Hauses hat wissen las:;en, 
daß wir eine Aufspaltung des Bürgermeistcrwahl
rechtes nicht akzeptieren würden. Für uns käme also die 
von der FDP zunächst angerl.'gte AuCsp<1ltut1g, Direkt
wahl durch die Gemeinden unter 3 000 bzw. 5 000 Ein
wohner und darüber hinaus indirekte Wahl durch die 
Gemeindevertretungskörpcrschaft, nicht in F1iage. Wir 
wollten keine zweierlei Art von Bürgermeistern schaf-
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c~rllmidt) 

!en. Das schien uns irgendwie systemwidrig und nicht 
v<>rt rt--tbar. 

Wir haben aber die FDP wissen Lassen, daß die sozial
demokratische Fraktion bereit wäre, über die Frage 
der Direktwahl aller Bürgermeister zu sprechen, wenn 
t>ine weitere Überlegung ernsthaft in Erwägung ge
zogen würde, nämlich die Ilestellung der Landräte 
durch die Vertretungskörperschaft des Krcises, den 
Kr~istag. Es gibt auf der kommunalen Ebene - das 
;wigt ja das Selbstvet-wallungsgeset.z - neben der Ge
m1;>in<lt>Pbene als die zweite bedeutsame Ebene die 
Ebene der Kreise und daneben die der krels!reien 
8tikitP. Wir ha ben aber in der Frage als Vergleich 
nur mit der zweiten Ebene, der Ebene der Kreise, zu 
tun. Und Sie wissen, daß die sozialdemokratische Land
tag!ifraktion nach der Richtung hin auch einen ver
fas.sun.e,sändernden Antrag vorgelegt ha t, der gleich 
zur Bf'ratung anstehen wird, nämlich die kommunalen 
\'ertr<>t.un~i;körpcrschaften der Kreise mit dem Wahl
recht der Landräte ausz.ustatlen. Uns schien eine Ver
bindung beider Fragen sinnvoll Denn w.enn man hier 
von der Stärkung des Selbstverwaltungsrechtes und 
Hebung der Bürger interessen über Direktwahl der 
Bürgermeister spricht, dann müßte man logischerweise 
:rnc-h die zweite kommunale Selbstverwaltungsebene, 
lli-imlich die d er Landkreise, mit einbeziehen. Das aber 
hlit d ie FDP mit Entschiedenheit abgelehnt. Nachdem 
sie die5e unsere Vorstellung abgelehnt hat, konnte sich 
die so?.ialdemokratische Fraktion zu einer Fortsetzung 
der Diskussion über die Direkhvahl der Bürgermeister 
nicht entsdiließP.O. Sie bleibt daher bei ihrer bi.!.herigen 
Entseheidung, die aber deshalb, Herr Kollege Dr. 
Storch - ich will nicht weiter darauf eing~en - auch 
nicht als eine undemokratische Entscheidung bezeich-
1wt w <:l'den kann. S ie haben mit Recht gesagt, es gebe 
viele Gründe dafür und viele dagegen. Ia.:h will die 
Gründe, die dagegen spr~en, in Anbetracht meiner 
bishel'ig.;,n Feststellungen nicti.t näher erörtern. Nur 
eine:; darf im IhnC'n sagen: Wenn Sie in die Lan.dta,gs
p rotokolle der J ahre 1947i48 Einb lick nehmen, dann 
~!Ü) t.!:> damals eine Reihe von gewichtigen zusätzlichen 
Gründen. die für die damalige Entsdieidung mitbe
s timmend waren. 

Wenn man das Für und Wider abwägt, dann ist es 
sicherlich eine Frage, die auch in den sozialdemokra
ti sdien Reihen verschieden gesehen wird. Wir haben 
auch Freunde. die befÜl'worten die DirektwahL Wir 
h aben dafür andere, die sagen nein.· Aber wir waren 
des Gewii-senskonfliktes enthoben, nachdem Sie, meine 
Hc-rren von der FDP, sich entschieden, die logische 
F<>lgerung aus Ihrem Antrag, nämlich bezüglich. d er 
Gestaltung des Wahlrechtes der Landräte mit uns nicht 
zu diskutieren. 

Die sozialdemokratische Fraktion wird aus diesem 
Grund Ihren heut.i.gen Antrag ablehnen. 

<Be ifall bei d er SPD.} 

Präsident Van VolxE"m: 

\\'eitere Wortmeldungen liegen nicbt vor. Eine Abstim
mung in erster Lesung erfolgt nicht. Es ist kein Übel.'
weisung;;antrag gestellt. - Ich rufe die zweite Beratung 
auf. Liegen Wortmeldungen vor? - Das ist nicht der 
Fall. Dann kommen wir in zweiter Beratuog z.ur Ab
stimmung über den Urantrag der F DP, Drucksache 
II•235. kh rufe auf die §§ l, 2, Einleitung und Über
scbrift. Wer in zweiter Beratung dem Urantrag seine 

Zustimmung geben will, möge das Handzeichen geben. -
Danke! - Die Gegenprobe! - Ich muß auszählen lassen. -
Nochmals bitte, wer slimmi :w? - 36 haben zugestimmt! 
- Ich bitte um die Gegenprobe! - 52 dagegen. Der An
trag ist in allen Teilen abgelehnt. Eine dritte Beratung 
erfolgt nicht. 

Ich rufe auf Punkt 13 det· Tagesordnung: 

Erste, zweite und dritte Beratung eines Urantragcs 
c'ler Fraktion der SPD betr. Landesgesetz zur ~nde
rung des Artikels 50 der Verfassung für Rheinla.nd-

Pfa.lz 

- Drucksache lli267 -

Der Urantrag wird begründet durch Heun Abgeord
neten Thorwirth (SPD). 

Abg. Thorwirtb: 

H~rr Präsident! Meine Damen und Heuen! Die mit dem 
Urantrag H/267 der Fraktion der SPD zur Streichung 
empfohlene Bestimmung unserer Landesverfassung ist 
heute mit die Grundlage für die Vollmacht der Lan
desregierung, die Landräte zu bestellen, ohne die Bür
gervertreter in den Kreisen zu befragen. Ihre Beseiti
gung in der Landesverfassung soll den Weg !rei
machen, das Selbstverwaltungsgesetz, dessen Beratung 
und Beschlußfassung heule !iler ansteht, in einem 
entscheidenden Punkt zu ändern, und zwar mit dem 
Ziel, die Wahl der La ndrii te durch die· Kreisparla
mente auch in Rheinland-Pfalz zu verwirklichen. 

Meine Damen Und H erren! W ir haben die Novellierung 
des Selbstverwaltungsgesetzes begonnen in der Ab
skhl, ciie ReciJ.ie der St:!ib:slve•·waitung in Rheinland
Pfalz zu sfät·kcn, die Funktionen d er Aufsichtsbehör
den dort abzubauen, wo man aus der Entwicklung der 
Sltuatiun glaubte, .die Rechte der Selbstverwaltung 
uneingeschränkt gestalten zu können. Wir h aben die 
Novellierung <les Selbstverwaltungsgeset zes in der Ab
sicli.t begonnen, die Bürgerrechte schlechthin zu ver
stärken und demokratischer zu gestalten. 

Gestatt-en Sie mir, einige Bemerkungen dazu zu 
machen. E::; ko~mt auch darauf an, das Verhältnis der 
O+gao.e in de4 gemeindlichen und kommunalen Selbst
verwaltung zueinander abzustimmen. Wir wollten uns 
dab ei auch vor der Gefahr schütz•'n, d aß nach dem 
Sprichwort gehandelt wird, daß dort, wo z.wei sich 
streiten, möglicherweise der dritte sich freut Aus die-

.. s~:!\.9.i:.w.?:fi~ ,11f!;ben;, wir gemeinschaftlich den Weg be
scorJtte.o, eine. Reihe von Änderungen unseres Selbst
v~tl.\ngs~~etzes vorzunehmen. Es k ommen ganz 
zweifell6s manche erfreuliche .Änderungen, die sich 
nach den Bcratum~en im Hauptaltsschuß abzeichnen. Es 
bleiben ~id1erlirh eine Rc.-ihe von Wün"<'h l.'n uni:>rll:'<ligt 
und offen. Wir sind beispielsweise - um nur ~nige 
solcher Bemerkungen hier zu machen - n ich t glücklich 
darüber, daß wir die Amtszeit der Gemein<levertreler 
verlängern, weil wir - ohne daß ic'h das hier zur Prin
zipienfrage machen möchte - der Auffassung sind, daß 
gerade für die Gemeinden die Unmittelba rkeit das In
teresses der Bürger d arunter unter Umständen leiden 
.kann, 

So meinen wir beispielsweise auch, daß wir mit einer 
Bestimmung, c;lie den Ausschluß der Sonderinteressen 
betril!t, wie sie heute im Gesetz steht, nicht gerade das 
erfassen, was wirklich die Befangenheit auslöst. Hier 
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sind eine Reihe solcher Punkte, die zu ordnen wir für 
richtig hielten. 

Nun, meine Damen und Herren, die Leitlinie unserer 
Beratungen und unserer Absichten war, die Vertreter 
der Bürgerscha!i vom Gängelband der Aufsichtsbehörde 
wegzubringen. 

(Abg. Dr. Kohl: Aber Herr Kollege, das ist doch 
keine Begründung des Antrags!) 

- Entschuldigen Sie, ich komme zum Thema, ich bitte 
nur um etwas Geduld dabei. 

(Abg. Dr, Kohl: Wir sind doch noch nicht in der 
Generaldebatte!) 

- Nein, nein! 

Ich wollte das vorwegschicken, um klarzustellen, daß 
wir hier an einem entscheidenden Punkt, nämlich der 
Stellung der Landräte, der Meinung sind, daß die Ab
sicht, die die Fraktionen hiermit verbunden haben, bei 
der jetzigen Vorlage des Hauptausschusses nicht ver
wirklicht wird, 

(Beifall bei der SPD.) 

da unserer Auffassung nach die Selbstverwaltung nicht 
in richtiger Weise gestaltet ist, wenn nicht auch den 
Vertretern der Bürger unserer Landkreise das Recht 
eingeräumt wird, das in den kreisfreien Städten und 
sonst in den Gemeinden des Landes gegeben ist, 

(Erneuter BeifalJ bei der SPD.) 

weil wir meinen, daß das Selbstverwaltungsrecht, um 
dessen Stärkung es uns ja ging, eben nicht zum Tra
gen kommt, \Vcnn ·.v-ir hier darauf verzichten, die Wahl 
der Landräte durch die Kreisparlamente einzuführen. 

(Abg. Haehser:,Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren! Nach der Regelung, wie sie 
dem jetzigen Ergebnis der Ausschußberatungen und 
auch der Regierungsvorlage entspricht, wird der Land
rat durch den Ministerpräsidenten kommissarisch be
stellt; zu seiner endgültigen Ernennung bedarf es der 
Zustimmung des Kreistages. Diese Regelung ist 
schlechter als das, was bislang in Rheinland-Pfalz 
Gesetz ist; denn es entfällt die vorherige Anhör.ung 
dC'S Kreisausschusses, ein wichtiges Instrument der 
Mitspl'lachc bei der Wahl der Landräte. 

{Beifall bei der SPD.) 

Wir meinen, meine Damen und Herren, daß diese 
Form der Bestellung der Landräte mit dem Gedanken 
d<.'r Selbstverwaltung nicht zu vereinbaren ist. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Es ist nicht einzusehen, warum hier <He Landbevölke
rung mindere Rechte haben soll als andere Bevölke
rungskreise. 

Es wird über die Urwahl der Bürgermeister diskutiert. 
Mein Kollege Otto Schmidt hat eben bereits gesagt, 
daß wir der Auffassung sind, es wäre Spiegelfechterei, 
au( dl!r einen Seite über die Urwahl der Bürgermeister 
in den Gemeinden zu reden, wenn man auf der ande
ren Seite nicht dazu bereit ist, das Recht der Kreis
bewohner und ihrer Parlamente bei der Bestellung der 
Landräte entsprechend z.u fassen. 

(Zustimmung bei der SPD. - Abg. Dr. Völker: 
Und umgekehrt ist es auch Spiegelfechterei!) 

- Nein, dieser Meinung sind wir nicht. Wir haben die 
Wahl der Bürgermeister durch die Vertreter der Bür
ger, während hier eine ganz andere Form der Bestel
lung gegeben ist. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Die Frage, ob eine direkte oder indirekte Wahl vor
genommen wird, Ist eine ganz andere, von der Sache 
her gesehen aber sicherlich nicht so prinzipieller Na
tur, wie sie sich in bezug auf die Landräte ausnimmt. 

(Abg. Völker: Sehr gut!) 

Nun, meine Damen und Herren, die sozialdemokrati
sche Partei betrieb die Kommunalisierung der Land
räte schon länger. Wir befinden uns hier ja in bester 
Gesellschaft; denn auch der Landkreistag hat in einer 
ausgezeichneten Begründung die Überführung der 
Landräte in den Kommunaldienst vorgeschlagen. Ich 
darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten hier 
einiges zitieren. Da heißt es: 

Mit der Übernahme der demokratischen Staatsform 
in den neugebildeten Bundesländern der drei west
lichen Besatzungszonen Deutschlands war auch eine 
andere Wertung der kommunalen Selbstverwaltung 
verbunden. Dies drückte sich unter anderem darin 
aus, daß die Hauptverwaltungsbeamten der Land
kreise in der Mehrzahl der Bundesländer aus ihrer 
zuvor reichseinheitlichen Stellung als Staat,.,;bcamtc 
in den Dienst der Landkreise überführt wurden. In 
den Ländern der ehemaligen französischen Besat
zungszone, den Ländern Rheinland-Pfalz, Buden 
und Württemberg- Hohenzollern, ist dt:r Landrat zu
nächst Landesbeamter geblieben. Die unterschied
liche Entwicklung in den einzelnen Teilen Deutsch
lands ist möglicherweise auf Einflüsse der Besat
zungsmächte zurück.zuführen, die de1· kommunalen 
Selbstverwaltung nicht die gleiche Stellung zuer
kannten. Hierzu kam die wirt.;;chaftlichc Notlage, 
die es aus der Sicht der damaligen Zeit teilweise 
zweckmäßig erscheinen ließ, die Landräte zunächst 
im Staatsdienst zu belassen. Eine Änderung trat 
aber für die Länder Baden und Württemberg-Ho
henzollern schon mit der Neubildung des Südwest
staates - des Landes Baden-Württemberg - ein, als 
die dortige Landkreisordnung vom 10. Oktober 1955 
das in dem zur amerikanischen Besatzungszone ge
hörenden Land Württemberg-Baden geltende Recht 
auch auf die dreißig Landkreise der ehemaligen 
französischen Besatzungszone et·streck.tc. 

Und ein zweites zur Begründung: 

Gegenüber der Vorkriegszeit hat sich im ganzen 
Bundesgebiet e in bemerkenswerter Wandel in der 
Aufgabenstellung der Landkreise vollzogen. Die Ziel
setzung des sozialen Rechtsstaates und die Forde
rungen des Bürgers nach gleichwertigen öffentlichen 
Leistungen in allen Teilen des Staatsgebietes haben 
dazu geführt, daß den Landkreisen durch die Gesetz
gebung immer umfangreichere Aufgaben, besonders 
auf dem Gebiet des Schulwesens, des Lastenaus
gleichs, der Sozial- und Jugendhilfe sowie der wirt
schaftlichen und kulturellen Erschließung der länd
lichen Gebiete, übertragen wurden. Damit hat sich 
das Schwergewicht der Aufgaben der Landratsämter 
und der Tätigkeit der Landräte immer mehr auf den 
kommunalen Bereich verlagert. Diese Entwicklung 
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i~t in allen deut:schen Bundesländern zu verzeichnen. 
Thr <>ntspricht es. daß die Hauptverwaltungsbeamten 
der Landkreise nunmehr im Kreisdienst stehen. 

Au:; d0n crwähnt.en sachlichen Gründen und im In
teresse e iner gesamtdeutschen Rechtseinheitlichkeit, 
auch f'i nnr gemeindlichen Rechtseinheitlichkeit, ist es 
ang~~bracht. auch in Rheinland-Pfalz diesen Schritt 
zu 1.un, ?:umal die Entwicklung allgemein ?:um kom
munalen Landrat hinstrebt. Eine Rückkehr zum 
st.aa tlichf'n Landrat ü:t nictit zu erwarten. 

Nun, mf'inE> Damen und Herren, dieser Begründung ist 
~idi erlich nichts m ehr hinzuzufügen. Es ist unbestritten, 
de1ß dw Regelung der Einzelfragen dann dafür sorgen 
muß, daß das Weisungsrecht der Landesregierung in 
s l<1atlic:h f'n Auftragsangelegenheiten gesichert ist. Ich 
ml:'inf' ;;bl-t', die Sicherung des berechtigten Einflusses 
und des bt>rt"Chtigten Weisungsrechtes der Landesregie
rung Ruf diesem Teil der Tätigkeit der LRndräte kann 
kein Argument dafür sein, auch d en Bürgern der Kreise 
und ihren Vertretern ehe Wahl des Landrates und des
sen Oberführung in den Kommunaldienst zu verwei
gE·rn. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir uns nicht der Ent
wickllmg in den Weg stellen wollen, wenn die Selbst
vcrwaltunfl: wirklich gestärkt werden svll, dann müs
sen Sie h eute dem Antrag <ler Sozialdemokratischen 
Pa1·tei zustimmen, der den Weg freimachen soll zur 
Ke>mmirnalis ierung der Landräte. Es sollte uns be
d"'nklich stimmen - das will ich hier anfügen -, daß 
wir uns a ls Land Rheinland-Pfalz auch hier am Ende 
P\Jwr Entwicklung befinden. 

(Allg. Schwa1~.t: Na, na, na! - Abg. Dr. Kohl: 
Ach, ach! Warum haben Si-e das denn bei der 
Urwahl nicht gesagt? - Weiterer Zuruf des Abg. 

Schwarz.) 

In allen a nderen Bundesländern sind die L andräte 
Krf'ii;beamte. und ich glaube, wir sollten .auch hier 
diE>sPn Schritt t.un im Interesse der Stärkung der Rechte 
unserer Bürger. 

(Zui;timmung be:i der SPD. - Abg. Dr. Kohl: Die 
ganze britische Zon.e können Sie da überhaupt 
nicht in Vergleich ziehen! - Weitere Zuru!e von 

der CDU.) 

Meine Damen und Herren! Das Grundgesetz der Bun
desrP-publik verleiht den ~meindeverbänden das Recht 
der Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung - so 
meine ich, ist doch wohl richtig - ist Verwaltung durch 
selbstgewählte Organe. Organ ist auch der Landrat. 
Insoweit behaupte ich, daß zum mindesten mit . dem 
Geiste des Grundgesetzes unsere heutige Bestimmung 
auch nicht übereinstimmt. · 

(Abg. Dr. Kohi: Ifa, na, H~rr Thorwirt..'1!) 

- .Ja, doch! 

Und insoweit, meine ·ich, kann heute von Selbst
verwaltung und deren Stärkung in be:z:ug auf die Stel
lung des Landrates siche1·lich keine Rede sein. 

(Abg-. Dr. Kohl: Das meinen Sie doch wirklich 
s~lber nicht!) 

Die Kr(;'il<nrdnung für <lie Rheinprovinz vom 30. Mai 
1887 regelte damals, daß der Landrat a uf Vorschlag 
des KrPistages vom König ernannt wird. Meine Da-

mcn und Herren! Man darf darüber rätseln, wie sich 
das verhält mit der heutigen Bestimmung, nach der 
bei uns die Landräte bestellt werden. 

Meine Damen und Herren! Unsere Regelung soll da
für sorgen, daß die Selbst.verwe1ltung 8ld:t v t::rbessert. 
Hier sind gestern - auch daran möchte ich erinnern 
- gute Reden g·ehalten worden zu der Frage der poli
tischen Bildung in unserem Lande. Nun kommen wir 
zur Praxis! 

(Abg. Dr. Kohl: Ach, ach! - Weitere Zurufe von 
der CDU.) 

Wenn das, was gestern hier gesagt worden ist, ernst 
sein soll, dann muß auch bei dieser Frage das eine 
Rolle spiele!'_ 

. (Anbalte:J.der Protest bei der CDU. - Abg. Dr. 
Kohl: Na, na! So kann man es doch nicht 
machen! - Abg. Beckenbach: Ist doch ganz klar! 

- Zustimmung und Bei!aU be! der SPD.) 

Nun, meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten 
sind der Meinung, daß es hier ernst w machen gilt fi.ir 
die Wahl der Landräte durch die Kreisparlamente. Wir 
sind der Auffassung, daß unsere Novellierungsabsich
ten zum Selbstverwaltungsgesetz unvollkommen und 
unvollständig sind, wenn nicht den Vertretern der 
Bürger in den Kreisen dieses demokrat ische Selbst
verwaltungsrecht eingeräumt wird. 

(Abg. Beckenbach: Sehr rich lig!) 

Meine Damen und Herrenr Namens der Fraktion der 
SPD dal'l ich Sle um Zustimmung zu unserem Uran
trag - Drucksache I L'267 - zur .Änderung der Landes
verfassung von Rheinland-Pfalz bitten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich eröffne die Bespt·echung. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Storch {FDP). 

Abg. Dr. Storch: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die SPD 
hat eben unseren Urantrag auf Einführung der Ur
wahl der Bürgermeister ohne Angabe von Gründen - -

(Widerspruch bei der SPD. - Abg. Dr. Skopp: 
Haben Sie sanft geruht, Herr Kollege?) 

„•„ :: ·„·· .. ·:r·,• r.::. 1 • 

- - ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Sie hal jetzt 
viele Gründe gefunden für die zweite Verfassungsän
derung, die sie vorschlägt. Und dennoch - so möchte 
icll sagen - argumentieren Sie, Herr Kollege Thorwirth, 
unlogisch. Denn wenn sie auf der einen Seite von der 
Urwahl der Bürgermeister sprechen und von der Mög
lichkeit, diese Urwahl zu diskutieren, dann müßten Sie 
auf der anderen Seite auch die Urwahl der Landräte 
propagieren. Das haben Sie abet· nicht getan. 

(Zurut von der SPD: Aber, aber!) 

- Nein, Sie sprechen immer nur davon, daß der Land
rat durch den Kreistag gewählt werden soll, aber nicht 
von der ßevCllkcrung. Wenn Sie mit dem Vorschlag 
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kämen, den Landrat durch die Bevölkerung wählen zu 
lassen, genauso in Urwahl wie die Bürgermeister - eine 
Regelung, die wir ja in Bayern haben -, darüber ließe 
sich reden. 

(Abg. Beckenbach: Das ist eine andere Konzeption!) 

Darüber ließe sich diskutieren, aber diesen Vorschlag 
haben Sie bisher nicht gemacht. Und es ist völlig un
logisch, die Bürgermeister in Urwahl zu wählen, aber 
die Landräte dann wiederum durch die Repräsentativ
gremicn - die Kreistage - wählen zu lassen. Insofern 
können wir also Ihrer Argumentation in der Tat nicht 
folgen. 

(Abg. Dr. Skopp: Das wäre aber schwierig, wenn 
wir jetzt einen Änderungsantrag einbringen wür

den! - Zuruf des Abg. Beckenbach.) 

- Nein. das ist völlig unlogisch. Wenn Sie die Bürger
meister in Urwahl wählen, dann können Sie auch die 
Landräte in Urwahl wählen. 

(Abg. Dr. Skopp: Dieser Hürdenlauf war eines 
Olympiasiegers würdig!) 

Und darüber ließe sich reden. 

Meine Damen und Herren! Ich will nicht viele Worte 
darüber machen. Lassen Sie mich zum Abschluß sagen, 
daß ich die Haltung der SPD und der Mehrheit des 
Hauses in der Frage der Urwahl der Bürgermeister be
dauere. Sie haben verhindert, daß dem Bürger ein 
demokratisches Recht zugebilligt wurde, das ihm zu
steht. Ich bin davon überzeugt, daß die Bevölkerung 
kein Verständnis für diese Haltung der Mehrheit ha
ben wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident Van Volxcm: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Kohl (CDU). 

Abg. Dr. Kohl: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich will nicht zu dem Sachgegenstand hier spre
chen; ich habe nur eine Bitte. 

Ich glaube, wir können diese Debatte, die ja sehr 
schwierige Entscheidungen von jedem von uns verlangt, 
nur einigermaßen auch mit dem diesem Haus zustehen
den Rang durchstehen, wenn wir unters tellen, daß jede 
Ent:;chddung aus einem demokratischen Geis t heraus 
gefällt w ird. 

Ich :-;ugc das vorweg, Herr Kollege Thorwirth, weil ich 
ganz einfach nicht verstehen kann, wie Sie eine solche 
Bemerkung hier vorn machen konnten. Was hat das, 
was wir heute hier zu entscheiden haben, und was von 
demokratisch gewählten Bürgern dieses Landes als Par
lamentarier hier zu entscheiden ist, mit der gestrigen 
Debatte zu tun, wenn Sie so unterschwellig hier die 
Behauptung aufstellen - Sie haben es zum Teil sogar 
ziemlich deutlich ausgesprochen -, daß dies dann even
tuell geninge staatsbürgcrloiche Gesinnung ist. 

(Abg. Schwarz: Unerhört! - Beifall bei den Re
gierungsparteien. - Zuruf des Abg. Völker .) 

-·--· -- --· -- - , - ---- -·-----
- Doch, Herr Kollege Völker, Sie wissen es so gut wie 
ich, daß w.ir von der CDU uns nicht von Ihnen und 
von keinem Mitglied der sozialdcmokratisc:hen Frak
tion - das gleiche nehmen Sie mit gutem Recht Iilr sich in 
Anspruch - an staatsbürgerlicher Gesinnung übertreffen 
lassen. Icll möchte also bitten, daß man diese Sachent
scheidungen - und genau das sind sie ja - aus der 
eigenen Verantwortung und der eigenen politischen 
Überzeugung heraus trifft. Und ich glaube, die eigene 
Überzeugung muß so stark sein, daß man nicht das Ar
gument gebrauchen kann - auch nicht andeutungshal
ber -, daß andere vielleicht schlechtere Demokraten 
seien. Ich glaube, das ist keine gute Saclle. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Kahns (CDU). 

Abg. Dl". Kohns: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte 
mich zur Sache äußern und betrete damit kein Neuland. 
Es handelt sich bei der Institution des staatlichen 
Landrats um eine alte, bewährte und moderne Institu
tion. Die Fraktion der CDU ist nach eingehender Be
ratung einmütig zu der Auffassung gekommen, daß 
wir aus staatspolitischen Gründen größtes Interesse 
daran haben müssen, daß die Symbiose zwischen der 
unteren Verwaltungsinstanz und der Kreisinstanz er
halten bleibt. Der Hinweis, daß wir mit dieser bewähr
ten Institution das Schlußlicht au! der Kreisebene bil
den würden, ist nicht schlimm. 

(Abg. Schwarz: Es ist aber nicht richtig!) 

Wir sind zufrieden mit unserer Einrichtung. 

(Abg. Beckenbach: Sie, das glaube ich!J 

- Wenn ich sage: wir, dann empfehle ich Ihnen, einmal 
.an das Ohr der Bevölkerung zu horchen, und Sie wer
den feststellen, 

(Abg. Fuchs: An den Mund, meinen Sie!) 

daß gerade beispielsweise gestern wieder bei der Be
stätigung eines Landrats durch den Kreis tag eine völ
lige Einmütigkeit erzielt worden ist. 

(Abg. Haehser: Hat es geklappt?) 

Wenn man etwas in die Geschichte zurückblickt - 1947 
oder 1949 - , wo die anderen Länder andere Institutio
nen geschaffen haben, dann sage ich: Das mag ihr 
Glück sein. - Wir haben h ier im Lande Rheinland-Pfalz 
eine Institution, die nicht nur die staatlichen Belange 
auf der Kreisebene vertritt, sondern - über den Kreis
tag und den Kreisausschuß - die modernen Aufgaben. 
Und sie sind gelöst worden. Es sind nicht dje schlech
testen Früchte, an denen die Wespen nagen. 

(Abg. Dr. Skopp: Das stimmt!) 

Auch wenn die kommunalen Aufgabengebiete größer 
geworden sind als die staatlichen, dann ist auf 
alle Fälle damit noch lange nicht bewiesen, daß 
ein Krelstag mit dem staatlichen Landrat in dem 
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herzlichen Einvernehmen, wie es in all den Jahren dar
g~tan worden ist, die Aufgaben nicht gelöst haben. 

(Abg. Wallauer: Sehr gut!) 

De r Landrat ist ein staatlicher Beamter, und er wird 
d<:>:-halb vom Ministerpräsidenten kommissarisch be
stellt. Der Kreistag hat das Recht - und das nimmt ihm 
ke iner ab -. „nein'" zu der Bestellung zu sagen. Dann 
kommt ein neuer. Wie ist aber nun dJe Praxis? - Icll 
kenne kaum einen Fall, wo einmal zwischen der staat
lichen gekonnten Uberprüfung des Kandidaten und det· 
guten Gelegenheit einer sechsmonatigen, viermonatigen 
oder dreimonatigen Sicht durch den Kreistag ein Kan
did<it nach Hause geschickt worden ist. • 

(Abg. Barthel: Kaiserslautern!) 

- Hitte! 

(Zurufe von der SPD: Kaiserslautern!) 

- Einer! kb bin dankbar, daß die Zahl genannt wird 

1Heiterkeit bei den Regierungsparteien.) 

Man kann also hier ruhig unterstellen, daß die Ver
antwortung, die der Ministerpräsident und die Landes
regierung bei der Auswahl der Kandidaten trifft, eine 
sehr vorsichtige ist, und daß sie im Interesse der Be
',o/Hkerung liegt. 

(Vereinzelter Beifall bei der CDU.) 

Ich hätte, wenn ich noch aktiver Landrat wäre, fast 
zwei Seelen in meiner Brust. Dann würde ich mich 
fragen: Wem dient der Antrag, kommunalisiert zu wer
den? - Er dient dann mir, dem Landrat. 

(Abg. Weis: Sehr gut~) 

Denn ist es einem staatlichen Landrat ganz. genehm, 
wenn er sich sagen lassen muß, daß er kein passives 
Wahlrecht hat? - Als kommunaler Landrat hätte er das 
Wahlrec·ht! Up.d ich Pin überzeugt, manch einer dieser 
aktiven Landräte wäre hier eine Bereicherung in die
sem Hause, 

{Abg. Becl<.enbadi: Das sieht man an Ihnen, Herr 
Kollege!) 

Meine Damen und Herren! 

(Abg. Fuclls: Und für den Herrn Ministerpräsi
denten t) 

- Ich bedanke mich außerordentlich! 

(Heiterkeit im Hause.) 

Meine Damen und Hel'ren ! Ich komme zum Schluß. Die 
CDU-Fraktion, und ich glaube, auch die Bevölkerung 
ist rrilt der bishedgen Regelung zufrieden. Was wir ha
ben, das wissen ·wir; was wir eventuell bekommen, das 
wollen wir nicht haben! 

(Beifall bei den Regierungsparteien. - Anhaltende 
· · · · : He~ter~eit im Hause.) 

Prltsident-Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schmidt (SPD). 

Abg. Schmidt: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der von 
mir sehr geschätzte Herr Kollege Kohns, als alter 
Landrat 

(Abg. Völker·: Er war auch einmal Bürgermeister! 
- Heiterkeit bei der SPD.) 

hier am Rednerpu.rt stehend, hat einen Fehler ge
macht, näml!ch den, dem wir oft in solchen Fnigen 
unterliegen, alles zu einem Glaubensbeltenntnis z.u 

1 machen. Ich dal'! das von mir aus feststellen, auch 
: aus Gründen der Vorskht, damit der Herr Minister-

! . präsident mir nicht gleich aus alten Protokollen des 
Landtags vorhält, daß ich in Fragen des staatlichen 
Landrats einmal anderer Meinung war als heute. 

·"""11! •: „ '·~frii;fU~keff"tm Y.I'ause. - Verschiedene Zurufe.) 

- Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt den Spaß verdor
ben habe. Herr Ministerpräs ident. 

(Heiterkeit bei der SPD.) auf Grund seiner Vorbildung, seiner praktischen und 
seinet· faktischen Eins te!!ung. · · j 

Ich habe mich bei der ersten Beratung des Selbst
verwaltungsgesetzes für den staatlichen Landrat ein
gesetzt. und zwar aus Gründen, die damals auf der 
I:Iand lagen. Wir waren damals in unserer staatlichen 
Ordnung in einem jungen Aufbau. Die Spielregeln 
der Demokratie funktlonierten noch nicht überall in 
wünschenswertem Ausmaße. Die .Situation in unserem 
Lande war auf vielen Gebieten eine sehr prekäre, 
und ich habe gemeint, man müßte, um schnellere Ent
scheidungen z:u erreichen, einstweilen bei der Ver
staatlichung der Landräte verbieiben. kh habe in
zwischen meine Auffassung geändf'rt. Sie. wissen, daß 
ich auch au! der Kreisebene seit 1946 ununterbrochen 

(Abg. Fuchs: Bravot) 

Auch aus einem anderen Grunde wäre ich darüber 
froh - ich schneide es nur ganz, kurz an -, nämlich 
dann, wenn ich die Besoldung der staatlichen Landräte 
mit denen anderer Positionen vergleiche. 

Ich habe dann außerdem den weiteren Vorteil, daß ich 
ja nicht mehr politischer Beamter bin. Man möge uns 
dann au~ dieser Sparte aussc.'1alte n. I~J1 ·v:!!.re 'sicherer1 

zum mindesten auf soundso viel Jahre, wobei der Herr 
Ministerpräsident es heute in der Hand hat, mich mor
gen aus dem Amt zu nehmen. 

(Abg. Fuchs: Das würde er aber nicht tun!) 

- Das würde er nicht tun. 

(Heiterkeit im Hause.) 

Herr Kollege Fuchs! Ich nehme an, daß Sie damit ein 
positives Prädikat für mich ausgesprochen haben. Herz
lichen Dank! 

1 

1 
1 

1 

•. „ tätig bin. 

Gerade dle Frage nach den Rechten der Kreiskörper
schaften und nach der sinnvollen Ausstaltung dieser 
ID!Cb.te steht seit Jahren .im Mittelpunkt kommunal
politischer Erörterungen. Wir haben jetzt versucht, 
diesen Uberlegungen im Selbstverwaltungsgesetz et
was Rechnung zu tragen, indem wir zunächst einmal 
eine größere 'Tagungspflicht der Kreiskörperschaften 
und eine stärkere Unterrlchtungspf!icht vorgesehen 
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haben. Wir haben darüber hinaus die Beziehungen 
zwischen Kreisausschuß und Kreisvertretung verstärkt. 
In dieser Entwicklung fehlt nur - so meinen wir -
jetzt noch der Schlußpunkt, indem den Kreiskörper
schaften das direkte Wahlrecht für ihre Landräte ge
geben wird. 

Die Tatsache, daß wir das Gewicht der Kreiskörper
schaften verstärkt haben, beweist, meine Damen und 
Herren, daß wir hier in einer bestimmten Entwicklung 
stehen. Man sollte heute den richtigen Schlußpunkt 
dieser Entwicklung finden; denn unsere Kreisverbände 
erhalten doch immer mehr Gewicht im Rahmen der 
Selbstverwaltung. Sie wissen doch, daß es bei den Dis
kussionen sowohl um die Frage der weiteren Entwick
lung der Amt1;bürgermcist ereien - ich will in diesem 
Zusammenhang keine Diskussion darüber beginnen -
als auch um eine Verstärkung der Re<.:hte der Kreis
parlamente immer nur um eine Frage geht, nämlich 
um die wachsende Kraft der Gemeindeverbände, der 
zusammenfassenden Körperschaften. 

{Abg. König: Sehr richtig!) 

Man kann unmöglich auf die Dauer dieser wachsenden 
Krait damit entgegentreten, daß man ihr das Wahl
recht Cür den leitenden Beamten dieser Körperschaft 
verneint. 

(Abg. Fuchs: Sehr richtig!) 

Das ist das, wovon wir in unseren Überlegungen aus
geh~n ; um nichts anderes geht es. 

Sie wissen, daß der Landrat früher einmal - ich bin 
alt genug, um da s noch zu wissen - in erster Linie 
Repräsentant des Staates war. Wer sich vorstellt, daß 
einmal im alten Preußen der Landrat in den meisten 
Fällen aus dem Personenkreis bestellt wurde, der aus 
besHmmten Gri.in<lcn nicht mehr die Offizierslaufbahn 
fort.setzen konnte - ich selbst habe einen solchen Mann 
kennengelernt -, weil er eben nur Repräsentant eines 
Systems war. Wer sich weiterhin vorstellt, wie dann 
aus dem Landrat immer mehr ein echtes Verwaltungs
organ geworden .ist und dieser echte Verwaltungsauf
tl'ng ·im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung 
ständig gewachsen <ist, der kann sich doch der sinn
vollen Konsequenz, die wir daraus ziehen möchten, auf 
die Dauer nicht verschließen, meine Damen und Herren! 
Daher unser Antrag. 

Dem Herrn Kollegen Dr. Storch möchte ich sagen: 
Wenn er u nseren Antrag genau gelesen hat, dann wird 
er bemerkt h<tben, daß in diesem Antrag gar nichts 
gescigt ist über das Verfahren. 

(Abg. Fuchs: Sehr r ichtig!) 

Wir sind durchaus bereit, auch über die direkte Wahl 
der Land1·äte durch clie Kreisbevö!keri„mg zu reden ; 

(Beifall der SPD.) 

denn na<.:h der Änderung der Verfassung müßten wir 
über das Verfahren sprechen, wie der Landrat zu be
stellen ist. Über das Verfahren kann man mit uns 
reden, auch über alle Möglichkeiten, die wir dabei 
sinnvollerweise anwenden können. Eine sinnvolle und 
letzte demokratische Konsequenz wäre vielleicht sogar 
die Direktwahl des LandI\ates durch die Kreisbevölke
rung. Wir würden unsererseits über 'diese Fragen 
ernsthaft mit uns reden lassen! 

(Beifall der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Innenminister. 

Innenminister \\'olters: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich hatte mlch zu Wort gemeldet, bevor d er 
Herr Abgeordnete Schmidt sprach. Ich wollte insbe
sondere dagegen Stellung nehmen, daß der Herr Ab
geordnete Thorwirth so mit einem Unterton der Her
abminderung sagen wollte, daß unser jetziges System 
ein fortlaufendes Besatzungsrecht sei. Der Herr Abge
ordnete Schmidt hat gari.Z klar und deutlicl'l gesagt. daß 
er sich selbst bei der Einführung des neuen Selbstver
waltungsgesetzes im Jahre 1953 dagegen gewehrt habe, 
daß wir den Landrat kommunalisieren; es sollte viel
mehr altes preußisches Recht weitergelten. 

(Abg. Schmidt: 1948, Herr Minister!) 

- 1948 sollte preußisches Recht weitergelten. Es ist nicht 
unter dem Druck der Besatzung erfolgt; denn die Be
satzung hat eine ganz andere Anordnung erlassen, die 
leider Gottes heute noch in einigen Ländern zu deren 
Schaden besteht. Ich mache ausdrücklich darauf auf
merksam: Es handelt sich hier nicht um ein fortlau
fendes Besatzungsrecht! 

(Abg. Beckenbach: Wir sind .aber keine Preußen 
mehr, Herr Minister!) 

- Es stimmt aber! Die Preußen haben manche gute 
Verwaltungseinrichtung geschaffen, die wir heute über
nehmen sollten! 

·(Beifall im Hause.) 

Daß es auch in Bayern einen staatlichen Landrat gibt, 
will ich nur nebenbei sagen! 

Ich mache noch einmal - wie es auch Herr Kollege Dr. 
Kahns bereits getan hat - darauf aufmerksam, daß die 
bei uns geltende Regelung nicht verglichen werden kann 
mit der sogenannten preußischen Ordnung, wonach allein 
der König bestimmt. Wir ernennen zwar den Landrat 
provisorisch; der Kreistag hat aber in freier Entschei
dung zu bestimmen, ob in diesem Falle der Landrat 
das Amt annehmen bzw. fortführen darf oder nicht. Sie 
werden festgestellt haben, daß in dem einen Falle, in 
dem der Kreistag seine Zustimmung nicht gab, die Lan
desregierung unmittelbar die Abberufung d es kommis
sarischen Landrates durchführte und dem Willen des 
Kreistages entsprechend einen neuen Landrat ernannte. 

(Beifall der Regierungsparteien.) 

Präsident Van Volxem: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. kh 
schließe die Besprechung. Eine Abstimmung in erster 
Beratung erfolgt nicht. 

Ich rufe dle zweite Beratung auf. Es liegen keine Wort
meldungen vor. Wir stimmen ab in zweiter Beratung 
über die Drucksache II/267 - Urantrag der Fraktion der 
SPD betreffend Landesgesetz zur Änderung des Arti
kels 50 der Ver!assllllg für Rheinland-Pfalz. 
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kh rufe i<uf: § 1, § 2, Einleitung und Überschrift. Wer 
dem Antrag in zweiter Beratung seine Zustimmung 
geben will, der- möge das Handzeichen geben. - Danke. 
Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen! - Der Antrag 
ist in zweiter Beratung in allen Punkten abgelehnt. 
Eine dritte Beratung erfolgt nicht. 

Wir k•)ffill\l:'n r.u Punkt 14. der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung eines La-ndesg~sct:z:es 
:i:ur /\:nderung und Neufassung des Selbstverwal

tungsgesetzes 

ihm Hegen die Druck~achen IV23'6, 247, 254, 255, 256, 
265. 267, 278, 279, 281 und 2.82 zugrunde. 

DiE> ßerkhferi;tattungen iür den Hauptausschuö we1·den 
von cic>n Herren Abgeordneten Schneider und Detzel 
vurge1wmm<'n, und zwar Herr Abgeordneter Schneider 
für den Teil "Gemeindeordnung". Ich erteile ihm das 
v.·.;rt. 

Abg. S<'hneider: 

HC'n Priisident! Meine sehr verehrten Damen und Her
rc-n ! Die hl"'u1.e an:;tehende Verabschiedung eines Lan
df.•~gesctzes zur Änderung und Neufassung unseres 
Selb:stv~rwaltungsgesetzes für Rheinland-Pfalz ist ohne 
Zweifel ein heraus ragendes und vielbeachtetes kommu
n«lpnhtii<dH•s Ereignis. Schon zu Beginn der Arbeit 
diPses f.!lndt.ages, nämlich am 4. Juli 1963, wurde mit 
rl<'r Drucl<sa<'he IIt27 der Entwurf zur .Änderung des 
Sclbstvct·waltungsgesetzes vom 5. Oktober 1954 vorge
legt. 

iVizt'IJl'i·bident Rothley übernimmt den Vorsitz.) 

Das Hohe Haus leitete diese Vorlage dem Hauptaus
sd1uß. dem Haushalts- und Finanzausschuß und dem 
Rechtsauss<'huß zu und beauftragte den Hauptausschuß 
mit der }'ederführung. Als Berichterstatter des Haupt
nussC'hll.~~e8 für den Teil A, die Gemeindeordnung die
ses Gesel~:s, ist es mir gar nicht leicht gemacht. In 18 
Sitzungen nämlich wurde fleißig an diesem Gesetz ge
arbeitet. Es begann am 10. Januar 1964 mit der An
hörung der kommunalen Spitzenverbande, die zahl
reiche Vorschläge unterbreitet hatten, mit denen sich 
der Hauptausschuß bei seinen Beratungen ernsthaft 
auseinanderi;etzte. Über die Drucksachen II/27, II/43, 
Ifi2 ll enti;tand die Dlucksache II/247. Und selbst diese 
lr.tzten~ r.eigt. immer noch nicht die endgültige Fas
sung dieses ~setzes, denn vor Ihnen liegt der Ande
rungsan trag Nr. II/277, der gestern ausgehändigt wor
den ist. Daneben liegen ja bekanntlich auch noch ei
nige Abänderungsanträge von Fraktionen vor. 

Es ist mir nicht möglich, über alles, was geändert wor
df.'n ist, zu berichten. Id1 muß mich auf das Wesent
liche beschränken, da wir sonst höchstwahrsd1einlich 
in zeitliche Bedrängnis geraten müßten. 

Nun zum ersten Teil: Grundlagen der ~meinden, 1. 
Abschnitt. 

Im§ 2 Abs. 2 is t der Hauptausschuß dem Vorschlag der 
kommunalen Spitzenverbände gefolgt und hat im Text 
der Regierungsvorlage die Worte „des Oberverwal
iungsgerichts oder durch Urteil des Bundesverwaltungs
g,~richti'" gestridlen. 

Im § 5, alt § 4: Es ist lange darwn gestritten worden, 
ob di~ Bezeichnung „Stadt" nur ab einer bestimmten 

Einwohnerzahl verliehen werden sollte. Eine Änderung 
des Textes der Regierungsvorlage wurde jedoch n icht 
vorgenommen. 

§ 6, alt § 5, kreisfreie Städte betreffend: Hier gab es 
Meinungen, eine Einwohnerzahl festzulegen. Es soll 
aber jeweils dem Gesetzgeber überlassen bleiben, die 
Kriterien zu prüfen, wie sie das Gesetz aufführt. 

§ 7, alt § 5 a, große kreisangchiki~e Städte: Während 
der Absatz 1 regelt. wann eine Gemeinde ausgekreist 
werden kann, sieht im neuen Gesetz ein Absatz 2 auch 
die Möglichkeit vor, daß kreisfreie Städte wieder in 
den Landkreis eingegliedert werden konncn. Lebhaft 

1 wurde diskutiert, ob eine positive oder negative Ab
t· grenzung -der Zuständigkeiten gegenüber dem Land

kreis gelten soll. Einern von den wenigen großen kreisan
gehörigen Städtt-n unseres Landes vor~etragenen Wun
sche. gP.stUtzt vom Städteverband Rheinland-Pfalz, 
wurde indessen nicht entsprochen. Es sol.1 dabei v er
bleiben, daß diese Städte - so sieht es der Absat;r. 3 
vor - diejenigen Aufgaben der unteren staatlichen Ver
waltungsbehöt·den wahrnehmen, die ihnen der Minister 
des Innern im Einvernehmen mit den beteili11;ten Mini
st~rn ~Pr der zuständige Fachminister im Einverneh
men mit dem Minister des Innern durch H.echtsverord
nung übc1·t1·iigt. 

§ 9. aU ~ 7: Der Hauptausschuß folgte hier einer An
l'l:!gung der kommunalen Spitzenverbände und fügte 
folgend~n Absatz 2 an: 

(2) Bevor bei Grenzstreitigkeiten eine Gemeinde 
gegen die andere Gemeinde die Entscheidung der 
Verwaltungsgerichte herbl'iführt, hat die Aufsichts
behörde zwischen den Gemeinden zu vet·mitteln. 

§ 10, alt § 8 - Gebietsänderungen - : Hier hat der Aus
schuß eine bessere Gliederung vorgenommen. In Ab
sa tz 2 ist festgelegt, daß über die Auflösung die Ge
meindevertretung zu be:>chließen hat, wenn dies durch 
ei.n Bürgerbegehren, das von einem Fünftel der Ge
meindebiirger unterstützt oder durch die Aufsichtsbe
hörde gefordert wird. 

Bei dem§ 12, alt § 10, bis § 22, alt§ 19, ~ind nur gering
fügige Anderungen gegenüber der Regierungsvorlage 
vorgenommen worden. 

§ 23, :alt§ 20 - Ehrenbürger-: Im Absatz 3 wurden vom 
HauptausSchuß die Worte „auf Antrag eines Drittels 
ihrer Mitglieder" eingefügt, um einen Antrag au! Ab
erkennung eines ·Ehrenbürgerrechts nicht zu simplifi
zieren. 

§ 24, alt§ 21 - ,Satzungen -: Der Absatz 3 in der alten 
Faßsung ist ersatzlos gestrichen worden. Das bedeutet, 
daß die Gemeinden zukünftig den Entwurf einer Sat.:. 
zung nicht mehr zwei Wochen öffentlich auszulegen 
brauchen. Gemäß Absatz 5 in der neuen Fassung ist es 
den Gemeinden zur Pflicht gemacht, eine Sammlung 
ih.re.r Satzungen anzulegen und j edcrn~ der ein berech
tigtes Interesse hat, Einsicht zu gewähren. Hier ist der 
H.auptausschuß wiederum einem Vorschlag der kom
munalen Spitzenverbände gefolgt. 

f' § 26, alt § 21 b - Hauptsatzung - : Laut Absatz 1 müs-

1

[ sen nicht nur die Gemeinden mit mehr als 5 000 Ein
wohnern tjne l:;I:auptsatzung erlassen, wie es in der Re
gierungsvorlage vorgesehen war, sondern auch alle Ge
meinden mit einem hauptamtlichen Bürgermeister. 

1 
.. "§' 2'(' aff"§" '2'l!"::. '.Aösciiluß- und Beuulzungszwang -: Der 
, Städteverband hatte angereg t, auch den Benutzungs

zwang für eine' Fernheizung in den Katalog mit aufzu-
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nehmen und dafür auch gewichtige Gründe, zum Bei
spiel Reinhaltung der Luft, angeführt. Eine lebhafte 
Diskussion führte jedoch nicht zu einer positiven Be
urteilung dieser Forderung. Der Ausschuß war - übri
gens mit Mehrheit - der Meinung, daß die jetzige Fas
sung des Gesetzes in gegebenen Fällen den Benutzungs
zwang auch für solche Fälle ermögliche. 

Der § 28, alt § 23, erörtert den zweiten Teil des Gesetzes 
mit der Überschd!t: Verfassung und Verwaltung der 
Gemeinden. So lag es nahe, daß der Hauptausschuß 
bei der Beratung des umfangreichen Stoffes an dieser 
Stelle eine Grundsatzdebatte einschaltete. Das Kern
stück des Selbstverwaltungsrechts wird wohl immer 
lebhaft diskutiert werden von allen kommunalpolitisch 
interessierten Bürgern: Welches Verfassungssystem soll 
für Rheinland-Pfalz gelten: Rheinische Bürgermeister
verfassung, Magistratsverfassung oder Süddeutsche 
Ratsverfassung? Es stellte sich die Frage, ob die Bür
germeisterverfassung, um die man uns in weiten Tei
len der Bundesrepublik beneidet, etwa nicht mehr zeit
gemäß sei. Schon manches Mal wurde behauptet, die 
komplizierte Kommunalverwaltung, insbesondere in 
den kreisfreien Städten, lasse die monographische 
Spitze nicht mehr zu, sie fordere eine gewisse Team
arbeit, sie brauche ja nicht unbedingt der Magistrats
verfassung zu entsprechen, womit also zugegeben wird, 
daß auch dieses Verfassungssystem nicht nur Licht ver
breitet. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Situa
tion sei schon darin zu sehen, wenn man zum Beispiel 
die Stellung der Beigeordneten stärke. Es wurden auch 
Empfehlungen dahingehend abgegeben, den Bürger
meistet· durch den gegebenenfalls mit Beschlußrecht 
ausgestatteten Gemeindevorstand abzulösen. Schließ- · 
lieh tauchte auch der Gedanke auf, wenigstens für die 
kreisfreien Städte die Maglstratsverfassung verbindlich 
einzuführen. 

Die Fraktionen hatten sich bereits früher für die Bei
behaltung der Bürgermeisterverfassung ausgesprochen. 
Die Landesregierung ließ sich daher bei der Vorberei
tung der Novelle hiervon leiten. Dieses Verfassungs
system hat sich in der Pi·axis bewährt. Das wurde all
gemein festgestellt. Es war daher nicht notwendig, die 
Grundkonzeption zu ändern. In dieser Frage waren 
sich auch die Mitglieder des Hauptausschusses weitge
hend einig. Extreme Fälle sollten nicht als Maßstab 
dienen. Persönliche Fragen und taktische Vorstellun
gen solllen außer Betracht bleiben. Bei der Novellie
rung des Gesetzes sollten - hiel'in war man sich völlig 
einig - die Selbstverwaltung und das demokratische 
Element gestärkt werden. Schließlich war man sich im 
Hauptausschuß darüber einig, daß sich ein Gcmcincit'
ver!assungssystem überhaupt nicht ganz lupenrein ge
stalten lasse. So seien in der Bürgermeisterverfassung 
sehr deutlich erkennbare Anzeichen einer Ratsverfas
sung vorhanden. 

Mit diesen guten Vorsätzen und Erkenntnissen wurden 
die Beratungen fortgesetzt. Schon der § 29, alt § 23 a, 
war hcfüg umstritten. Die Gemeindevertretung be
steht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den 
Ratsmitgliedern, heißt es hier. 

Hier ging es also bereits um die Frage, ob der Bürger
meister in der fu.ltsversammlung Stimmrecht haben 
soll, wenn er nicht gewähltes Ratsmitglied ist. Der 
Hauptausschuß beließ den Absatz l in der Fassung der 
Regierungsvorlage. Die Zahl der Ratsmitglieder bleibt 
ebenfalls unverändert. 

Im § 31 bisher § 25, ist eine neue Formulierung der 
Schweige- und Treupfücht der Ratsmitglieder gewählt 

worden, die helfen wird, manche bisherige Unklarheit 
zu beseitigen. 

§ 32, bisher § 26 - Wahl der Ratsmitglieder -: Die 
Mehrheit des Hauptausschusses sprach sich für eine 
Verlängerung der Wahlzeit der Ratsmitglieder von vier 
auf fünf Jahre aus. In den Übergangsbestimmungen 
wird geregelt, daß die kommende Wahlperiode im 
Frühjahr 1969 endet. 

§ 34, bisher § 28 - Zuständigkeit der Gemeindevertre
tung -: Der Katalog der Zuständigkeiten der Gemein
devertretung ist in Absatz 2 insoweit geändert wor
den, als bei der Einsichtnahme von Akten die Steuer
und Personalakten ausgenommen sind. 

§ 35, bisher § 30 - Einberufung, Einladung, Tagesord
nung - : Im Absatz l ist jetzt festgelegt, daß der Bür
germeister den Gemeinderat unverzüglich einbcru!en 
muß, wenn es ein Drittel der gesetzlichen Zahl der 
Ratsmitglieder fordert. Um aber auch hier einen Miß
brauch auszuschließen, ist vom Hauptausschuß der 
Nachsatz aufgenommen worden: „ ... ; dies gilt nicht, 
wenn die Gemeindevertretung wegen des gleichen Ge
genstandes innerhalb der letzten sechs Monate auf 
Grund eines solchen Antrages einberufen wurde." 

§ 37, bisher § 32 - Vorsitz -: Für die Absätze l und 2 
bleibt es beim alten Recht. Den Vorsitz in der Gemein
devertretung führt mit Stimmrecht der Bürgermeister. 
Der Absatz 3, der das Stimmrecht des Bürgermeisters 
einschränkt, wurde indessen ergänzt. So ruht das 
Stimmrecht in der neuen Fassung jetzt bei Wahlen 
schlechthin und beim Erlaß von Satzungen. Die Mehr
heit des Ausschusses war nicht da!ilt-, daß dem Bür
germeister das Stimmrecht bei der Verabschiedung 
etwa der Haushaltssatzung belassen bleiben soll. 

Im § 38, bisher § 33, wurde im Absatz 1 die Ordnungs
gewalt des Vorsitzenden der Gemeindevertretung er
weitert. Die Geschäftsordnung kann vorsehen, daß der 
Vorsitzende in schweren Fällen den Ausschluß eines 
Ratsmitgliedes auch für mehrere, höchstens jedor.:h für 
drei Sitzungen aussprechen darf. Im Absatz 3 sind die 
Einspruchsrechte der Ratsmitglieder klarer formuliert. 

§ 40, bisher § 35 - Ausschluß bei Sonderinteresse -: 
Der Antrag auf Streichung der Worte im Absatz 1 
„oder gegen Entgelt bei jemandem beschäftigt sind, 
der an der Erledigung einer Angelegenheit ein per
sönliches oder wirtschaftliches Sonderinteresse hat" 
fand im Ausschuß keine Mehrheit. 

Im Absatz 4 des § 35 alten Rechts hatte der Kreisaus
schuß an Stelle der Gemeindevertretung zu beschlie
ßen, wenn sie durch das Ausscheiden von Ratsmitglie
dern nach Absatz 1 in kreisangehörigen Gemeinden 
beschlußunfähig geworden war. In der Regierungsvor
lage war dieser Absatz ersatzlos gestrichen, da man 
den Kreisausschuß als Organ einer anderen Gebiets
körperschaft plötzlich nicht als Organ der Gemeinde 
hat auftreten lassen wollen. Gemeindetag und Land
kreistag hatten eine Kompromißlösung vorschlagen 
und wollten den Bürgermeister an der Besdllußfassung 
des Kreisausschusses mit Stimmrecht mitwirken lassen. 
Damit wäre ein Mischorgan entstanden, das lediglich 
hier auftauchen würde. 

Nach eingehender Beratung wurde einstimmig ein 
neuer Absatz 5 aufgenommen, und zwar mit folgendem 
Wortlaut: 

(5) Können Ratsmitglieder infolge Ausschlusses nach 
Absatz 1 an der Beratung und Abstimmung nicht 
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teilnehmen, so ist die Gemeindevertretung abwei
d ·1tnd von § :!9 be::;chlußfähig, wenn mindestens ein 
Drittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder an
we::;cnd ist; andernfalls entscheidet der Bürgermei
ster nach Anhörung der nicht ausgeschlossenen an
w~.~E·ncien Ratsmitglieder an Stelle der Gemeinde
vertretung. 

~ 41, bisher § 36 - Beschlußfas::;ung, Wahlen -: Hier 
wurde Al.>f:.atz 4 der Regierungsvorlage geändert. Nach 
den Wünsch~n des Ministeriums des Innern und des 
Städteverbandes soll die von der Gemeindevertretung 
vorzunehmende Auswahl geeigneter Bewerber unter 
mehreren Kandidaten materiell keine Wahl darstellen, 
do<'h ~oll formell ein Wahlverfahren durchgeführt wer-
den. Der Nachsatz in Absatz 4 lautet: „Beschlüsse der 
Gemeindevertretung nach § 47 Abs. 1 Nrn. 3 bis 5 sind 
keine Wahlen; jedoch finden die Bestirrunung'Cn der 
vorstehenden Absätze 2 und 3 entsprechende Anwen
dung." 

Der § 42, ·bisher § 37 - Niederschrift - führte zu einer 
regen Aussprache im Ausschuß und diese wiederum 
zu einer Änderung des Absatzes 2 der Regierungsvor
lage. An der Neuformulierung war auch der Rechi:1-
au:-sd1uß beteiligt. Während die Regierungsvorlage 
Vol'sah, daß l3esdilüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung 
gefaßt worden sind, in öffentlicher Sitz.ung nicht ver
lesen werden, wurde nunmehr festgelegt, daß sie in 
ii!fentlicher Sitzung verlesen werden, „es sei denn, daß 
die Geschäftoordnung etwas anderes vorsieht oder die 
Gemeindevertretung im Einzelfall etwas anderes be
schließt oder es sich um Verschlußsachen handelt". 

~ 43, bisher § 38 - Geschäftsordnung - : Der Hauptaus
sdlUß legte fest, daß sich die Gemeindevertretung eine 
Geschäftsordnung zu geben hat. Die Regierungsvorlage 
sah „soll" vor. Das Fehlen einer Geschäftsordnung 
könne sich verhängnisvoll auswirken, meinte man im 
Haupl;;usschuß. Die Praxis soll zeigen, ob eventuell 
eine Mustergeschältsordnung für bindend erklärt wer
den soll für die Fälle, in denen eine Gemeindevertre
tung keine Geschäftsordnung erlassen hat und die Un
terlassung zu Schwierigkeiten führen sollte. 

§ 45, bisher § 41> - Anfecht~ von Wahlen -: Pie Re
gierungsvorlage sieht die Streichung dieses Paragra
phen vor. Der Hauptausschuß war damit nicht einver- · 
standen. Er war vielmehr für eine klare Aussage über 
die Möglichktiiten der An!echtung von Wahlen, die sich 
auf verfahrensrechtliche Gründe stützen. Der neue 
§ 45 erfüllt diese Forderung. 

§ 46, bisher § !12 - Gemeindeausschüsse - : Hier bahnt 
~ich eine grundsätzliche Änderung an. Das alte Recht 
unterschied zwischen Rats- und Verwaltungsausschüs
sen, eine Trennung, die es in keinem anderen Bundes
land gibt. Eine lupenreine Trennung zwischen lediglich 
vorbereitenden Rats- und beschließenden Verwaltungs
ausschüssen ist auch in unserem Lande praktisch nicht 
durchgeführt worden. Diese Regelung hat daher auch 
nicht befriedigt. Viele Ausschüsse seien sowohl Rals
als auch Verwaltungsausschüsse gewesen; die zu Miß
verständnissen und Schwierigkeiten führende Tren
nung sollte daher nicht beibehalten werden - so argu
mentierte die Landesregierung, und die Mitglieder des 
Hauptausschusses stimmten dieser Auffassung einmü
tig zu. 

In Absatz 1 dieses Paragraphen folgte der Hauptaus
schuß nicht der Regierungsvorlage, die vorsah, daß 
VertretungsbeL·echtigte solcher wirtschaftlicher Unter
nehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. 

beteiligt ist, nich t wählbar sein solhm. Das neue Recht 
sagt nunmehr aU.s: „Nicht wählbar sind Personen, de
ren Wählbarkeit zur Gemeindevertretung nacll § 5 a 
Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes beschränkt ist." 

Auch der Absatz 3 war lebha!t umstritten und führte 
zu einer Ergänziing des Textes der Regierungsvorlage: 
„. . . ; ändert sich das Stärkeverhättnis der Parteien 
oder Gruppen, so sind die Mitglieder der Ausschüsse 
neu zu wählen." 

E1n. Antrag, im Gesetz die Möglichkeit zu schaffen, daß 
der Vorsitz. in Ausschüssen auch vc.>n Ra t:::mitgliedem 
gerührt werden könne, fand keine Mehrheit. 

Der dritte AbscluJ..itt - Bürgermoi8ter und Beigeordnete 
- (jetzt 4. Abschnitt) ist mit einem Höchstmaß von ge
meinsamer Arbeit bedacht worden. Im§ 47, bisher§ 41, 
sind Stellung und Aufgaben des Bürgermeisters um
rissen. Z4künfti~, so regelt es der neue Text, hat er 
genl.l!ß Absatz 1 Ziffer 2 die Beschlüsse der Gemeinde
vertretung im Benehmen mit den Beigeordneten und 
die Beschlüsse der Ausschüsse im Benehmen mit den 
zuständigen Beigeordneten vorzubereiten. Im Absatz 2 
i:St 'eiilg'i':tiilii.it ·worden, daß er bei sogenannten Eitent
sd1eldungen e~nfalls das Benehmen mit den Beige
ordneten herstellen muß. Die Gemeindevertretung kann 
aber auch, so ls~ es statuiert worden, in ihrer nächsten 
Sitzung die Eilentscheidung des Bürgermeisters auf
heben, soweit durch ihre Ausführung nicht bereits 
Rechte Dritter 1.>nt~t.anden sind. Mit Mehrheit beschloß 
der Hauptausschuß auch, daß in Absatz 4 festgelegt 
wird, ' dall' det 

1 

Bürgerme!~tcr regelmäßig, mindestens 
jedoch einmal lm Monat, gemeinsame Besprechungen 
mit den Beigeordneten abzuhalten hat. 

§ 48, b.i.Sher § 42 - Stellung und Aufgaben der Beige
ordneten-: Im Absatz 2 Ist neu aufgenommen worden, 
daß in den Gemeinden über 10 000 Einwohnern die 
Beigeordneten nicht Mitglied der Gemeindevertretung 
se'J:i'i' 'dO.l'fi!h. ·rn' A'bi:ii tz 3 ist neu statuiert, in wekher 
Zahl Beigeordnete berufen werden können, was in der 
Satzung (Hauptsatzung) zu regeln ist. Dabei kann diese 
Zahl jef.2t In Städten mit 100000 und mehr 'F:inwoh
nem blS"' 'aü!' s'iebeil. erhöht. werden. Weitere Abwei
chungen kann die Aufskhtsbehörde zulassen. In Absa tz 
4 ist laut des Ihnen vorliegendE>n Äncterungsantrages 

··<!e$ Hät.t~tausschusses - Drucksache II/277 - der Satz an
zufügen: „In Städten mit 100 000 und mehr Einwoh
nern kann auf Beschluß der Gemeindevertretung ein 
weiterer hauptamtllch.er Beigeordneter die Amtsbe
zerchö.1.if!g-"',Bargc:rmefster' führen." In einem neuen 
Absatz 7 Ist die Stellung des Beigeordneten klar um
rissen. 

Er ·ßr än:"afö "Weisungen des BOrgE'rmeisters gebunden. 
Dre Beigeordneten sind jedoch innerhalb ihres Ge.
schäftsbcrelches berechtigt, bei den Beratungen in den 

·Ausschüssen nach Vortrag des Bilrgermeisters ihre 
hiervon etwa abweichende Auffassung darzulegen. 

· •.• „ .• § 50, bisher §" 44 - Wahl und Amtszeit der Bürgermei
ster und Beigeordneten - Absatz 3: Im Hinblick auf die 
Versorgungsvorschriften des Beamtenrechtsrahmenge
setzes wird dle Wahlzeit !Ur die h auptamtlichen Bür
germeister statt von acht bis zwölf - entsprechend der 
Regierup.gsvorlage - auf zehn bis zwölf Jahre festge
legt. Neu 1st der letzte Satz des Absatzes 3: Dle Ge
meindevertretung kann beschließen, daß von der Aus
schreibung abgesehen wird; der Beschluß b~darf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 
Ratsmit21.ied~r, sofern nicht die Wiederwahl des bis
he:rtgcn 'Amtsinhabers beabsichtigt ist. -
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Lange Diskussionen wurden darüber geführt, ob nicht 
in einem be:;onderen Paragraphen die Möglichkeit der 
Abwahl des Bürgermeisters geschaffen werden sollte, 
also die Einführung jenes sogenannten „Trottelpara
graphen". Was spricht dafür? Was kann eine Gemeinde 
tun, wenn der von ihr gewählte Bürgermeister sich als 
ein grober Versager herausstellt? Was sprach dagegen? 
Nur die Länder Schleswig-Holstein und Hessen kennen 
eine solche Bestimmung, und sie werde in diesen Län
dern - so wurde gesagt - nur ganz selten angewandt. 
Grundsätzlich gegen eine solche Bestimmung spreche 
die 'Oberlegung, daß dadurch ein gewisses Moment der 
Unsicherheit in die Gemeindeverwaltung hineingetra
gen werde. Der hauptamtliche Wahlbeamte müsse sich 
ständig fragen, ob nicht der Abwahlparagraph ausge
löst werden könne. Wenn eine solche Bestimmung in 
das Gesetz aufgenommen werden solle, so müsse eine 
Sicherung gegen Mißbrauch - etwa politischer Art -
eingebaut werden. Nur bei völligem Versagen in der 
Amtsführung - also allein aus Gründen, die in der 
Person des Beamten lägen - dürfe eine Abwahl mög
lich sein. Es stellte sich also im Ausschuß die Frage: 
Brauchen wir eine gesetzliche Regelung, wenn die Fälle 
nur selten vorkommen? Reicht das allgemeine Dienst
strafrecht nach der Disziplinargesetzgebung, dem der 
Wahlbeamte ja unterliegt, nicht aus? - Der Hauptaus
schuß wünschte zwar die Möglichkeit zur Abwahl für 
hauptamtliche Bürgermeister und Beigeordnete, lehnte 
aber die Aufnahme einer solchen Bestimmung wegen 
erheblicher rechtlicher Bedenken ab. 

§ 53, bh;her § 47 - Einführung des Bürgermeisters und 
der Beigeordneten -: Die Frage, ob der Bürgermeister 
durch den Landrat - wie bisher - oder durch ein Rats
mitglied einzuführen sei, ist nun auch entschieden 
worden. Der Aufsichtsbehörde komme dabei - so stellte 
der Hauptausschuß !est - keine offizielle Funktion zu. 
Die jetzige Fassung trage dem Gedanken der Selbst
verwaltung Rechnung. 

Es kam aber auch die Frage auf, ob immer die Würde 
gewahrt sei, wenn man sich au! das älteste Ratsmit
glied festlege. Aus dieser Überlegung kam die Ergän
zung des ersten Satzes in Absatz 1 des § 53 zustande, 
die die Möglichkeit schafft, auch ein von der Gemeinde
vertretung beauftragtes Ratsmitglied dazu heramm
z!chen. 

§ 54, bishe1· § 48 - Aufwandsentschädigung der ehren
amtlichen Bürgermeister und Beigeordneten -: Im 
Ausschuß wurde die Frage erörtert, ob diese durch 
einen Beschluß der Gemeindevertretung oder durch 
Satzung geregelt werden sollte. Schließlich wurde auch 
überlegt, ob die Regelung nicht durch Gesetz erfolgen 
soll. Es bleibt bei der Regelung durch die Satzung. Die 
Rechtsverordnung, an die sich die gemeindliche Sat
zung anzulehnen hat, ist im Benehmen mit dem Haupt
ausschuß zu erlassen. 

§ 55, bisher § 49 - Besoldung der hauptamtlichen Bür
germeister und Beigeordneten -: Der Hauptausschuß 
ist zu der Entscheidung gelangt, daß ein Spezialgesetz 
geschaffen werden solle, für das die drei Fraktionen 
des Landtags die Initiative ergreifen wollen. Die Ge
meindeordnung, die es heute zu novellieren gilt, nimmt 
bereits hierauf Rücksicht. Satz 1 in Absatz 1 sieht vor, 
daß sich die Besoldung der hauptamtlichen Bürgermei
ster und Beigeordneten nach Maßgabe eines besonderen 
Landesgesetzes zu regeln hat. 

5. Abschnitt, seither 4. Abschnitt - Verwaltung von 
Ortsbezirken -: Diesen Abschnitt diskutierte der 

Hauptausschuß sehr lebhaft. Es war beantragt, die 
§§ 57 und 58, bisher 54 und 55, ganz zu streichen, also 
die Ortsbeiräte abzuschaifen und lediglich die Ortsver
waltungen zu belassen. Sie erschwerten die Verwaltung 
und verhinderten das restlose Aufgehen in die Stadt. 
Solche Gedanken setzten sich nicht durch. Vororte 
führten auf Grund von Traditionen in vieler, auch 
kultureller Hinsicht ein gewisses Eigenleben, so wurde 
von der anderen Seite argumentiert. Erst in der letzten 
Sitzung des Hauptausschusses einigte man sich auf eine 
Formulierung der §§ 57, 58 und 59, die Ihnen gestern 
in dem Änderungsantrag des Hauptausschusses -
Drucksache II/277 - übergeben worden ist. 

§ 61, bisher § 58 - Versorgungskasse -: Der Hauptaus
schuß konnte die Regierungsvorlage nicht billigen, die 
über dieses Gesetz die Einrichtung einer ö!!entlich
rechtlichen Versorgungskasse des Landes Rhcinland
P!alz präjudiziert hätte. Es besteht noch keine einheit
liche Versorgungskasse für Rheinland-Pfalz. Es gibt 
vielmehr vier verschiedene solcher Einrichtungen, 
denen die Gemeinden in verschiedenen Landesteilen 
angehören. Die Schaffung einer einheitlichen Kasse 
wird sehr schwierig sein wegen der zu erwartenden 
vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen. Der Aus
schuß wollte in dieser Frage keine Entsdl.cidung bin
dend vorwegnehmen, auch keinen Gesetzesbefehl auf
nehmen. Erst müsse Klarheit geschaffen werden, ob 
das verständliche Begehren bald zu realisieren sei. Zu 
begrüßen sei eine einheitliche Kasse. Die Landesregie
rung sei daher zu ersuchen, entspr<:>Chende Vorarbeiten 
zu leisten. 

§ 69, bisher§ 66 - Kostenverteilung -: Um unte1· ande
rem eine Übereinstimmung mit der im Finanzaus
gleichsgesetz für die Ämter getroffenen Regelung zu 
treffen, wurde der Absatz 2 hinter dem Wort „Ge
meindevermögens" ergänzt: „In den am 30. September 
des vorangegangenen Kalenderjahres abge!aufcnt:n 
zwölf Monaten." -

§ 70, oisher § 67 - Gemeinschaftliche Bedienstete - : Der 
Gemeindetag hatte Bedenken gegenüber dem Satz 2 
dieses Paragraphen angemeldet. Er sah in der l:•assung 
der Regierungsvorlage eine zu weitgehende Änderung 
des bishel'igen Rechts. Der Hauptausschuß gelangte 
nach gründlicher Beratung zu der Entscheidung, diesen 
Satz - allerdings in abgeänderter Form - zu belassen. 
Es wurde jedoch der Zusatz aufgenommen, daß die 
Aufsichtsbehörde erst nach Anhörung der oeteiligten 
Gemeinden die Anordnung zur .~ nstellung von Beam
ten, Angestellten oder Arbeitern frefien kann. Schließ
lich ist nach dem neuen Recht eine solche Anordnung 
nur mit Zustimmung des Kreistages - nicht des Kreis
ausschusses - zu treffen. Bisher hieß es, die Gemein
den „können", im neuen Gesetz hini;:egen, die Gemein
den „sollen" zur Stärkung ihrer Verwaltungskraft ge
meinschaftliche Bedienstete bestellen. 

§ 72, bisher § 69 - Gemeindeeinnehmer in der Pfalz - : 
Mit Mehrheit wm·de die jetzige Fassung des Absatzes 2 
angenommen, die vorsieht, daß der Regierungspräsident 
dE>r Pfalz der geborene Vorsitzende des Gemeindekas
senverbandes ist. Im Absatz 5 ist jetzt geregelt, daß die 
gemeinschaftlichen Einnehmer im Benehmen mit den 
Bürgermeistern der beteiligten Gemeinden zu bestellen 
sind. 

Lassen Sie mich nun a11cll. noch ianz kurz die wesent
lichen Änderungen im 4. Teil - Gemeindewirtschaft -
vortragen. Im § 73 - Vermögensverwaltung - verbleibt 
es beim alten Recht, obgleich Bedenken angemeldet 
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wurden. ob sich der Absatz 3 aufrechterhalten ließe, 
der den Gemeinden vorschreibt, die Mittel zur Ersatz
bescha!lung oder Erweiterung von Vermögensgegen
stönden 1\IJS Mitteln des Ordentlichen Haushalts anzu
rnmmeln, da diese Forderung 1n der Praxis meist nicht 
erfüllt werde, auch nicht erfüllt werden könne. Es 
solle aber dennoch keine Änderung vorgenommen wer
den, da angenommen werden könne, daß nach der 
Überwindung der durch den Krieg bedingten Schwie
rigkeiten in den Gemeinden wieder der alte Grundsatz 
~elten werde, daß man zuerst spare und dann an
schaffe. 

In Absatz 1 des § 83, bisht:r § 80 - Vertretung bei Be-
1 Pi lip:uni;(cn - ist neu in das Gesetz aufgenommen wor
den, da.($ bei der Bestellung weiterer Vertreter in den 
Organen <l<iS Slärkeverhältnis del' Parteien oder Grup
pen bel'i.icksiC'htüct werden soll. 

Auch der § 85, bisher 82 - Wirts<:ha.ftsgrundsätze , 
bringt einige Änderungen, die lebhaft diskutiert wur
den. Rechnungshof und Verband kommunaler Unter
nehmen hatten Vorschläge gemacht. Wirtschaftliche 
Unternehmen so 1 l e n einen Überschuß abwerfen, heißt 
''S im Absatz l Satz 1. Sie müssen es nicht, und sie 
können P.R auch nimt in iedem Fall. So ist dies zum 
Bi->ispiel bl'i den kommunalen Verkehrsbetrieben kaum 
miiglim . B~tri el.>s- und vermögenswirtschartlich sei es 
aht>r wichtig - so folgert der Rechnungshof -. daß ein 
reales und kaufmi-innisch richtiges Bild entstehe. Die 
vu1·tiegende neue Fassung des § 85 spiegelt die Auffas
sun~ des Hauptausschusses wider. 

Für die Neugestaltung des § 87, bisher 64 - Eigenbe
trif'be -, hat ebenfalls der Verband kommunaler Unter
nehmen einen Formulierungsvorschlag unterbreitet, der 
eingehend diskutiert wurde und zu einer wesentlich 
ge.ändertl"n Fassung dieses Paragraphen führte. 

Im~ 97. bisher 94 - Aufstellung der Haushaltssatwng -, 
wurde Pine wirklichkeitsnähere Bestimmung gefunden. 
Ohne 1"cstlegung einer FI'ist soll der Haushaltsplan bis 
zum Beginn des Rechnungsjahres der Aufsicht:;behörde 
\'OrgeJegt werden. 

Es wurd~ lange darum gerungen, ob nicht der Absatz 2 
des § 98, bisher 9!') - Inhalt des Haushaltsplans, Erhe
bung von Abgaben -, geändert werden solle, da der 
Bindru<:k entstehen könne, als sei die Gemeinde erst 
dann betugt, Steuern zu erht-ben, wenn alle anderen 
Einnahmen ausgeschöpft seien. Die Meh1·hdt des 
Hauptausschusses entschied sich jedoch für die Regie
rungsvorlage. 

Im 6. Teil - übergangs- und Schlußbestimmungen - ist 
im § 132, bisher 129 a - Maßgebende Einwohnerzahl -, 
endlich eine wesentliche Klärung von immer wieder 
aufgekommenen Z"'reifeln geschaffen worden. 

S'>V..'~ it na·ch diesem Gesetz die Ein\'lohnerzahl von 
r~x·hllkher Bedeutung ist, ist die jeweils von der Ge
mt.>int;le imf den 31. Dezember des Vorjahres nach den 
mdderechtlichen Vorschriften fortgeschriebene Zahl der 
Per~nnen mit erstem Wohnsitz maßgebend. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 
mk h bemüht, in gedrängter Form einen Überblick zu 
geben über die Fülle der angestandcnen Probleme, die 
im Rahmen der Beratung dieses Gesetzes zu lösen wa
ren. kh habe es mir ersparen müssen, Hinweise für die 
vorgenommenen redaktionellen Änderungen zu geben. 
So wurden beispielsweise Interpunktionszeichen geän
dert, um eine bessere stilistische Regelung zu finden. 

Der Ausschuß hat sich darum bemüht, ein leicht les
bares Gesetz zustande zu bringen, und vielleicht ist der 
geneigte.Leser u.nd Handhaber des Gesetzes in der ·zu
kunft bereit dazu, den Verantwortlichen dafür zu da n
ken. 

(Beifall des Hauses.) 

Vizepräsident Rothley: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatte r. Zur weiteren 
Berichterstattung für den Hauptausschuß hinsichtlich 
der Amts-, Landkreis - und Be:tirksordnung erteile ich 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Detzel. 

Herr Präsidentt Me ine sehr ver ehrten Damen und Her
ren! Ich habe dem Hohen Hause zu berichte n über die 
Beratungen des Hauptausschusses zu dem Landesgesetz 
zur Änderung des Selbs tverwaltungsgesetzes, und zwar 
zu seinen Teilen B, C und D - Amts-, Land kreis- und 
Bez.irk~ordnung. E 8 liegt in der Natur der Sache, daß 
die Novellierung des Selbstverwaltungsgeset1~s in ih
rem Kern die Gemeindeordnung betrifft. D ie Gemein
deordnung ist die Grundlage des Selbstverwaltungs
gesetzes übei·haupt. Nach den Generalklauseln der §§ 
31 der Landkreisordnung und 14 der Bezirksordnung 
finden - soweit sich aus dem Gesetz nldlts andPres er
gibt. - die Vorschriften der Gemeindeordnung entspre
chende Anwendung. 

Eine große Anzahl von Vot·schriften der Kreis- und 
Bczfrksordnung wurde mit den Vorschriften der Ge
meindeordnung harmonisiert. Sieht m an hiervon ab, 
d.a.Gn. er,epen sicp. für die Amts-, Kr"is - lU'ld Bezirks
ordnung gegenuber dem bish er geltenden Recht n ur 
verhältnismäßig wenige, zum T eil aber recht bedeu
tende Änderungen. 

Bei der Beratung der Amtsordnung wl.Jl·de von keiner 
Seite bestritten, daß sich diese in den Regierungsbezir
ken Koblenz und Trier historisch begründete und or
ganisch gewachsene besondere Form der Gemeindever
fassung bewährt h abe. In der Regierungs vorlage zur 
Novellierung des Selbstverwaltungsgesetzes waren zwn 
Teil B auch keine Änder ungen von grundsätzlicher Be
deutung vorgesehen. Auch de r Ha upt ausschuß sah hier
zu keinen Anlaß. Lediglich zu § 10 Abs. 2 bzw. § 10 
Abs. 3 neuer Fassung entspann sich eine lebhafte De
batte. § 10 Abs. 2 der bisherigen F:o1ssung h at bestimmt, 
daß die amtsangc hürigen Gemeinden di~ Amtsverwal
tung über alle Beschlüsse und wichtigen Anordnungen 
zu unterrichten haben. Nach der Regierungsvorlage -
§ 10 Abs. ~ Satz l - hat diese Unterrichtung über alle 
Besdllüsse und wicht igen Anordmmgc>n vol' deren Aus
führung zu erfolgen. Diese Änderung wurde vom 
Haupt<i u ssch u ß gebilligt . 

Erhebliche Bedenken hatte der Haupt.ausschuß dagegen 
ge~n d<m in der Regierungsvorlage neu eingefügten 
Satz 2 des § 10 Abs. 3, wonach die amtsa.ngehörigen 
Gemeinden vor dem Ab.;chluß von Verträgen und vor 
sonstigen wichtigen Rechtsgeschäften mit iinanziell er
heblicher Auswirkung sowie bei der Vorbereitung von 
Satzungen sich der fachlichen Beratung durch den 
Amtsbürgermeister zu bedienen haben. Das heil.lt mit 
~i:l.r;-:re.o. Worten, daß der Bürgermeister e iner amts
angehörigen Gemeinde noch nicht einma l - dem stren
gen Wortlaut dieser Bestimmung nach - einen Kauf
vertrac von ge~ingcr Bedeutung hätte abschließen dür-
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fcn, ohne vorher den Rat des Amtsbürgermeisters ein
geholt zu haben. Aber auch die Bestimmung, wonach 
vor sonstigen wichtigen Rechtsgeschäften mit finanziell 
erheblicher Auswirkung die amtsangehörigen Geme in
den sich der fachlichen Beratung des Amtsbürgennei
stcrs zu bedienen h a b e n , das heißt bedienen müssen, 
verfiel det• Ablehnung. Es kamen Bedenken zum Aus
druck, ob eine solche Bestimmung in dieser strengen 
Form nicht geg1m das verfassungsmäßig garantierte 
Selbstverwaltungsrecht der einzelnen Gemeinden ver
stoße. Der Hauptausschuß hat deshalb beschlossen, die 
Regierungsvorlage in § 10 Abs. 3 Satz 2 dahingehend 
zu ändern, daß die Fassung nunmehr lautet: 

Vor dem Abschluß von wichtigen Verträgen und vor 
sonstigen wichtigen Rechtsgeschäften mit finanziell 
erheblicher Auswirkung sollen sie sich der fachlichen 
Beratung durch den Amtsbürgermeister bedienen. 

Im übl'igen wurden keine wesentlichen Änderungen zur 
Amtsordnung beschlossen. 

Gegen einen Antrag. die sogenannte Gegenzeichnungs
pClicht des Amtsbürgermeisters wieder einzuführen, wie 
sie vor 1954 gegolten hat, wurden erhebliche verfas
sungsrechtliche Bedenken geäußert; der Antrag wurde 
deshalb nicht zur Abstimmung gestellt. 

Bei der Beratung der Landkreisordnung stand die 
Frage im Vordergrund : Soll es bei dem staatlichen 
Landrat verbleiben, oder sollen die Landräte in den 
Dienst der Kreise überführt werden? Es war die Frage 
nach der sogenannten Kommunalisierung der Land
räte. Trotz ausführlicher und eingehender Deba tten 
konnte zu diesem Problem keine einheitliche Meinung 
im Hauptausschuß erzielt werden. Die Befürworte!' der 
Kommunalisierung des Landrates haben darauf hin
gewiesen, daß in den meisten deutschen Ländern die 
Landrä te im Kreisdienst stehen und die Kommunalisie
rung des Landrats eine Erwe iterung des Selbstverwal
tungsrechts der Landkreise bedeuten würde. Die Kom
munalisierung des Landrats sei auch im Interesse der 
Rechtsgleichheit mit den übrigen Bundesländern er
wünscht. Die Mehrheit des Hauptausschusses hat aller
dings die Auffassung vertreten, daß die bisherige Re
gelung sich daraus b ewährt habe und daß auch das 
Selbstverwa ltungsrecht des Landkreises durch das Zu
s limmungse r!ordernis des Kreistages bei der endgülti
gen Ernennung eines Landrats hinreichend gewahrt 
werde. Für die Beibehaltung der jetzigen Regelung 
S!)t'C'Chc auch die Tat.sache, daß der Landrat in weit
gehendem Umfange staatliche Aufgaben wahrnehme 
und daß deshalb eine Koordinierung der allgemeinen 
Staatsverwaltung mit der Kreisverwaltung a ls der un
teren staatlichen Verwaltungsbehörde bei dem bisheri
gen System besser gewähl'leistet sei. Der Hauptaus
schuß hat sich mit Mehrheit für die Beibehaltung des 
staatlichen Landrats entschieden. 

Eine weitere wichtige Entscheidung wurde zu § 16 der 
Landkl'eisordnung - bisher § 14 - getroffen. Die bis
het·igc Fassung des § 14 Abs. l war zu eng und wurde 
der Stellung des Kreistages als dem obersten Ol'gan 
des Landkreises nicht gerecht. Die Regierungsvorlage 
sieht deshalb eine Ergänzung des jetzigen § 16 Abs. 1 
vor, wonach der Kreistag künftig über alle Angelegen
heiten des Landkreises, die ihrer Bedeutung nach einer 
solchen Entscheidung bedürfen, zu beschließen hat, „ins
b(.)sondere über .. . ", und nun folgt der Katalog nach 
altem Recht. Die entscheidende Erweiterung ist, daß 
der Kreistag künftig über a 11 e Angelegenheiten des 
Landkreises zu befinden hat. 

Es war die Meinung aller Fraktionen, daß die Stellung 
des Kreistages verstärkt werden müsse, da der Kreis
tag bisher ln der Praxis ka um über mehr als formale 
Entscheidungen zu befinden hatte. Der Hauptausschuß 
hat deshalb der zitierten Änderung nach d<'r Regie
rungsvorlage zugestimmt. 

Die nach § 16 - bisher § 14 - vorgesehene E rweiterung 
des Zuständigkeitsbereiches hat den Hauptausschuß 
veranlaßt, § 15 der alte n Fassung - § 17 der neuen Fas
sung - insoweit zu ändern, daß der Kreistag anstatt 
bisher zweimal künftig jährlich mindestens dreimal 
einzuberufen ist. 

Die bisherige Fassung der Landkreisordnung sah keine 
Bestimmung vor, wie iu verfahren ist, 'Nenn ein l'.'Iit
glied des Kreisausschusses ausscheidet. Eine Ergänzung 
des Gesetzes in dieser H inicht war dringend notwen
dig. Nach der Regierungsvorlage ist im § 19 Abs. 2, 
neue Fassung § 21 Abs. 2, ein zweiter Satz hinzugefügt, 
wonach beim Ausscheiden eines Kreisausschußmitglie
des der Nachfolger auf Vorschlag der Partei oder der 
Gruppe, auf die er entfällt, durch Mehrheitswahl be
stimmt wird (Vorschlag der Regierung). Der Haupt
ausschuß hat diese Vorschrift ergänzt und etwa analog 
dem Gemeindewahlgesetz folgende Formulierung be
schlossen: 

Scheidet ein Kreisausschußmitglied oder ein Stell
vertreter aus, so rückt der nächste noch nicht be
rufene Bewerber der Partei oder Gruppe, auf die das 
ausgeschiedene Kreisausschußmitglied oder der aus
geschiedene Stellvertreter entfällt, als Ersatzmann 
nach. 

Ist kein Ersatzmann vorhanden, so wird der Ersatz
mann durch Mehrheitswahl auf Vorschlag der Partei 
usw. gewählt nach Maßgabe des Regicrungsvorsc."ilagcs. 
Der bisher in der Praxis bestandenen Rechtsunsicher
heit wird dadurch abgeholfen. Es düdte keinem Zweifel 
unterliegen, daß eine Anzahl Kreisausschüsse contra 
legem bestehen, wie es beispielsweise auch für den 
Bezirksausschuß der Pfalz zutr ifft. Aber das Gesetz 
hatte die entsprechende Handhabe bisher nicht geboten. 
Zur Bezirksordnung wurde in der Grundsatzdebatte 
hervorgehoben, daß das Gesetz zwar vorschreibe, in 
sämtlichen Regierungsbezirken Bezirksverbände zu bil
den, daß ein Bezirksverband bisher aber nur in der 
Pfalz bestehe. Die ganze Problematik der Bezirksver
bände wurde in verschiedener Sicht debattiert. wobei 
zum Ausdruek kam, daß man, um den gegebenen Ver
hältnissen Rechnung zu tragen, den Bezirksverband 
Pfalz erhalten müsse, während in den übrigen Landes
teilen niemand ernstlich daran denke, Bezirksverbände 
zu gründen. Die Problematik der Bezirksverbände in 
unserem Lande wurde allerdings nicht ausdiskutiert, 
weil im Rahmen der Novellierung des Selbstverwal
tungsgesetzes eine Lösung nicht möglich erschien. 

Um § 1 der Bezirksordnung mit der Wirklichkeit in 
Einklang zu bringen, hat der Rechtsausschuß für Satz 
1 im Absatz 1 folgende Fassung vorgeschlagen, die 
vom Hauptausschuß angenommen wurde: 

Für die Regierungsbezirke Koblenz, Montabaur, 
Rheinhessen, Trier und Pfalz können K örperscha f
ten des äffen tlichen Rechtes mit dem Recht der 
Selbstverwaltung gebildet werden. 

Im übrigen blieben die §§ l bis 4 unverändert. 

Zu § 5 Abs. 3 wurde dagegen eine wesentliche Ände
rung beschlossen. Nach bisher geltendem Recht hat 
der Bezirkstag aus seiner Mit te einen Vorsitzenden 
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und einen stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen. 
l)ie Praxis hat ergeben, daß zwei stellvertretende Vor
!"it.1<'nct<> ?.weck.mäßig sind, wie dies in der Regierungs
vol'lage vorgesehen ist. Die Beratung im Hauptaus
:;chuß führte allerdings hinsichtlich der ·Wahl des Vor
sitzenden zu einer grundlegenden Änderung. Nach der 
bisherigen Fassung des § ~ Abs. 2 wählt der Bezirkstag 
aus „ein<>r Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell
vertreter. Die Änderung der Regierungsvorlage be
schränkt sich, wie ich schon erwähnt habe, auf die Be
:;tim mung, daß künftig zwei Stellvertreter zu wählen 
sind. Der Hauptausschuß hat die Regierungsvorlage zu 
diPsem Punkte nun insoweit geändert, als er für den 
Absatz:~ folgende Fassung beschlossen hat: 

Der Bezirkstag wählt auf die Dauer der Wahlzeit 
aus seiner Mitte nach Maßgabe des § 8 den Bezirks
ausschuß. Sodann wählt er aus den Mltgliedern des 
Bezirksausschusses den Vorsitzenden des Bezirks
tages und zwei stellvertretende Vorsitzende. 

Gl~iC'h7.P.itig wurde § 8 Satz 1 geändert. Nach der alten 
Fassung bl!:>teht der Bezirksausschuß aus dem Vorsit
ZC'ncten des Bezirkstages und sechs vom Bezil'kstag ge
wählt<>n Mitgliedern. Nach der neuen vom Hauptaus
schuß beschlossenen Fassung besteht der Bezirksaus
schuß aus sieben Mitgliedern, die vom Bezirkstag ge
wühlt werden. Beim Ausscheiden eines Mitgliedes gilt 
die gleiche Regelung, wie sie bei der Landkreisord
nung beschlossen wurde, die ich bereits zitiert habe. 

Na<"h der bh,h~rigen Regelung war der Bezirkstagsvor
sitzende geborenes Mitglied des Bezirksausschusses, so 
d;.iß sich die Mehrheitsverhällnisse, wie sie sich aus der 
Wahl zum Bezirkstag ergeben haben, im Bezirksaus
schuß in der Regel entscheidend verschoben haben. Aus 
einer Minderheit im Bezirkstag wurde unter Umstän
den eine absolute Mehrheit im Bezirksausschuß. Der 
Hauptausschuß war der Auffassung, daß auch die Mehr
heitsverhältnisse im Bezirksausschuß der Stärke der 
Fraktinnen im Bezirkstag entsprechen solle. De:;halb 
die beschlossene Neuregelung. 

denten übertragen kann, dem Bedürfnis der Praxis 
Rechnung getragen. 

Das, meine Damen und Herren, sind im wesentlichen 
die wichtigsten Änderungen der Abschnitte B, C und D 
des Selbstverwaitungsgesetzes, . wfe sie sich nach der 
Beratung der Novelle im Hauptausschuß ergeben ha
ben. Soweit es sich bei der beschlossenen Änderung 
um eine Harmonisierung der Vorschriften der Land
kreisoronung und Bezirksordnung mit den Vorschrif
ten der Gemeindeordnung handelt, durfte ich auf die 
Ber~cll~!iitatiun~ verzichten. Der Herr Kollege Schnei
der hat zu all diesen Problemen bereits in seiner Be
richterstattung Stellung genommen. 

Ich darf Sie zum Abschluß im Namen des Hauptaus
schu,sses bitten, dem vorliegenden Gcsetzentv.·urt zur 
.Änderung und Neufassung des Selbstverwaltungsgeset
zes auf Grund qer I<'assung nach Beratung im Haupt
aussctup3 zuzustimmen. 

(Beifall im Hause.) 

•• • • • • •• • • • 11111 •• • „ „ (,, 

Vizepräsident Rothley: 

Ich danke dem Herrn Derichterstatt.et·. - Für den 
Rechtsausschuß bc.dchtet Herr Abg<Nt'dneter Mendling. 
Icb e.1:teile ihm das Wort. 

~bg. ~endling: : 

Herr Präsidentl Meine Damen und Herren! Nach den 
ausgezeichneten Berichterstattungen für den Hauptaus
schuß sehen Sie mich in einer gewissen Schwierigkeit, 
nicht etwa weil ich heute erstmals von dieser Stelle 
aus sprechen dar.f, sondern weil der Berichterstatter 
des Rechtsausschusi;es sicll außerstande sieht, die Vor
lijß~ Drt,l~ac;hE; ~I/247 zur Grundlage seiner Darlegun
gen zu machen und Ihnen abschließend zur Annahme 
zu empfohlen. 

Wie Sie wissen, hat sich der Rechtsausschuß gemäß 
dem durch das Hohe Haus erteilten Auftrag noch vor 
den Parlaments;ferien in zwei Arbelt.ss ib;ungen mit der 
Gesetzesvorlage befaßt. 

Nach der Neufassung des § 6 auf Grund der Regie
rungsvorlage, die vom Hauptausschuß einstimmig an
genommen wurde, soll wie beim Kreistag die Stellung 
des Bezirkstages verstärkt werden. Der Bezirkstag soll 
künftig auch übel' alle Angelegenheiten des Bezirksver
bandes, die ihrer Bedeutung nach einer solchen Ent
sclwidung bedürfen, beschließen. Damit dürfte der Be-
zirkstag wirklich zum obersten Organ des Bezirk.sver- Beratungsgrundlage war damals allerdings die Druck-
bandes werden, was er zwar bisher schon de jure war, &ache lL'211. Wenige Tage später - ebenfalls noch vor 
de facto war es allerdings der Bezirksausschuß, wie wir . den Ferien - hat der Hauptausschuß die Beratungs-
alle wissen. Der Bczh'kstag versammelt sich künftig ergebni:;se des Rechtsausschusses in die zweite I .esung 
auf Grund einer vom Hauptausschuß beschlossenen einbezogen und \Veitgehend gebilligt. Es h andelte sich 
Änderung des § 7 jährlich mindestens zweimal statt bis-J 'um etwa 25 Ä,ildt'rungen, die fast ausnahmslos ihren 
her einmal. Ober die Frage, wer Dienstvorgesetzter der Niedersehtag in der Drucksache 11'247 fanden. Darüber 
Bediensteten des Bezirksverbandes sein soll, wurde hinaus hat der Hauptausschuß jedoch in seiner S itzung 
ausfühl'lich debattiert. Eine in der ·Regierungsvorfage 1- . äfü:, ~~·„JYfü mitl tn setner letzten Sitzung am 10. Sep
<mthaliene neue Vorsc.llriit, wonach der Regierungsprä- ! . teroocr lll <frit~er Lesung weitere, zum T eil sehr be-
sident Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Bezirks- deutsame Änderungen besdllossen, die in der Druck-
verbandes sein sollte, wurde mit Mehrheit abgelehnt. sache l!/277 aufgeführt sind. 
Der Hauptausschuß hat beschlossen, dem § 9 einen 
neuen Satz 2 zuzufügen, wonach der Bezirksausschuß 
Dienstvorgesetzter der B ediensteten des Bezirksver
IJ<ttides ist. Der Bezirksausschuß kann jedoch die Aus
übung dieser Befugnis ganz oder teilweise dem Re
gierungspräsidenten übertragen. Damit werde, so 
w\ir<le im Hauptausschuß argumentiert, das Selbst
verwaltungsrecht des Bezirksverbandes auch hinsicht
lich der Personalhoheit gewahrt, während andererseits 
durch die Bestimmung, daß der Bezirksausschuß seine 
Befugnisse ganz oder teilweise dem Regierungspräsi-

Zu diesen Änd!!'rungen, meine Damen und Het·ren, und 
auch .zur Drucksache ll/247 konnte dE>r Rechtsausschuß 
aus Termingründen n icht mch1· Stellung nehmen. Des
wegen muß ·die Berichterstattung für diesen Ausschuß 
auf dle Beratung der inzwischen weitgehend überholten 
Druck~c:he IIl~ll beschränkt bleiben. Der Einfachheit 
halber lege ich aber meinen Darlegungen die neue 
Paragraphennumerierung zugrunde, wLe sie in der 
erstgenannten Drucksache II/247 festgelegt ist. Soweit 
'(He" }(:rld'~run'gsvorschläge des Rechtsausschusses vom 
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Hauptausschuß übernommen wurden, darC ich mir ein 
näheres Eingehen darauf ersparen und auf die Dar
legungen der Herren Kollegen Schneider und Detzel als 
Bcl'ichterst.atter des Hauptausschusses sowie auf die 
Ihnen vorliegenden Beratungsunterlagen Bezug neh
men. 

Zu § 16 GO - also jetzt immer in der Nummernfolge, 
wie ·sie in der Drucksache II/247 festgelegt ist - hält 
der Rechtsausschuß es zur Klarstellung für v:ünschens
wcrt, als „Mittelpunkt der Lebensbeziehungen" des 
Bürgers jn die Durchführungsverordnung konkret den 
lfa.uptwoh1u;itz nach der Meldeordnung aufzunehmen. 
Gegen den Wegfall der bisherigen Vorschrift des § 24 
über die öffentliche Auslegung von Satzungsentwürfen 
hat der Ausschuß keine rechtlichen Bedenken. Die weg
gefallene Bestimmung ist dem Selbstverwaltungsrecht 
aller übrLgen Länder fremd und hat auch in Rhein
land-Pfalz in der Vergangenheit kaum praktische Be
deutung erlangt. 

Eine längere Diskussion entspann sich um die Frage, 
ob die jetzige Formulierung des § 27 eine Basis für 
den Anschlußzwang an eine Fernheizung abgebe. Der 
Ausschuß sah darin jedoch nicht primär ein Rechts
problem, sondern eine kommunalpolitische Frage. Des
wegen wurde die vom Hauptausschuß gebilligte Fas
sung der Regierungsvorlage angenommen. Unter der 
Voraussetzung allerdings, daß das Hohe Haus Fern
heizungen nicht nur für wünschenswet't erachtet, son
dern die Festlegung des Anschlußzwanges tatsächlich 
will, würde sich der Rechtsausschuß in diesem Falle 
zu der Empfohlung veranlaßt sehen, dies durch Auf
nahme der Fernheizung in den Katalog nach Absatz 1 
in rechtlich völlig einwandfreier Form zum Ausdruck 
i.u bringen. 

Zu § 46 - in Drucksache II/211 § 52 - hatte der Rechts
ausschuß große Bedenken wegen der vorgesehenen 
Nicht wählbarkcit der Vertretungsbcreclltigten von wirt
schaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinden mit 
mehr als 50 v. H. beteiligt sind. Die von einigen Aus
schußmitgliedern schon zu einem früheren Zeitpunkt 
und in anderem Zusammenhang geäußerten Bedenken 
\.Vurden vom gesamten Ausschuß geteilt, nachdem ein 
Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Land
tags diese Bestimmung ziemlich eindeutig für ver
fassungswidrig, und zwar weder mit der Landesverfas
sung noch mit dem Grundgesetz vereinbar, erklärte. 
Der Ausschuß verzichtete schließlich aus einer Reihe 
von Gründen darauf, das anstehende Rechtsproblem 
abschließ.end zu erörtern. Es sollte nach einhelliger 
Meinung dem Hauptausschuß überlassen bleiben, die 
erbetene gutachtliche Stellungnahme des Justizmini
sterium entgegenzunehmen und die nötigen Entschei
dungen zu treffen. Das, meine Damen und Herren, ist 
inzwischen mit der dem Hauptausschuß eigenen Gründ
lichkeit in umfassender Weise geschehen, 

Bei der Beratung des V. Teiles der Gemeindeordnung 
wurde im Zusammenhang mit dem § 121 die Frage 
angeschnitten, ob bereits Erwägungen darüber anzu
stellen seien, die kreisfreien Städte künftig nicht mehr 
der Aufsicht der Bezirksregierung zu unterstellen, 
sondern durch einen entsprechenden Änderungsantrag 
die unmittelbare Zuständigkeit des Ministeriums des 
lnnern !cstzulegcn. Der Ausschuß war indessen der 
einhelUgen Meinung, daß es sich hierbei - wie übri
gens auch in einer ganzen Reihe anderer Fälle - nicht 
um eine Rechtsfrage, sondern um ein Anliegen handelt, 
das zweckmäßig bei der Diskussion der Verwaltungs
reform erörtert werden mag. 

Gegenstand sehr eingehender Beratungen war nicht zu
letzt § 10 der Amtsordnung. Gegen die im Hauptaus
schuß zunächst erwogene summarische Anordnung der 
Mitunterzeichnungspflicht des Amtsbürgermeisters 
wurden verfassungsrechtliche Einwände el'hoben. Es 
setzte sich schließlich die Auffassung durch, daß durch 
gesetzliche Bestimmungen nichts getan werden solle, 
was geeignet sei, die Gemeinden in ihrer verfassungs
mäßig garantierten Selbständigkeit in diesem Bereich 
zu beschränken. Für den Fall, daß der Hauptausschuß 
sich schließlich doch noch für die Wiedereinführung 
der Mitunterzei<:hnungspflicht des Amtsbürgermeisters 
entschieden haben \l:ürde, wollte der Rechtsausschuß 
zu dieser wichtigen Frage noch einmal Stellung neh
men. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge scheint 
dies jedoch nicht mehr nötig zu :;ein. 

DamH, meine Damen und Herren, dar! ich die Be
richterstattung für den Rechtsausschuß abschließen. Die 
zur Kre isordnung und auch zur Bezirksordnung er
arbeiteten Änderungsvorschläge sind - wie eingangs 
erwähnt - ausnahmslos vom Hauptausschuß übernom
men und vorhin von Herrn Kollegen Detzel zum Teil 
bereits angesprochen worden. Auf eine Einzelaufzäh
lung darf ich deshalb mit Einverständnis des Hohen 
Hauses und im Interesse einer zügigen Abwicklung der 
Beratungen verzichten. 

(Beifall im Hause.) 

Vizepräsident Rothley: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Ich darf den 
Damen und Herren bekanntgeben, daß sich eine Be
richterstattung für den Haushalts- und Finanzausschuß 
erübrigt, weil die von diesem Ausschuß entwickelten 
Gedankengänge vom Hauptausschuß übernommen 
worden sind und in den vorliegenden Drucksachen 
ihren Niederschlag fanden. 

Wir treten nun ein in die Aussprache zur zweiten Be
ratung. Ich erteile das Wort dem Herrn Abgeordneten 
Korbach (CDU). 

Abg. Korbach: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Trotz der sehr ausgiebigen Berichtet·statlung der 
Herren Kollegen, denen wir sicher dafür großen Dank 
wissen, wird es bei der Bedeutung des vorliegenden 
Gesetzeswerks notwendig sein, daß auch durch die 
Fraktionen aus der Sicht der politischen Willensbil
dung dieses Hauses zu der Vorlage noch etwas gesagt 
wird. 

Meine Damen und Herren! Als die Regierung kurz 
nach Beginn dieser Legislaturperiode f!rneut die No
velle zum Selbstverwaltungsgesetz für Rheinland
Pfalz dem Hohen Hause vorlegte, sollte es in der Tat 
schlicht und einfach eine Novelle sein. 

Was heute hier dem Hohen Hause zur Beratung und 
zur Entscheidung vorliegt, ist aber nahezu ein völlig 
neues Selbstverwaltungsgesetz für unser Land, und die 
sehr umfassende Berichterstattung hat auch gezeigt, 
mit wieviel Mühe, mit wit>viel Sorgfalt man sich dieser 
Vorlage angenommen hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die CDU
Fraktion freut sich darüber, daß dieses Gesetz in der 
Öffentlichkeit, sowohl innerhalb der Fraktion als auch 
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innPrh11Jb unserer P artei und bei allen kommunalen 
Mandat8trägern auf so viel Interesse gestoßen ist, und 
daß die öffentliche Meinungsbildung sich dieser Ma
terie in den vergangenen Monaten auch sehr um!as
,;end angenommen hat. 

Wir sprt:"Chen ja sehr gerne von dem Grundgesetz oder 
von der GemeindeveTf.assung unseres Landes. Obwohl 
wir e;; H•hr wohl wissen, daß eine verfassungsrecht
liche Zuständigkeit keineswegs bei den Gemelnden 
Jiegl und man eigentlich vom Formalen her von einer 
Gemeindeverfassung auch nicht sprechen kann, stützen 
wir uns <loch in all unseren Überlegungen auf den Ar
tikel 28 dl>S Grundgesetzes, der die Eigenverantwor
tung der kommunalen Selbstverwaltung festgelegt hat 
und von dort auR die R egelungen und Normen für den 
l ,andesgesetzgeber vorschreibt. Aus dieser grundsätz
lich~n Sicht sind auch w ir, das heißt die CDU-Frak
tion. ;in die Bm·atung dieM·-5 Gesetzes g.egangen. 

Aber, meine Damen und Herren, auch ein anderes 
Moliv ha t uns dabei bewe~t, nämlich der ungeheuere \ 
Rc~pckt. den 'vir Z\\."eifellos vor der kommunalen \ 
Selbstvl:'rwaltung haben müssen. Nicht nur deshalb. 
W<' ll wir hier im Lande Rheinland-Pfalz, im Lande 
ctPS Reich«fn>ihenn vorn Stein wohnen und auch bei 
jeder 1"estt<1gsrede eine besondere Beziehung zur kom
mun11li>n Selbstverwi:11tung herstellen, sondern, meine 
D11mi>n und Herren, weil wir wiss<:"n, wie sehr sich ge
rnde diP kommunale Selbstverwaltung nach dem Zu
sammt'nbrnch 1945 bewährt hat. War s ie es doch, das 
ht>ißt unsere Städte und Gemeinden, die allein - nicht 
nwhr da ~ Rckh und nicht mehr die Länder - in Funk
tion bl1•ibf" n und die ganze Last des Zusammenbruchs 
und des beginnenden Wiederaufbaues damals tragen 
muUte. Das hernt, die geistige Einstellung zur kommu
llalen Selbstverwaltung, zu unseren Gemeinden, hat 
uns bei d ie.sen Beratungen bewegt, und diie CDU-Fr.ak-
i ion hat sich in der 'l'at diese Beratungen nicht einfach 
gemacht. kh verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, 
rl;i13 es so weit ginll:. daß ,sogar einige Freunde und 
Kollegen einen eigenen Gesetzesentwurf mit sehr viel 
Sorgfalt ausgearbeitet haben, beispielsweise in der 
Grunct~1.1t.z frage, ob es b ei der rheinischen Bürger 
nwi ~t.erverfassung bleiben soll, oder ob man - wie es 
in d ieser Vorlage hieß - z.u einer kollegialen Bürger
nwi stervel"fas.sung kommen könnte. 

Nun. wir hoffen, daß die Überlegungen und die Bera
tungen in der heutigen Sitz.ung ihren Abschluß fin
den und da!! di.e endgültige Entscheidung auch darüoor 
gctroHen wird. 

Meine Damen und Herren! In allen Überlegungen zu 
dieser Vorlage konnte man eigentlich einige Schwer
punkte fes ts tellen, und Sie werden mir gestatten, daß 
ich mich auch auf diese Schwerpunkte beschränke, zu
mal in d er eben erfolgten Berichterstat tung die Ein
:r.<>lvorschriften ja bereits qf'hr ausgiebig zum Ausdruck 
gebracht wurden. 

IPrfü;ident Van Volxem übernimmt den Vorsitz.) 

Ein i<okher Schwerpunkt war zweifellos einmal die 
Frage nach der inneren G.emeindeveriassung. Es war 
a lso die Frage. ob es boi der Bürgermeisterverfassung 
wrbleiben sollte, ob man eine Anleihe bei der süd
deutsch+>n Ratsverfassung machen könnte, um etw.a.s 
stärke r das Kollegialprinzip herauszuarbeiten, oder ob 
m1:1n etwa die nordd1eln-westfälische Doppelgleisigkeit 
in unst'!t'etn Lande mit Erfolg einführen könnte. 

Die ZWf'i le Frage war d as Verhältnis vom Staat zur 
S·~lbstverwaltung. Die CDU-Fraktion ist sehr froh dar-

über, daß dieses Verhältnis durch den Abbau einer 
ganzen Anzahl von Genehmigw1gsvorbd1alten in der 
funktionalen B~setzung besser a usgestattet werden 
konnte. Es war das Verhältnis d es Bürgermeisters :w 
seinen Beigeordneten, das uns sehr stark bewegt hat, 
das Verhä ltnis der Verwaltung zum Rat oder zu den 
Vertt·etungskörperschaften, da wir auch dort eine Stär
kung (!.es Selbstverwaltungsgedankens sahen, und nicht 
zule~zt,. m.ß~ne :Op.rnen und Herren - es i.st heute vor
mittag schon seh1· ausgiebig diskutiert wor:den -. die 
Frage des Landrats, der Landkreisordnung und d ie 
Stellung des Kreistags im Verhältnis zum Landrat. 

Es ist in <ler Berichterstattung schon zum Ausdruck 
g.ekommen, und die CDU bekennt sich abtiolut zu diese•· 
Entsche idung, daß wir eile Bürgermeistei·vedassung 
in unserem Lande erha lten wollen. 

In diesen Woch~, m eine Damen und Heri:-en, hat s-ich 
auch die Fachliteratur dieser Frage wieder sehr a us
giebig angenommen. kh will die Begründung keines
wegs so weit reichen lassen, wie es in einem Artikel 
hieß. daß bereits die mittelalterliche Ratsverfasi;ung 
eigentlich schon eine rheinische Bürgermeisterveda~-

' sung gewesen sei, und daß auf d er Grundlage dieser 
\ Tradition die Ent.sd1eid ung des Hohen Hauses an s.ich 
\ . ~t;iclJ:t.~ge!?: ~µ~~e. 
1i Ich will auch kei~neswegs die Überlegungen dahin aus
i dehnen, als ob nun geradezu als Evangelium oder 
1 Dogma - wüe es der Hci·r Kollege Schmidt heute mor
\ gen schon einmal hier zmert hat - unbedingt d ie 
•
1 
Bürg.ermeisterverfassung das Letite , das Beste und 
.das unb«lingt Sicherste für: die Funktion einer Ge-

. 'lineio.deverwaltll{lg sei. Nein, meine Damen und Herren, 
kier CDU-Fraktion kam es darauf a n, sicher sowohl 
im BLick auf die Tradition und die Entwicklung als 
aber auch in der Überlegung, daß sid1 dle Bürger
meisterverfassung b ewährt habe, sie a uch Iü1· d·ie Zu
kunft :i.o. unserem Lande zu erhalt~n. 

Wti-'"'habcn d!es~· Blfrgennetsterverfassung in einigen 
Pwikten eingesChränkt. Um ·im System zu bleiben, 
könnte man sagen : Was nunmehr dem Hohen 
Hause vorliegt, ist eigentlich die „unechte Bürger
meisterverfassung". Unecht deshalb, weil wir nach 
dem langen Streit um das Stimmrecht des Bürger
melStefs' 'äies'es totale Stimmrecht auch als CDU-Frak
tion nicht mehr bejaht haben, sondern a!J.sulut hinter 
dem Vorschlag des Hauptausschusse~ stehen, dieses 
Stimmrecht zwar :im Grundprtlnzip zu erhalten, aber 
mit den Ihnen b.)kannten Einschränkungen. <las heißt, 
defu- :SutgermeiSter das Stimmrecht :.lU versagen, wenn 
es sich um Satzungen handelt, um Fragen der Besol
dung und auch bd allen Wahlen. Ich darf bereits hier 
e:inflechteo, daß wir bei dieser Grundüberlegung blei
ben und deshalb auch den Antr::ig der FDP-Fraktion 
'lo~„ \l~ ~~eit.i&uni des Stimmrechts ablehnen 
werden. Es war ein echtes Anliegen - es ist wieder
holt in den ~ralLmgen ausgesprochen wor:den -, da 
möglicherweise mit dem Stimmrecht des Bürgermei
sters gerade bei Wahlen und de r Zusammensetzung 
der Ausschüsse politisch manipuliert werden könnte. 
Wir' siDil also qµrchaus damit e inverstanden, daß diese 
p'öMt!sche Manipulation d adurch au.~g~chlossen ist. daß 
also in Zukunft das St immrecht der Bürgermeister jn 
den eben genannten Fragen ruhen wird. 

~~ine Da~en i,md He rrent Ein weiterer Schwerpunkt 
der Oberlegungen w ar zweifellos das Verhältnis der 
Verwaltung untereinander, das heißt das Verhältn·is 
der Beigeordneten zu ih1·em Bürgen nei.ster oder Ober
bürgermeister. Dem bereits zu Beginn der Uberlegun-
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gen zu dieser Vorlage immer wieder aufgetauchten 
Anliegen, wenn schon keine Kollegialverfassung, dann 
aber docti eine gewisse Auflockerung vorzunehmen, ist 
die CDU-Fraktion gerecht geworden. Wir begrüßen 
deshalb die Ent.sctieidung, daß in Zukunft die Stellung 
des Beigeordneten el'heblich angehoben wird, daß der 
Bürgermeister die Vorbereitung von Beschlüssen für 
den Rat und für die Ausschüsse künftig nur im Be
nchmf;ln mit allen Beigeordneten für den Rat und im 
Benehmen mit dem zuständigen Dezernenten für die 
Ausschüsse vornehmen kann. 

Wir begrüßen auch die Entscheidung, daß bei allen 
dringlichen Angelegenheiten, in denen der Bürgermei
Sitff das verbriefte Recht hat, eine Eilentscheidung her
beizuführen, diese Eilentscheidung eben nur wiederum 
im Benehmen mit den Beigeordneten getroffen werden 
kann. Ich glaube, daß wir damit eine Zwischenlösung 
gefunden haben, die einerseits die Bürgermeisterver
fassung erhält, zum anderen aber auch der beachtlichen 
Stellung, die ein Beigeordnetet· insbesondere in unseren 
Städten ganz zweifellos hat, ausreichend Rechnung ge
tragen worden ist. 

Meine Damen und Herren! In dem Verhältnis des Bür
germeisters zum Ral haben wir den Versuch unter
nommen, auch die Stellung des Rates gegenüber der 
Verwaltung zeitgerecht auszugestalten. Die CDU-Frak
tin ist sehr dankbar, daß nunmehr über dieses Gesetz 
der Bürgermeister einer Informationspflicht unterliegt, 
so daß er über alle wichtigen Angelegenheiten seines 
Bereichs und seiner kommunalen Gebietskörperschaft 
nunmcht' unter der gesetzlichen Pflicht steht, seinen 
Rat, seine Vertretungskörperschaft, darüber zu infor
mieren, wie es auch analog künftig für den Landrat ge
genüber der Kreisversammlung gelten soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein Pro
blem, das die CDU-Fraktion von Anfang an außer
ordentlich stark beschäftigte, war der Öffentlichkeits
charukter unserer Ratssitzungen. Es soll - so wurde 
wiederholt in den Beratungen erklärt - tatsächlich 
Bürgermeister geben, die auch heute noch in einem 
dt•mokratischen Staat glauben, ihre Angelegenheiten 
der ö!Ci.mtlichen Verwaltung nichtöffentlich .abwickeln 
iu müssen, das heißt also, die sich mit ihren gemeind
lichen Vertretungskörperschaften überall dort, wo es 
wirklich nicht angebracht ist, hinter verschlossenen Tü
ren verschanzen und gerade dem Bereich · der kommu
nalen Selbstverwaltung, in dem es so sehr au! die 
Öffentlichkeit und damit auf das Interesse der Bürger 
ankommt, die notwendigen Voraussetzungen entzie
hen. Wir haben deshalb darüber, wie man den öifent
Jichkeitsch<tt'akter stärken und gesetzlich fester ver
ankern kann, sehr sorgfältig in den Reihen der CDU
Fra\ttion und der CDU-Kommunalpolitiker überlegt. 
Sie wissen, daß in der Vorlage, die heute hier zur Ent
scheidung ansteht, einmal festgelegt wurde, daß grund
siitzlich alle Ratssitzungen öffentlich sein müssen und 
im übrigen nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Bür
germeister künilig in der Lage sein wird, seine nicht
öffentliche Tagesordnung zur Annahme durchzusetzen, 
es sei denn, daß der Rat oder die Vertretungskörper
i;chaft in der Geschäftsordnung grundsätzlich Dinge -
etwa Grundstücksverkäufe - als nicht ö!fentlich er
klärt. 

Meine Damen und Herren! Ein weiteres, das hier 
sichet'lich dieser Arbeit zugute kommen wird, ist die 
Wegnahme der starken Verschwiegenheitspflicht, die 
bishet' im alten Recht oftmals auf unseren Ratsmit
gliedern lastete. Das alte Recht konnte es theoretisch 
möglich machen, daß selbst bei einer Information vor 

der eigenen Fraktion oder vor der politischen Ver
sammlung aus einer Ausschußberatung heraus dieses 
Ratsmitglied unter dem Druck einer Geldbuße oder 
Bestrafung settens des Bürgermeisters stand. weil for
mell alle Dinge der Verschwiegenheit unterlagen, die 
nicht in einer öffentlichen Sitzung behandelt w urden. 
Meine Damen und Herren, jeder, der aus der Praxis 
kommt, weiß, und jeder Oberbürgermeister oder Bür
germeister wird das bestätigen, daß man eigentlich eine 
Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung beraten soll; 
dies ist die beste Gewähr dafür, daß sie möglich.st 
schnell in der Stadt oder in der Gemeinde kursiert. 
Aber ich glaube, damit ist uns nicht geholfen. Es ist 
deshalb eine gute Entscheidung, daß nunmehr in dem 
Verschwiegenheitsparagraphen eine Formulierung ge
funden wurde, die analog einer Bestimmung des Be
amtengesetzes entspricht und nach der die Verschwie
genheit nur dann gilt, wenn die Angelegenheit von 
der Natur der Sache her als geheim und vc>rtraulich zu 
betrachten ist; es sei denn, der Rat hat im konkreten 
Falle einen entsprechenden Beschluß gefaßt und legt 
die Verschwiegenheit fest. 

Meine Damen und Herren! Eine weitere Entscheidung, 
die in diesem Zusammenhang der Erwähnung wert ist, 
ist die Tatsache, daß bei den nichtöffentlichen Sitzun
gen der Bürgermeister die Ergebnisse über die ein
zelnen Beratungsgegenstände künftig der Öffentlich
keit berichten soll, es sei denn, daß der Rat etwas an
deres beschließt. 

Ich glaube - lassen Sie mich das in diesem Zusammen
hang sagen -, daß gerade die kommunak Selbstver
waltung ein vitales Interesse an der Öffentlichkeits
arbeit haben muß und damit auch für ein gutes Ver
hältnis zu den Organen der öffentlich(;)n Meinungsbil
dung, das heißt der Presse und des Rundfunks. sorgen 
muß. Oftmals, meine Damen und Hcnen, sind die 
Tribünen in unseren Rathäusern ja viel zu klein, als 
daß viele Zuhörer dort Platz finden könnten, oder aber 
die Zahl der Zuhörer ist so gering, daß von dort aus, 
das heißt aus dem Sitzungssaal des Rathauses, eine 
aktive Öf!entlichkcitsarbeit kaum geleistet werden kann. 
Deshalb ist gerade die kommunale Selbstverwaltung 
so sehr au! die Mitarbeit der Presse angewiesen. Wenn 
wir auch hier bei den Grundsätzen eines Reichsfrei
herrn vom Stein verbleiben wollen, dann müssen wir 
den Bürger und damit die öf!entlichkeitsarbcit an 
diese Arbeit heranführen. Namens der CDU-Fraktion 
dar! ich sagen, daß wir außerordentlich glücklich dar
über sind, diese Auflockerung in den Bestimmungen 
der Gemeindeordnung gefunden zu haben. 

(Beifall bei der CDU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die CDU
Fraktion bekennt sich zur fünfjährigen Wahlperiode, 
die nunmehr - nach dieser Überleitungsvorschri!t auf 
zunächst viereinhalb Jahre - in der übernächsten Le
gislaturperiode Platz greifen soll. Wir habf;ln damit 
einem langjährigen Anliegen des Gemeindetages ent
sprochen, der immer wieder auf die Schwierigkeiten 
hinwies, daß man nach vier Jahren bei den seht· kom
plizierten Angelegenheiten der Bebauungspläne, der 
wirtschaftlichen Unternehmungen und des Aufbaues 
oftmals mitten in der Arbeit abschließen mußte und 
die :fünfjährige Wahlperiode eine wesentliche Erleich
terung bedeute. Ich glaube, wir sind uns in diesem 
Hohen Hause darüber einig, daß auch das kein Dogma 
und kein Evangelium sein kann. In unserer Fraktion 
gab es hier und da sicherlich berechtigte Bedenken. Ich 
glaube aber, daß wir mit dieser fünfjährigen Wahl
periode r echt gut fahren werden, um so mehr, da un-
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ser Nachbarland Nordrhein-Westfalen im Düsseldorfer 
Landtag ja eine ähnliche Entscheidt.mg getroften hat. 

Meine Damen und Herren! Es wäre müßig, noch ein
mal die Diskussion, Herr Kollege Thorwirth, über die 
Ortsbeiräte und die Ortsverwaltung hier au.fzuziehen. 
Die Betrachtungsweise dieser Institution war sehr un
terschiedlich. Die Stadt Koblenz, deren Ratsmitglied 
ich viele Jahre gewesen bin, hat nach 1954 von dieser 
Bestimmung keinen Gebrauch gemacht. Wenn ich rich
tig unterrichtel bin, besteht auch für die Zukunft keine 
Absicht, Ortsbeiräte und Ortsverwaltungen einzurich
ten. Abe 1· immerhin, die langen Überlegungen und Ver
handlungen haben zu einem Kompromiß geführt, der 
sich sicherlich - das, Herr Kollege Thorwirth, darf iCh 
sagen - und hoffentlich zum Segen der Landeshaupt
stadt Mainz auswirken wird. 

(Vereinzelter Beifall im H.a:use.) 

Di~ CDU-Fraktion steht zu diesem Kompromiß und 
wird auch diesen TeiJ des Gesetzes In der anschließen
den Abstimmung mitbeschließen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie 
mich aber noch namens der CDU-Fraktion e~n ganz 
kurzes Wort zu den gemeinschaftlichen Verwaltungsein
rich Lungen sagen. 

Die CDU-Fl'a.ktion hat zwei Dinge bei Beginn der Be
ratungen immer wieder in besonderer Weise betont. 
Das erste war, daß bei aller Unterschiedlichkeit 
der Gemeindeverfassungen in den deutschen Ländern 
man überall dort, wo eine Rechtseinheitlichkeit mög
lich ist, sie in jedem Falle erstreben und erhalten soll. 
Die anschließenden Beratungen haben bei dem ge
meindlichen Wirtscl1altsrecht, dem Finanzrecht und hof
fentlich auch beim Eigenbetriebsrecht, das uns ja in 
Bälde vorgelegt werden soll, diese Einheit einiger
maßen gewahrt. Daß das bei der inneren Gemeinde
verfassung wahrscheinlich nie möglich sein wird, er
gibt sich nun mal aus der Gesamtstruktur der Bundes
republik Deutschland. Man hätte verständlicherweise 
hier auch dieses Prinzip der Einheit sicherlich auf un
i:er Landesgebiet ausdehnen können und es wäre ein 
großartiger Erfolg gewesen, wenn es gelungen wäre, 
eine Einheitlichkeit in den gemeinsamen Verwaltungs
einrichtungen herbeizuführen. Aber das, was für die 
Ortsverwaltungen und Orlsbezirke gilt, gilt auch in 
der Betrachtungsweise der gemeinsamen Verwaltungs
einrichtungen, das heißt also der Amtsverfassung im 
Norden unseres Landes, der gemeinschaftlichen Bür
germeistereien in der Pfalz oder aber zunächst nur 
in den gemeinsamen Bediensteten im Regierungsbezirk 
Montabaur. Wir haben es also - auch dazu steht die 
CDU - nun mal bei dem Gewesenen und Gewachsenen 
in den einzelnen Regierungsbezirken belassen. Aber, 
meine Damen und Herren, ich glaube, das muß heute 
in dieser Stunde vor der Verabschiedung dieses Geset_
zcs gesagt werden: Über die Notwendigkeit, überall ge
meinsame Verwaltungseinrichtungen zu schaffen, sollte 
es eigentlich in diesem Hause keinen Streit mehr geben. 

(Beifall im Hause.) 

Meine Damen und Herren! Erst vor kurzem hat der 
Deutsd1e Gemeindetag in einer Entschließung, in 
einem dringenden Appell, darauf hingewiesen, daß die 
Probleme der Raumordnung und der Regionalplanung 
im lefaten nur möglich sein werden, wenn eine funk
tionsfähige Verwaltung auf der örtlichen Ebene er
richtet wird, die in der Lage ist, diesen Problemen und 
den Lösungen auch gerecht zu werden. Der Deutsche 

Gemeindetag fordert dringend, daß überall - nicht nur 
bei üns im· Lande Rheinland-Pfalz - man sich zu sol
chen gemeinschaftlichen Verwaltungseinrichtungen fin
den muß, um auch als kommunale Selbstverwaltung in 
dem Gesamtapparat staatlicher Organisation, wenn das 
Wort' hier angebrachL lst, wettbewerbsfähig und kon
kurrenzfähig zu sein. Hoffen wir also, meine Damen 
und Herren - die CDU-Fraktion selzl diese Hoff-

1 nung 4n das nunmehr neue Selbstverwaltungsgesetz-, 
.„ „.~„„~„„l!JJ~ „~.~ÄI';'~~ ,i,insel'es Landes - ob für Am~s

verfassung oder gemelnsdlaftuche Bürgermeistereien, 
das lassen wir im Augenblick einmal dahingestellt -
ernsthaft Mühe · geben, in einer freien Entscheidung 
ihrei: kolD,l;D.unalen Zuständigkeiten zu solchen Einrich
ttu?gen zu '!inde_ci, die dann sicher zum Wohl ihrer Ge
meinde und ihrer Bürger sein werden. 

über die Kreisordnung ist heute Vormittag vor Ein
tritt in den eigentlichen Punkt dieser Tagesordnung be
reits diskutiert worden. Sie wissen, daß die CDU-Frak
tion sich für den staatlichen Landrat an der Nahtstelle 
zwischen Staat und kommunaler Selbstverwaltung aus
~dlen hat. Und ich kann in diesem Augenblick 
auf Grund der vorangegangenen Debatte hierzu auf 
weitere Ausführungen verzichten. Wir freuen uns -
auch das darf ich sagen -, daß es gelungen ist, Uber 
die Bestiinmungen der Landkrei1mrdnung auch eine 
Stärkung des Kreistages herbtizuführen in dem Sinne, 
wie es eben bei der Berichterstattung bereits ausge
sagt wurde, und wir möchten meinen, daß die politi
schen Kräfte rn' unseren Kreistagen und Kreisvertre
tungskörperschaften nunmehr in der Lage sind, mit 
Hilfe dieses Gesetzes ihren Kreistag attraktiver zu 
machen und ihn zu jenem Beschlußorgan zu erheben, 
was nunmehr rechtlich nach diesem Gesetz auch mög
lich ist. 

Wb: haben im ü,brigen alle Neuerungen, die '\o\ir in der 
Gemeindeordnung' festgelegt haben, auch analog für die 
Kreisordnung beschlossen, so daß alles das, was über 
den Öffentlichkeitscharakter der kommunalen Selbst
verwaltung bereits gesagt wurde, selbstverständlich in 
vollem Umfange dann auch für den Kreistag und für 
die Kreisorgane· gelten soll. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Die CDU-Frak
tion weiß um die hohe Bedeutung der kommunalen 
Selbstverwaltuqg, w.ie ich es einleitend bereits aus
führte. Wir wis.'Sen, daß w.ir mit diesem Gesetz ledig
lich einen organisatorischen Rahmen, gewisse Normen, 
schaffen konnten als Rechtsgrundlage für die Arbeit 
:der kommunalen Gebietskörpers<>.haft„11. Wir wissen 
aber auch darüber hinaus, daß die Gemeinde - wir 

„ ·äöllefi ja die: · Gemetnde von heute und der Zukunft 
ordnen - nicht nur ein Vcrwaltungsbe2lirk und -gebilde 
dal"$tellt, sondern daß die Gemeinde, wie es in der 

· Sazj.ologie von ~~~ König ausgesagt wurde, ein leben
d Igel' O'rg~nlsmus als eine lebendige Gemeinschaft in 
Staat und Gesellschaft bezeichnet werden muß, und 
daß aus dieser Slcbt und Betrachtungsweise natürlich 
hohe Anforderungen an den Kommunalpolitiker, Man
datsträger und an d!e Bürgermeister gestellt werden. 
Und wlr verbinden mit diesem G€setz die Hoffnung, 
daß man diese so gesehene Kommunalpolitik draußen 
im Lande verspürt und daß man dieses Gesetz so, wie 
.es im§ 2 der Vorlage heißt, zum 'Wohle der Einwohner 
anwMJdet. ' 

Meine D~men j..tnd Herren! Lassen Sie mich im Lande 
eines Ft·elherrn vom Stein schließen mit einem Zitat 
aus seiner berühmten Nassauer Denkschrift, in der er 
sagt: 
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Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Bevormun
dung hemmet sein Reifen. 

Daß dieses Gesetz ein guter Beitrag zu diesem Zu
ti-auen unserer Bürger sein möge, daß man es überall 
im Sinne einer echt verstandenen Selbstverwaltung 
und Mitarbeit der Bürger verstehen möge, das sei der 
Wunsch der Christlich-Demokratischen Union, den wir 
diesem Gesetz nunmehr mit auf den Weg geben möch
ten. 

(Beifall im Hause.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordnet'er Thorwirth (SPD). 

Abg, Thorwlrth: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Frak
tion der Sozialdemokratischen Partei in diesem Hohen 
Hause geht und ging bei der Novellierung des Selbst
verwaltungsrechts von der Überzeugung aus, daß 
es notwendig ist, das bestehende Gesetz dahin.gehend 
zu überprüfen, zu überarbeiten und zu verbessern im 
Sinne einer Stärkung der Selbstverwaltung, ihrer 
Rechte und ihrer Möglichkeiten. Und worum es geht, 
ist, dafür zu sorgen, daß ein Selbstverwaltungsgesetz 
verabschiedet wiro, das so frei wie möglich das Leben 
in den Gemelnden und Gemeindeverbänden erlaubt. Da
bei war und .ist auch die Absicht verbunden, zu über
prü!en, in welchem Umfange, wo und in welchem 
Ausmaße die Selbständigkeit der Gemeindevertretun
gen und der Gemeindeverwaltungen 'auch im Hinblick 
au! die Au!sichtsfunktion überprüft und geändert 
werden können. Wir meinen, daß es richtig und ver
nünftig ist, dafür zu sorgen, daß die Bürgerschafts
vertretungen, soweit es irgend angeht, ihre Angelegen
heiten in eigener Entscheidung und ohne zuständige 
Genehmigungsvorbehalte verwirklichen können. Wir 
wissen um die hohe Bedeutung, die die Selbstverwal
tung im staatlichen Leben hat. Das ist die Ausgangs
position für unsere Arbeit hier. Diese Beratungen 
voll7.iehen sich ja auch nicht nur im Anblick der Öffent
lichkeit, sondern ·auch unter der großen Aufmerksam
keit vieler lausender Männer und Frauen, die drau
ßen im Lande als Mitglieder der Gemeindevertretun
gen Tag für Tag und Woche für Woche unermüdlich 
an der Arbeit sind zum Wohle unserer Bürger schlecht
hin. Für sie gilt es, ein gutes Gesetz zu schaffen und 
zu verwirklichen. 

Meine Damen und Herren! Es .ist nicht meine Absicht 
und es kann auch nicht meine Aufgabe sein, die Be
richterstattungen zu wiederholen und zu ergänzen. 
Ich möchte mich deshalb als Sprecher der SPD-Frak
tion auf einige wenige Bemerkungen beschränken. 

Eine der Grundfragen, um die es ging - und die Dis
kussionen, auch in unserer Partei, waren und sind 'im 
Gange -, ist die Frage „Bürgermeisterverfassung - ja 
oder nein?". Wir haben uns mit den anderen Frak
tionen dieses Hauses, in dem Falle also gemeinsam, 
dazu entschlossen, die Bürgermeisterverfassung zwar 
in einigen wichtigen Punkten zu modifizieren, a~r im 
Prinzip an lhr festzuhalten, weil wir der Meinung 
sind, - - -

(Abg. Dr. Kohl: Vermehrung der Beigeordneten!) 

- Darüber reden wir, wenn es um die Aufsichtsfunk 
tionen geht -

- - daß die Bürgermeisterverfassung sich im wesent
lichen bewährt hat, und d!,iß es sicherlich wenig sinn
voll wäre, eine im Prizip bewährte Sache zu ändern, 
auch aus der überzeugung, daß es nicht vernünftig 
sein kann, eine Trennung der gemeindlichen Verfas
sung zwischen kreisfreien Städten und kleineren Ge
meinden herbeizuführen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Wir haben uns den Aufiassungen und Meinungen auf
geschlossen gezeigt, die eine stärkere kollegiale Zu
sammenarbeit fordern. Aus der Überzeugung, daß 
Bürgermeister und Beigeordnete gemeinschaftlich wich
tige Dinge zu erledigen haben, sind diese Vorschläge, 
die heute in der Vorlage des Hauptausschusses auch 
ihren Niederschlag finden, geworden, die den Bürger
meister zu Verwaltungsbesprechungen verpflichten, die 
das Recht der Beigeoroneten auf Darlegung ihrer Mei
nung, auch soweit sie von der des Bürgermeisters ab
weicht, festlegen und die ganz allgemein die Stellung 
der Beigeoroneten in mancherlei Hinsicht verbessern. 

Wir meinen, meine Damen und Herren - das ist ja auch 
die Auffassung .im Hauptausschuß gewesen -, daß 
hiermit eine Form der Bürgermeisterverfassung gefun
den ist, die die notwendige Stärke der Stellung des 
Bürgermeisters zum Wohle der Gemeinde ebenso be
jnhaltet wie das kolleg.iale Prinzip in der Zusammen
arbeit mit seinen leitenden Herren in der Verwaltung. 
Wir haben die Hoffnung, ·daß diese Form sich auch 
in der Pr.axis bewähren und weiterhin gute Erfolge 
zeitigen wird. 

Nun, meine Damen und Herren - es ist hier schon 
darauf hingewiesen worden ; auch k.h möchte dazu eine 
Bemerkung machen -, wir haben, erfreulicherwe-ise 
gemeinschaftlich, die bisherigen Geheimhaltungsbe
stimmungen aus dem Gemeinde- und Selbstverwal
tungsrecht verändert, weil es offensichtlich nicht ein
zusehen war, d aß die Mitglieder der Gemeindever
tretungen, so wie es zum mindesten nach der Regie
rungsvorlage gewesen wäre, einer stärkeren Geheim
haltungs- und Verschwiegenheitspflicht unterliegen 
als Beamte, die an den Sitzungen teilnehmen. 

Worauf aber Wert gelegt worden ist - und deshalb 
sei es hier noch einmal gesagt -, ist die Tatsache, daß 
künftig die Äußerungen des einzelnen in Ausschüssen 
und Vertretungen der Schweigepflicht unterworfen sein 
sollen in dem Sinne, daß zwar die Darlegung politischer 
Auffassungen und die politischen DiskWlsioncn nicht 
eingeschränkt werden, aber die persönliche Äußerung 
des einzelnen Ratsmitgliedes vor Weitergabe geschützt 
wird, um dafür zu sorgen, daß wirklich offen und frei 
in Ausschüssen und Gemeinderäten diskutiert werden 
kann. 

Eine Reihe von Genehmigungsvorbehalten entfallen 
für die Zukunft in den Gemeindevertretungen. füerin 
kommt eben auch zum Ausdruck - mit Recht, so mei
nen wir - ein stärkeres Vertrauen zu der Souveränität 
der Gemeindevertretungen. Wir sind der Auffassung, 
daß das nicht nur seinen Ausdruck finden sollte in der 
Einführung des Bürgermeisters durch ein Gemeinde
ratsmitglied - obwohl darin ganz zweifellos ein wich
tiger äußerlicher Punkt liegt -, sondern daß das auch 
seinen Niederschlag finden muß, wie geschehen, bei 
der Verabschiedung des Stellenplanes, des Haushalts
planes, bei einer Vielzahl von Fragen, die im wirt
schaftlichen Bereich liegen. 
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(Tborw1rth) 

Wir haben nunmehr - und das war ja einer der heiß
umstrittR<nen Punkte - die Genehmigungsvorbehalte !ür 
die Stellenpläne, wie sie in der Regierungsvorlage 
f'nthalten war0n, in der Vorlage, die vom Heuptaus
.~chuß er~rbeitet worden ist, entfernt. Damit wird ein 
<llter und oft vorgetragener WWlsch der Gemeinden, 
ihrer Bürgermeister und ihrer Gemeinderäte erfüllt. An 
dLe Stelle der bisherigen Genehmigungsvorbd1alle tre
ten Rkbtlinien. die lm Einvernehmen mit Ausschüssen 
di E')'P -; Hohen Hauses zu erlassen sind. Wir haben die 
Hoffnung und möchten das hier schon unterstreichen, 
daß diese Richtlinien für die Gestaltung der Stellen
pläne kein allzu enges Korsett legen, weil sonst - das 
bt. un:-:.E>re Meinung - kein wesentlicher Fortschritt in 
dieser Frag~ eintreten kann. 

Es gibt - und auch das hat in den Beratungen des 
Hauptausschusses eine gewisse Rolle gespielt - in den 
Abschnitten der Gemeindeordnung über die Gemeinde
wi rtsc:h<ift - über Vermögensanlagen, über wirtsd1aH
lichP Betätigung - eine Anzahl Vorschriften, deren 
1-:lnhRltung uns allen problematisch erscheint, deren 
Erh<'lltuni;1 abci; im Interesse der Aufrechterhaltung 
Pll1~ bun<ie~einheitHchen Gemeindere<:htes für richtig 
... rndi1et, wurde. Hier sind eine Reihe von Bestimmun
gen sic:he11lkh reformbedürftig. Allerdings - so meinte 
der Haupt.ausschuß, und so meinen auch wir -, mög
lich~t n\cht von Land zu Land unterschiedlich gestaltet, 
sondern im Zuge von Absprachen zwischen den ein
zelnen Bundesländern zu einem modernen wirtschaft
lichen Recht der Gemeinden zu kommen, scheint uns 
\•ine b~ondere Aufgabe zu- sein. 

Mein(' Damen und Herren! Es sind ja heute vormittag 
schon eine Rdhe von Einzelheiten besprochen worden, 
tmd es werd<.>n wohl im weiteren Verlauf noch weitere 
Ei111.elheiten zu be.~prechen sein. Wir sind froh - auch 
das .o;age ich hier als Verti;ewr der SPD -. daß in der 
Fm~~ der Vorortsverwaltungen und Ortsbeiräte eine 
H•!gi>lung erarbeitet worden ist, die die Zustimmung 
aller finden kann. Wir haben WlS sehr darum bemüht 
in d('m WiisJ>cn und in der Überzeugung, daß diese be
sondere Verwaltung von Vororten sicherlich nicht in 
allen Städten gleiche Bedeutung und gleichen Rang 
hat, daß sie aber dort, wo sie seit vielen Jahren exi
stiert, einen wichtigen Bestandteil des bürgerlichen Le
bens darstellt, und daß es in Anbetracht vieler Ent
wicklungslinien nicht günstig und nicht gut gewesen 
wäre, hier eine bestehende Form des Zusammenarbei
tens von Bürgern in überschaubarem Raume zu ver
ändern oder zu beseitigen. 

Di;rüber lün.aus sei hier ein Bekenntnis dazu abgelegt, 
daß -auch wir .es für richtig und notwendig halten, die 
im Gese1.7. angebotenen gemeinscha!tlichen Verwal
tung~e-inrichtungen zu verstärken. Wir haben die Hoff
nung, daß die Einsicht in allen Bereichen unseres Lan
des wächst, daß die Verwaltungskraft zu stärken eine 
besondere Notwendigkeit ist. Das Gesetz bietet den 
G(•1m•indevertretern und Gemeinden vielerlei Möglich
keiti>n .an, die Verwaltungskraft zu stärken und zu ver
bessern. Jo:i;: ist sicherlich richtig und, so meinen wir, 
auch vernün!t.ig, daß dieses Angebot da ist, und die 
Entwicklung wird dazu führen, daß stärker davon 
Gebrauch gemacht wird. 

Sie wissen, meine Damen und Herren, daß wir mit der 
~:ntschddung über die Stellung des Landrates, wie sie 
:;ich heute morgen in der ersten Debatte gezeigt hat, 
nicht zufrieden sind, weil wir der Oberzeugung sind, 
daß im Interesse der Selbstverwaltung eine andere 
Entscheidung besser und richtiger gewesen wäre. Aber 
die Entscheidung liegt nun vor. 

i. 

Eine weitere Reihe von Verbe~crungen finden in der 
Kreisordnung. in der Bezirksordnung und in den übri
gen Teilen des Gesetzes ihren Niederschlag. 

lch möchte als Vertreter der Sozialdemokratischen Par
tei hier zum Ausdruck bringen, daß wir ho!!en und 
wilnscheo.. daß der großen Bedeutung von Selbstver
waltung und gemeindlichem Leben entsprechend das 
Gesetz. nach der in den Ausschüssen in weiten Berei
chen vorhandenen Übereinstimmung auch in den noch 
folgenden Einzelberatungen gemeinsam getragen und 
eine gute Grundlage für die Arbeit unserer Gemeinde
v~tµ~~q, uqserer Gemeinden, unserer Bürgermei
ster und all derer sein wird, die auf der kommunalen 
Ebeo.e zu arbeiten haben. 

(Beifall der SPD.) 

Präsident Va.n Volxem: 

Idl schlage Ihnen vor, daß wir die Sitzung jetzt unter
brechen w1d um 14.15 Uhr pünktlich wicderbeginnen. -
Die Sitzung ist unterbrochen. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.49 Uhr. 

W i e der b e g in n d er Si t zu n g : 14.25 Uhr. 

Präsident Van Volxem: 

Die Sitzung ist wieder eröffnet. Beisitzer sind dle Her
ren Abgeordneten Adam7.yk und Veltin. Die Rednerliste 
filb.t:t der .Herr ~bgeordnete Adamiyk. Wir fahren fort 
iii' · iler Beratung des Selbstverwaltungsgesetzes. Das 
Wort hat der Herr Abge<.>rdnete von Bünau (FDP). 

Abg.. von Bünau: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herrenl Ich will 
noch ein bißchen warten, vielleicht kommen noch einige! 

(Heiterkeit im Hause. - Abg. Barthel: Oder gehen! 
- Abg. Schwarz: Die Sitzung ist aber eröffnet, 

Herr Kollege!) 

Das Thema, das uns heute vormittag beschäftigt hat, 
hat alle Gemüter erregt und hat -

(Zurufe: Nein! - Heitel·keit.) 

- Nein! Ich freue mich, daß alles wieder wach ist. Ich 
wollte nämlich gerade mit Bedauern zum Ausdruck 
bringen, daß die Mittagspause vielleicht die Fäden hat 
abreißen lassen und daß wir nicht mehr so in der Ma
lerie stehen wie heute vormittag bei den manchmal 
doch schon leidenschaftlichen Ausführungen nach der 
einen oder anderen Seite. 

" ' ' 

Das Thema, das uns heute gestellt ist, nämlich die An
nahme des Selbstvenvaltungsgesetzes, ist - das ist heut.e 
schon einmal gesagt worden - ein besonderes Moment 
in der Verwaltungsgeschichte des Landes. Es war für 
uns inter~ssant, ,.b~i den Verhandlungen zu merken, wie 
das Thema „Selbs tverwaltung" manchmal ganz ver
schieden ausgelegt v.:urde, besonders dann, wenn man 
mehr in die Intimsphäre der Bürgermeister us w. hin
einstieg. Dann wurde nämlich der Begriff „Selbstver-
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wultung" so ausgelegt, daß das, was der Bürgermeister 
macht 

(Abg. Korbach: Herr Kollege!) 

oder - Herr Kollege Korbach - der Amtsbürgermeister, 
Selbstverwaltung ist, 

(Abg. Korbach: Aber, Herr Kollege!) 

und daß das, was die Bürgerschaft will, vielleicht nur 
i11 zweiter Linie Selbstverwaltung ist. 

(Abg. Korbach: In die Intimsphäre sind wir nicht 
eingestiegen! - Abg. Theisen: Das ist aber keine 
Intimsphäre! - Abg. Sdlwarz: Was ist für Sie 

„Intimsphäre"?) 

- Die Intimsphäre ist d ie Beteiligung des Bürgermei
sters mit seinem Stimmrecht an der Vertretung des Ge
meinderates. Darauf komme ich aber noch. 

(Zurufe von der CDU: Ach, adl!) 

Sie wissen, die Intimsphäre spricht man erst ganz zu
letzt an. Es scheint so, daß wir uns mit dem Begriff der 
Selbstverwaltung noch einmal ganz kurz beschäftigen 
müssen. 

(Pfeifgeräusche in der Mikrophonanlage. - Abg. 
Haehser: Hier ist ein Pfeifgeräusch!) 

Wir haben uns im Haup tausschuß mit den einzelnen 
Organisationsformen beschäftigt. Das wurde heute 
schon in den sehr guten Ausführungen des Herrn Kol
legen Korbach erwähnt; insofern brauche ich nichts 
hinzuzufügen. Über den Begriff „Bürgermeisterverfas
sung - Magistratsvcrfassung" -

(Abg. Hachser: Hier ist ein Heulton !) 

- Dcl' ist nicht von mir; ich dachte, der käme von Ihnen! 

(Stürmische Heiterkeit.) 

- Sie wissen, daß ich Heulen immer überhöre. 

Wir haben uns mit den verschiedenen Problemen be
schäftigt, und wir haben uns - das wissen Sie - wieder 
zu der Rh<.>inischen Bürgermeisterverfassung durchge
rungen und gesagt: Es entspricht unserer Ansicht über 
die Selbstverwaltung, wenn diese bleibt, abe1· etwas 
manipuliert - wie es heute schon ausgeführt worden 
ist - durch eine verstärkte Stellung der Beigeordneten 
und der Gemeindevertretung. 

Es wurde weiter über die Selbstverwaltung vom Ge
sichtspunkt der Bürgerschaft aus gesprochen. Das scheint 
mir nämlich die wesentlichste Grundlage zur Beurtei
lung des Gesetzes zu sein: Die Selbstverwaltung ist das, 
was die Bürgerschaft damit macht. Dazu möchte ich, 
bevor ich auf die Einzelheiten eingehe, noch einige 
Punkte erwähnen, die mir wertvoll genug erscheinen, 
hier erwähnt zu werden. Wir wissen alle, die wir in der 
kommunalpolitischcn Arbeit stehen, daß die Mitarbeit 
der Bürgerschaft doch nicht ganz so ist, wie es sich die 
Verantwortlichen in der Kommunalpolitik manchmal 
wünschen. 

Es fehlt uns das Echo für unsere Arbeit, es fehlt uns 
die Mita1·beit für unsere Arbeit - das wird Ihnen allen 
so gehen - und fehlen a uch manchmal die Anregungen. 
Da wird dann immer gesagt: Sie werden schon selbst 
wissen, was wir wollen. Ich glaube, wenn wir allein 

durch die Thematik der Selbstverwaltung, die jetzt in 
der ganzen letzten Zeit in der Offentlichk<:>it aufgeklun
gen ist, erreichen, daß die Bürgerschaft und der einzelne 
Bürger überhaupt mehr Interesse an der Mitarbeit be
kommen, dann haben wir auch schon wieder viel er
reicht und wir brauchen uns über die Zukunft keine 
Sorgen zu machen, wenn wir in fünf oder zehn Jahren 
wieder an eine Novellierung des Gesetzes gehen. Wir 
erhalten dann vielleicht eine größere im Gesetz ver
ankerte Mitarbeit der Bürgerschaft. 

Noch eins möchte idl bei dieser Gelegenheit sagen: Die 
Öffentlichkeit sarbeit in unseren Gemeinden wird vor 
allem getragen durch die Presse. Es wurde heute schon 
von einem Redner gesagt, daß die Zuhörerschaft in den 
Sitzungen der Stadträte, Gemeinderäte oder Kreistage 
sehr gering sei. Es wird meistens nur so sein, wenn 
zum Beispiel über die Anliegerbeiträge einer Straße 
gesprochen wird, dann sind die Betreffenden da und 
wenn entgegen Ihrer Meinung beschlossen wird, dann 
gehen sie mit Protest hinaus, sonst bleiben sie noch ein 
bißchen. Aber die Öffentlichkeitsarbeit ist in erster 
Linie Aufgabe der Presse. Da möchte ich doch sagen -
es wird vielleicht von der Presse als nicht richtig emp
funden, aber ich möchte es doch aus meiner Erfahrung 
sagen -: Die Presse setzt manchmal nicht den r ichtigen 
Akzent insofern, weil sie der kommunalpolitischen Tä
tigkeit etwas zu wenig Raum in ihren Zeitungen gibt. 
Sie werden sagen: Woher wissen Sie das oder woher 
können Sie das wissen? - Das weiß ich einmal aus un
seren Zeitungen und zum anderen aus Gesprächen mit 
Journalisten, die mir gesagt haben: Manchmal haben 
wir eben den Platz nicht, weil irgend etwas anderes 
gebracht wird. Meine Bitte ~ ich habe mir das aus
drücklich für heute hier vor der Of!entlichkeit aufge
hoben - geht dahin, daß die Presse sich dem Bemühen 
der Kommunalpolitiker, ganz gleich wo sie stehen, im 
Interesse der Bürgerschaft tätig zu werden, doch noch 
mehr annehmen als bisher und daß sie nicht nur Anre
gungen geben - das ist Gott sei Dank oft der Fall -, 
sondern daß sie auch einmal die Tätigkeit in der Bür
gerschaft mehr herausstellen, um das Ansehen der 
Kommunalpolitiker innerhalb der Bürgerschart zu stär
ken. 

Ein letzter Grund zu dieser Bitte geht dahin: Wir ste
hen jetzt vor den Kommunalwahlen. Wir haben alle 
Mühe - manche mehr, manche weniger -, unsere Mit
bürger dazu zu begeistern, mitzuarbeiten. Ich glaube, 
es zieht sich wie ein roter Faden durch Stadt und Land, 
daß die Mitarbeit unserer Bürger manchmal nicht ge
rade sehr einfach erreichbar ist. Das ist stets schwierig, 
weil eben in der Öffentlichkeit die Tätigkeit der Kom
munalpolitiker noch nicht richtig beachtet wird. 

Das im allgemeinen nur als Einleitung, als allgemeine 
persönliche Bemerkungen und Bemerkungen meiner 
Freunde. Auf Einzelheiten, die auch schon heute ange
sprochen worden sind, muß ich bei der Begründung der 
Einzelanträge zurückkommen. Jetzt nur noch etwas 
über die verschiedentlichen Verfassungen gemeindlicher 
Art, die wir in unserem Lande haben. Herr Kollege 
Korbach hat heute ausgeführt, daß er sich !reuen 
würde, wenn einmal eine allgemeine und gleichmäßige 
Verwaltungsorganisation in unseren Gemeinden und 
Gemeindeverbänden eingerichtet wird Wir stehen auf 
einem etwas anderen Standpunkt. Wir freuen uns, daß 
es in den preußischen Teilen die Amtsverfassung gibt, ab
gesehen im Bezirk Montabaur, der ja den Einzelbürger
meister hat. Wir freuen uns, daß es im Bezirk Rhein
hessen anders ist und wir freuen uns besonders, daß 
sich in der Pfalz die gemeinschaftlichen Bürgermeiste
reien mit ihren Einnehmereien so gut bewährt haben. 
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(Von Bünau) 

Warum ~ollen wir alles gleichschalten? Früher gab es 
cinmF<I ein großes Wort: Nach innen reich und vielge
staltig, nach außen schwertgewaltig - das wollen wit: 
nicht mehr sagen -, aber vielleicht finanzgewaltig. Das 
ist die richtige Lös~. die wir für unser Land gebrau
chen. La~en Sie uns ruhig nach innen reich und viel
gestaltig sein, lassen Sie das, was in den einzelnen 
Landstridien gewachsen ist, ruhig sein; es hat sich be
währt. es ist nirgends sclllecht. Es wäre vielleicht ein 
Wunsch an die Landesregierung, daß man noch eine 
Einrimtung schafft, nach der ein Amtsbürgermeister 
au~ dem Norden des Landes als gemeinschaftlicher Bür
l!ermeister nach der Pfalz versetzt werden kann oder 
umgekehrt, 

<Heiterkeit im Hau~.) 

rl<imit man al!mählich eine Verzahnwig der einzelnen 
Gl:'meindeglieder bekommt. Erst dann, wenn sich die 
Erfahrungen so abgeklärt haben, daß man genau weiß, 
w:;i• be;;~er für die Bürgerschaft ist, dann kann man 
,.i„llPi<'ht später einmal darüber reden. 

tAbg. Völker: Was haben Sie für eine Phantasie!) 

- Ja, ja, Phantasie soll man auch haben! 

Nun zu den Einzelheiten. Die Gemeindeverwaltung ist 
im ein:r.elnen heute schon begründet und besprochen 
worden. Aber es müssen doch noch einige Punkte her
a usgegriifen werden. Zunächst lassen Sie mich hinwei
sen auf die Bestimmung, die wir im Haupt.ausschuß 
in das Gesetz hineingebracht haben, über die Rück
gliederungsmöglichkeiten kreisfreier Städte. Sie wissen, 
es steht eine Verwaltungsreform und Verwaltungsver
einfachung vor uns. Wir müssen uns einmal mit dieser 
Tatsache beschä!Ugen. Meine Freunde und ich haben 
die neratungen des Selbstverwaltungsgesetzes schon 
unter diesem Gesichtspunkt gesehen. Sie wissen au.f der 
anrleren Seite. daß wir sehr viele kleine kreisfreie 
Städte haben, die mehr oder minder viele Schulden ha 
bm, vielleicht seufzen oder nicht seufzen. Aber auf 
jf'drn Fall kommen wir auf dem Weg einer Verwal
tung8rd01•m oder -vereinfachung zu einer gewissen 
Großraumpolitik. Deshalb müßten wir Großräume 
sdrnffen. Die von uns im Hauptausschuß beratene Än
di?runl!: des Zweckverbandsgesetzes zielt darauf hin, 
auch das Bundesbaugesetz und die ganzen Besprechun
gen über Planungsgemeinschaften und Regionen. Des
wegen haben wir uns gefreut, d aß im Selbstverwal
tun_gsgesetz die Möglichkeit geschaffen wo~~en is~, d8:ß 
kreisfreie Städte zurückgcgliedert werden konnen m die 
Krt>i"".', ~o wie es Göttingen jetzt gemacht hat und wie 
es ~chun in früheren Jahren in Baden-Württemberg -
Reutlingen, Konstanz usw. - geschehen ist. Um nun 
aber diese Rückgliederung nicht so schlecli.t zu gest.al
ti:-n. sondern attraktiv zu machen. deswegen unser Än
derungsantrag, über den noch gesprochen werden_ J:?uß, 
dl'n Negativkatalog bei den großen kreisangehnngen 
St.ädten einzuführen, an Stelle des Positivkatalogs. Idt 
kommP nachher noch darauf zu sprechen. 

WeitP1' möchte ich noch a uf die Frage des Stimmrechts 
de~ Bür11:ermcisters hinweisen. Beim Änderungsantrag 
,., (>)'de ich dazu noch etwas ausführen. Dann hat uns 
diP Abschaffung des Unterschiedes zwischen Ratsaus
schuß und Verwaltungsausschuß insofern etwas beküm
mert, als dle Möglichkeit, die bisher bestand, einen Vor
sitzenden für die Ratsausschüs:se aus dem Ratskollegium 
zu nelunen, weggefallen ist. Es kann jetzt nur noch der 
Ri.\rgermeister oder der Beigeordnete Vorsitzender RP.in. 
Der Unterschied zwischen den Ausschü:ssen ist gefallen. 
Wir haben nur noch Verwaltungsausschüsse. Wir wollen 

hoffen, daß sich das bewährt. Wir bedauern aber, daB 
i hier eine Mitwirkung der Ratsmitglieder gefallen ist. 

1 

tfb'er":<l'.iea'§~we~ke:::· ·und Treuepflicht der Ratsmitglie
der ist schon eingehend gesprochen worden, ebenso über 

; die Wahlzeit von fünf Jahren, über die Amtseinführung 
„ ' „.„„c!e."? „„~W,gc,r.iµ~i~t.e1·~, die jetzt durch das anwesende 

1 

älteste Ratsmitglied geschehen so1!, obwohl manche 
Landbürgermeiste r gerne eine andere Regelung gehabt 

1 hätten. Es ist so entschieden; ich erwähne das nur noch. 
; Etwas, was noch nicht herausgest'-'llt worden ist, ist die 
l . T;itsache, daß Q~r Hauptausschuß be~clüossen hat, daß 

die '8csoicj'üng .. d er" Bürgermeister be:sonders geregelt 
wird und daß man die Gelegenheit benutzt, auch für 
die Altersversorgung der cb1·enamtlichen BürgermeistPr 
eine Regelung zu finden , eine Regelung. die unbedingt 
notwendig ist. 

Noch etwas zur Gemeindeordnung. Wir haben uos mit 
der Eigenbetriebsordnung der Stadtwerke beschä!tigt. 
Die Landesregierung hat den Auftrag bekommen, eine 
neue Eigenbetriebsordnung zu erlassen. Die Stellung 
des Werksausschusses soll gestärkt werden. 

Die 8tacltw~rke sind doch an der Vermögen slage ihrer 
Stadt unq besoiiders auch an der Gebührengestaltung 
<ier Mitbüt1ger in der Stadt erheblich beteiligt. Wir 
wollen hier dle Selbständigkeit etwas herausgeh<Jbea 
haben. Es :ist im Haupt.ausschuß darüber gesprochen 
und entsprechend beschlossen worden. 

Es würde zu weit führen, noch weitere Einzelheiten 
vorzutragen. Ich verweise insoweit auf die sehr ein
gehenden Ausf(.ihrungen sowohl des Herrn Korbach 
-Als auch des Herrn Berichterstatters und darf mich 
darauf · beziehen~ 

Aber nocll etwas zu den anderen Gesetzen neben der 
Gemeindeordnu.il.i:. Ich komme zut· Amtsordnung. Die 
Amtsordnung ist .im allgemeinen nicht viel geändert 
worden.. Eine Änderung, die versucht wurde , konnten 
wir nicht unters tützen, nämlich die Mitzeichnung des 
Amtsbürgcnnei.sters unter die Verpflichtungserklärung 
Q,es Bürgerm~ters. Wir sahen darin - wie heute :ichon 
erwähnt wurde - eine eventuelle Verletzung der Ver
fassung und glaubten auch aus sonstigen Gründen da
iegen sein zu müssen. Wir wollen - idl. komme auf 
das., was ich eingangs gesagt habe - auch bei den 
ehreoamUichen Ilüri ermei.st<:rn erreichen, daß sie voll
verantwortlich ihre Gemeinde füh rf'n. Im übrigen 
wurde mir im vertrauten Gespräch gesagt : Es gibt 
v:l.ele. Amtsbilricrmeist.er, die eine Amtsverwaltung 
haben, in der die Bürgermei~t.er ihrer Gemeinden tätig 
sind, so daß s ie also immer unter gut~t· Führung und 
Obhut ihres Amtsbürgermeister~ auch ohne eine ge
setzliche Grundlage stehen. Insofern hat der Amts
bürgermelster doch die Möglichkeit, die richtigen Ent
scheidungen zu veranlassen. 

Nun komme ich z.ur Landkreisordnung und damit zu 
oinem Gebiet, zu dem it'h aber jetzt noch nicht ein
gehend Stellung nehmen möchte, weil es Inhalt eines 
Änderungsantrages ist, der nachh.:.t· b~pr•)chPn werden 
muß. Es würde jetzt 1n der a.Jlgemcinen Diskus~ion zu 
weit !Uhren - -

(Abg. Dr. Kohl : Der Antrag führ t auch weit!) 

- Der Antrag führt auch \Veit, ja; wir sprechen nachher 
darüber. 

. 'Aber. el.ue:s m.öchte ich hlt}l' .allgemcin sagen ; es ist d ie 
Frage: staatlicher Landrat oder kommunaler Landrat? 
Sie wissen, daß sich die FDP !ür den i:taatlichen Land-
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rat eingesetzt hat; und das nicht nur so ohne weiteres, 
sondern weil wir grundsätzlich dafür sind, daß wir 
in unserem Lande, insbesondere wenn dle Verwal
lungsreform und die Verwaltungsvereinfachung so 
durchgeführt werden, wie wir es uns vorstellen, auch 
unterhalb der dann nur wenigen Regierungspräsiden
ten eine staatliche Stelle haben, die alle staatlichen 
Zuständigkeiten zusammenfaßt. Deswegen der staat
liche Landrat, der sozusagen der verlänierte Arm der 
Landesregierung sein muß, und deswegen nicht der 
kommunale Landrat, der doch nun einmal von den 
Strömungen innerhalb seines Kreises abhängig ist. 

Herr Kollege Schmidt hat vorhin einen Blick in die 
pr!'ußische Entwicklung des Landrats getan. Wenn er 
noch ein bißchen weiter zurückgegangen wäre, hätte 
er feststellen können, daß früher, bei der ursprüng
lichen Schaffung dieses Amtes, der Landrat immer aus 
der Kreisbevölkerung genommen wurde. Ob es nun 
t>iner war, der nicht Offüii.er werden konnte, oder ob 
es ein anderer war, das mag dahingestellt bleiben; aber 
er wurde aus der Kreisbevölkerung genommen - na
tü1·1ich :im Osten irgendeiner der Gutsbesitzer und im 
Westen aud1 'irgendeiner, der etwas zu sagen hatte. 

(Heitt:rkeit im Hause. - Abg. Dr. Kohl: Hören 
Sie mal, Herr von Bünau. das - - .) 

Augenblick, ich bin ja noch nicht fertig! 

(Abg. Dr. Kohl: Das entspricht der preußischen 
Geschichte überhaupt nicht, was Sie hier sagen!) 

- Doch, doch, doch! 

Und erst die Er!ahrungen, die der Staat damals machte, 
führten später zu der Regelung, daß an Stelle dieses 
mehr aus -der Kreii.bcvöikerung genommenen Landrats 
der rein staatliche Landrat kam und der Staat das 
Versetzungsrecht hatte. 

IAbg. Dr. Kohl: Aber doch aus ganz anderen 
Gründen!) 

- Nun, es gibt auch noch andere Gründe. 

(Abg. Dr. Kohl: Das war die Auseinandersetzung 
Bismarck und - - .) 

- Nein, das war noch früher. Das war schon unter 
Friedrich dem Großen so, 

(Unruhl' und Widt.>rspruch bei der CDU und SPD.) 

daß dann also der Landrat herausgestellt wurde, daß 
er versetzt werden konnte von einem Landesteil zum 
anderen; und wir hatten nachher die preußische Re
gelung, daß derjenige, der aus Ostpreußen kam, im 
\Vcstc:n Landrat wurde oder umgekehtt. ·warum, meine 
Damen und Herren? Damit nicht die Kreiseinflüsse 
au! den staatlichen Landrat irgendwie einwirken konn
ten und damit der Staat dann doch einen verlängerten 
Arm hatte. 

(Abg. Dr. Skopp : Halten Sie das für gut?) 

Aber das sei nur am Rande bemerkt; ich will hier 
keinen Vortrag über die preußische Geschichte halten. 
In den einzelnen Landesteilen ist es ja auch verschie
den gewesen; Ostpreußen war früher preußisch als an
dere Gebiete im großen Preußen. Also, auf jeden Fall 
sind damals Gründe - -

----------··· --

(Abg. Schmidt: Von welcher Zeit reden Sie, Herr 
Kollege?) 

- Aus der Zeit Friedrichs des Großen und noch davor. 

(Abg. Dr. Skopp: Als es nicht gut war, daß der 
Kreis Einflüsse auf den Landrat ausüben konnte, 

von der Zeit reden Sie!) 

- Als es sich herausstellte, daß es schlecht war - ich 
wiederhole es noch einmal -, daß Einflüsse aus der 
Kreisbevölkerung zu sehr auf den Landrat einwirkten, 
nämlich so, daß er nicht mehr im Staats interesse tätig 
werden wollte. 

(Abg. Dr. Skopp: Das müssen ja tolle P ersönlich
keiten gewesen sein! - Weiterer Zur uf des Abg. 

Dr. Haas.) 

- Das gab es. Es gab !rüher nicht nur tüchtige Ober
bürgermeister, Herr Dr. Skopp, es gab auch tüchtige 
Landräte. Die gibt es auch heute noch; die sind bloß 
nicht hier. 

(Heiterkeit im Hause. - Abg. Dr. Skopp: Es gab 
auch solche, wie Sie sie schildern!) 

- Ja. 

Aber Sie sehen, daß aus d iesen Gründen - ich will 
nicht weitergehen in die preußische Geschichte - die 
Stellung des Landrats doch immer etwas anders ge
wesen ist und auch sein soll als die Stellung eines 
Oberbürgermeisters. Es ist etwas anderes, als Ober
bürgermeister oder als Landrat tätig zu werden, der 
ja doch immerhin in einem größeren Komplex von Ge
meinden seine gesetzlichen Befugnisse durchsetzen 
muß. 

Aus diesen und noch verschiedenen anderen Gründen 
haben wir uns also entschlossen, an dem staatlichen 
Landrat weiterhin festzuhalten. Wir wollen eben den 
kommunalen Landrat nicht. Das ist sozusagen die Über
schrift über die Landkreisordnung. Weiteres dazu müs
sen wir nachher ausführen, wenn wir zu dem diesbe
züglichen .Änderungsantrag kommen, der noch zur 
Debatte steht. 

Nun noch eins zum Schluß - das ist heute noch kaum 
erwähnt worden - : die Bezirksordnung. Die Bezirks
ordnung trifft ja nur die Pfälzer. Es ist zwar im Ge
setz die Möglichkeit gegeben worden, Bezirksverbände 
auch außerhalb der Pfalz einzurichten. Von dieser 
Möglichkeit ist bisher nicht Gebrauch gemacht worden. 
Für die Pfalz haben wir sie behalten, und wir fahren 
meines Erachtens gut damit. 

Ich mache nur darauf aufmerksam, daß in der Be
zirksordnung doch eine wesentliche Änderung einge
führt worden ist, die bisher noch nicht erwähnt wurde, 
nämlich der Wahlmodus für den Vor~itzenden des Be
zirkstages und damit auch für den Vorsitzenden des 
Bezirksausschusses. Der Bezirkstag muß jetzt zunächst 
den Bezirks.ausschuß wählen und dann e rst aus der 
Mitte des Bezirksausschusses den Vorsitzenden. Das 
führt zu dem Ergebnis, daß die Stellvertreterfrage 
im Verhältnis zu den beteiligten Fraktionen besser ge
regelt ist als bisher. 

Und die zweite Änderung, die wir begrüßt haben, ist, 
daß der Dienstvorgesetzte der Bediensteten des Ver
bandes jetzt nicht mehl', wie es früher war, der Regie
rungspräsident allein ist. Der Ausschuß ist nunmehr 
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Dienstvorgesetzter. Der Ausschuß kann abe1· diese 
F:igenscha ft auf den Regierungspräsidenten übertragen. 
Ob er davon Gebrauch macht, weiß ich nicht; aber die 
Möglichkeit ist gegeben. Wir haben es beantragt, und 
e.~ ist aud1 entsi,>l'echend beschlossen worden. Wir sehen 
darin eine bessere Regelung der Beteiligung auch der 
HürJl;erschafL. 

Man könnte noch sehr lange und ausführlich über diese 
Materie spredlcn. Bei den verschiedenen Änderungs
anträgoen werden wir noch auf einzelne Punkte einge
h(:n. Aber zum Schluß noch eins. Die ganze Selbstver
waltun~ ist unseres Erachtens ein Schlag ins Wasser, 
wf"nn es nicht uns allen, allen denjenigen, die in der 
öffenthC'hkeft tätig sind, gelingt, das Interesse an der 
SP.Jb.~tverwaltung. das Interesse an der Mitarbeit in den 
Ge1neiadvräten, Stadträten, Kreistagen us\v. zu \Ver....ken. 
Unsere Auf~abe wfrd es ~ein, hier keine tote Materie zu 
~chaffen. Rondern etwas Lebendiges, daß unsere Jugend 
hineinwachsen kann mit dem.Interesse, wie wir es zur 
7.C'it hiPr bekunden. 

fliP AmlPr1mgsanträge, die wir anschließend debattie
n•n, werden vielleicht Gelegenheit geben, zu diesem 
Punkte nol'h einiges zu sagen. Zunächst lassen Sie mich 
b1:gnügen mit dem: daß wir glauben, mit diesem G€setz 
zw;n keinen ganz großen Wurf getan, aber mit den 
dt11·in Vl"rankerten Ideen doch etwas geschaffen zu 
han.-n, das im Interesse der Gemeinden ist. Ob es siC'h 
zum IntPresse der Bürgerschaft auswächst, wird in er
ster J .inie daran liegen, wie die Bürgerschaft sich be
müht. ciuch das kommunalpolitische Denken zu einer 
aktivPn Mit::1rbe it zu gestalten. 

< BeifaU bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Van Volxem: 

8s liegen keine Wortmeldungen vor. Ich scb..lage vor, 
dal3 die Anderungsanträge dann begründet und bespro
cht>n wE>rden. wenn ich sie zur Abstimmung aufrufe. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung in zweiter Bera
tung. Ei: wäre zunächst abzustimmen über den Ande
rungsantrag des Hauptausschusses Drucksache IJ../277. 
D11zu liegt aber zu Ziffer 12 ein Antrag der Fraktion 
der CDU - Drucksache II/281 - vor. Ilh schlage Ihnen 
vor. daH wir zunächst diesen Antrag begründen lassen, 
besprechen, darüber abstimmen und dann über die 
Änderungsdrucksache des Hauptausschusses - zu der, 
sow~it ich sehe, keine anderen Zil.fern mehr strittig 
sind - abRtimmen. 

Dann rufe ich jetzt aul den Änderungsantrag der Frak
tion der CDU - Drucksache ll'281 -. der den § 48 Abs. 4 
der Gemeindeordnung betrifft. Er wird begründet durch 
den Herrn Abgeordneten Dr. Kohl (CDU>. 

Abg. Dr. Kohl: 

He rr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
HerrE>n' Namens der CDU-Fraktion habe ich die Ehre, 
den folgenden Änderungsantrag hier einzubringen, der 
in der Drucksache II/281 vorliegt. Ich darf zunächst den 
Text noch einmal verlesen. 

D<>r l H'lndtag wolle beschließen: 

~ 48 Abs. 4 in Teil A, Gemeindeordnung, wird wie 
folgt gefaßt: 

~r erste Beigeol'dnete .ist der allgemeine Vertre
ter des Bürgerm_eisters. In kreisfreien und großen 
kreisangehörigcn Städten führt er die Amtsbezeich
nung „Erster Bürgermeister"; die übrigen ßcigeord
neten führen die Amtsbezeichnung „ Bürgermeistet·". 

Mcine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag der 
CDU, der erst heute von unserer Fraktion verabschie
det und hier eingebracht wurde, ist Ausfluß unserer 
Befürchtungen über die Besc.tilußfassung des Haupt
ausschusses vom vergangenen Donnerstag. 

Wie Sie wissen, ist am Donnerstag eine Mehrheit zu
stande gekommen, und der Beschluß ist jetzt Teil der 
Vorlage des Hauptausschusses zu diesem Paragraphen 
bei der Novellierung des Gesetzes. Er- besagt, daß in 
Großstädten - i.'"l Städten mit mehr O\ls 100 000 Einwoh
nern - neben dem allgemeinen Stellvertreter des Ober
bi.i,i:;g~ciJ!t.~~. ;:t.lso dem Ersten Bürgermeister, ein 
wclt.ei:c.r .Bclg.e.ordneter den Titel und damit notwendi
gerweise - auch wenn das zunächst geleugnet wird -
diC' Bezüge eines Bürgermeisters erhält. 

Ich glaube, daß dieser Antrag, wie et· jet:t.t Teil der 
Vorlage des Hauptausschusse:> 11uf Grund der Mehr
heitsverhältnisse in der Ausschußsitzung vom vergan
genen Donnerstag ist, zu einem heillosen Wirrwarr in 
unserer Kommunalverwaltung führen muß. Die An
tragsteller haben im wesentlichen den Antrag damit 
begründet, daß man clie Arbeit einiger Beigeordneter 
i~ ~~.i;i. G!i?:!Jstf:!:dte~ hiet· besonders hei:vorb.:b.:n könnte, 
daß es dadurch möglich sei, 1Jt!suude1·e Leistungen -
wenn Sie so wollen - nicht nur auszuzeichnen, sondern 
auch zu dotieren. In der Praxis - darüber gibt es kei
nen Zweifel, und ich will auch hier keine Zweifel dar
über lassen - handelt es sich bei diesem speziellen An
trag um eine Maßschneiderei des Gesetzes für ein 
bestimmtl's lokalpolitisches Anliegen. 

MeinP. Damen und Herren! So sehr ich Verständnis für 
die besondere Bedeutung der Landeshauptsfadt habe, 
so wenig bio ich eigentlich geneigt, aus der Sicht einer 
einzigen Stadt ein Gesetz so oder so zu formulieren. 
Deswegen meine ich, daß unser Antrag den berech
tigten Wünschen, die auch von den Antragstellern am 
Donnerstag dargetan wurden, entgegenkommt. Es ist 
eine Frage, die man ernsthaft diskutieren kann, ob der 
Titel „Beigeordneter" in seinem Ansehen, in seinem 
Klang in der bundesdeutschen Öffentlichkeit - vor 
allem in der kommunal interessierten Oilentlichkeit -
das ~ussagt, was; der Titel' „Bürgermeister" aussagt. In 
den Gebieten unseres Landes mit der bayerischen 
Rechtstradition - wie beispielsweise hier bei uns in der 
Pfalz - ist es ohneclies heute noch üblich, daß man von 
einem Eniten Bürgermeister und Zweiten Bürgermei
ster innerhalb der Bevölkerung spricht, daß also aus 
dies~r Si~~~ her<iull der Tltel ~Beigeordneter" sich nicht 
sonderlich schnell eingebürgert hat. 

Unser Antrag difm t. F11ich - wenn Sie so wollen - einer 
Redltsangleichung im Bereich der Bundesrepublik, da 
ein Großteil der anderen Länder, insbesondere unser 
Nachbarland Baden-Württemb<'rg, das eine sehr große, 
beachtliche und respektable Kommunaltradition hat, 
diese Regelung auch kennt. 

1 1 ' ! 

l It:h glaube, wir 
1 

kommen mit einer solchen Regelung 
auch aus jeder Schwierigkeit heraus, weil eine derar
tige Frage im Interes~e der Gesamtbürgerschaft einer 
Stadt doch von - sozusagen - höheren G€sichtspunkten 
aus gesehen werden muß, und daß nicht aus einer 
jeweiligen - das trifft nicht nur für Mainz zu, sondern 

1 • das kann an jeder anderen Stelle und an jedem an-
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deren Platz des Landes genauso passieren - gerade vor
handenen ad-hoc-koalitionspolitischen Situation ein 
solcher Beigeordneter dann ausgehandelt wird. Die Ge
fahr ist in der Tat natürlich groß, und zwar deshalb, 
weil dann ein weiterer Beigeordneter, der den gleichen 
Arbeitsbereich haben kann, diesen häufig auch hat - ja 
es ist theot·etisch und auch praktisch denkbar, einen 
kleineren Arbeitsbereich hat als seine Beigeordneten
kollegcn -, hierdurch eine besondere Auszeichnung 
erhält. Es ist eine völlig andere Sache beim Gene
ralvertreter des Obe1·bürgermeisters. Hier liegt ja die 
Vollmacht der allgemeinen Vertretung vor; es ist eine 
ganz andere Situation, als wenn wir einen weiteren 
Beigeordneten haben. 

Aus all diesen Gründen würde ich Sie sehr dringend 
bitten, dieser jetzigen Regelung zuzustimmen. Diese 
Regelung ermöglicht, das auszuräumen, was zum Teil 
siche!'lich berechtigt vorgetragen wurde, aber aus Grün
den der Rechtsangleichung zwischen Rheinland-Pfalz 
und andct·en Bundesländern eingeführt werden sollte. 
Sie bringt in unseren Gemeinden nicht eine Stimmung 
auf, d<tß der eine nun - auch einmal aus dieser Sicht 
gesehen - bl'i gleicher Arbeit mehr verdient als der 
andere. 

Dieser jetzige Antrag beinhaltet klar, daß sich keinerlei 
Be7.üge verändern, daß die Besoldungsordnung nicht 
geändert werden muß, daß hier also keinerlei Unter
schiede gegcnübet· früher bestehen. Es ändert sich die 
Amtsbezeichnung, und ich glaube, es ist auch vielleicht 
eine ganz vernünftige Sache. 

kh muß ein weiteres Argument mit anführen. Es ist 
ganz klar, wenn wir bei den kreisfreien Städten oder 
bei Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern einem 
Beigeordneten - nach der Vorlage des Hauptausschusses 
- den Titel „Bürgermeister" geben, ist es nicht recht 
verständlich, wenn ·wir beispielsweise bei einer Stadt, 
die etwas weniger als 100 000 Einwohner hat, wo sich 
abct' vielleicht sehr wohl das Bedürfnis auch ergeben 
könnte wie in einem solchen Fall, dann dieses Recht 
dci:- Führnng des Titels „Bürgermeister" und der be
sonderen Dotation, die damit verbunden ist, versagen 
wollten. 

Wir kommen in eine Fülle von diffizilen - da es sich 
um Menschliches, allzu Menschliches handelt -, auch 
sehr schwierigen Problemen hinein. Wir können alle 
diese Probleme ausräumen, wenn wir heute hier zu 
einer klaren Entscheidung kommen, die besagt, daß es 
hinfot·t in Rheinland-Pfalz in den großen kreisange
hörigen und kreisfreien Städten einen Oberbürgermei
stct', einen Ersten Bürgermeister und Bürgermeister 
geben wird. 

Ich dar! Sie bitten, dieser klaren Regelung eine klare 
Zustimmung zu geben. 

(Beifaii bei der CDU.) 

Präsident Van Volxem: 

kh erö!fne die Besprechung. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Fuchs (SPD). 

Abg. Fuchs: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Antrag 
der CDU-Fraktion, der jetzt dem Hohen Hause vorliegt, 
entspricht im Inhalt, im wesentlichen jedenfalls, genau 

den Anregungen und Vorschlägen, die in der Sitzung 
des Hauptausschusses in Koblenz gemacht worden sind. 

(Abg. Dr. Kohl: Na!) 

- Herr Kollege, da braucht man gar nicht „Na" zu 
sagen. Ich hoffe, Sie können sich zurückerinnern - trotz 
der etwas schwülen Luft, die heute über Mainz liegt -, 
was in Koblenz in der Tat gesprochen wurde. 

(Zuruf des Abgeordneten Schwarz. - Abg. Dr. 
Kohl: Über Mainz liegt meistens, was die Kom-

munalpolitik anbetrifft, schwüle Luft!) 

- Herr Kollege Schwarz, ich weiß ja, daß Sie nicht so 
leicht unter der Schwüle leiden, aber vielleicht ist das 
bei dem einen oder anderen in diesem Hohen Hause 
der Fall. 

Das, was Sie hier beantragen - das möchte ich noch 
einmal ganz klar feststellen -, entspricht genau dem, 
was in Koblenz in der Sitzung des Hauptausschusi>es 
vorgetragen und angeregt worden ist. 

(Zuruf von der SPD: Jawohl!) 

Sie haben sich dort mit Leidenschaft dagegen gewandt, 
mit Leidenschaft! 

(Abg. Fröder: Mit Recht!) 

- Ja, wenn es damals mit Recht war, dann ist es heute 
mit Unrecht! Aber, Herr Kollege, man kann doch mit 
solchen Dingen nicht so umspringen, daß man sagt, was 
vor vier Tagen in Koblenz mit Recht abgelehnt worden 
ist, das ist vier Tage später - am Dienstag - in Mainz 
dann richtig. Das ist ja wohl eine Logik, die man nicht 
vertreten kann. Entweder ist an der Sache etwas be
rechtigt oder nicht. Der Herr Kollege Dr. Kohl hat 
einige Argumente vorgetragen, die ich voll unterstütze. 
Deshalb kann man über die Frage der Bezeichnung 
„Beigeordneter" diskutieren, ob es möglich ist, eine an
dere Titulierung zu finden. Es ist ja am Donnerstag 
nicht zum erstenmal im Hauptausschuß darüber ge
sprochen worden, sondern ich habe bereits bei früherer 
Gelegenheit dieses Thema in dieser Richtung ange
sprochen, nämlich in der Fragestellung, ob es keine 
Möglichkeit gibt, die Beigeordneten in kreisfreien Städ
ten anders zu benennen. 

Es wurde damals festgestellt, daß es das sonst nir
gends gibt. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, 
daß es doch in anderen Ländern ähnliche Regelungen 
bereits gibt, wie beispielsweise in Baden-Württemberg. 

Meine Damen und Herren! Es war zu erwarten, daß 
auch einige Bemerkungen fallen in der Richtung der 
Verdächtigung, als seien solche Dinge unter dem Ge
sichtspunkt einer bestimmten Stadt vonstatten gegan
gen. Herr Kollege Dr. Kohl, ich verstehe vollauf, daß 
Sie auf Grund von Telegrammen und Bedrängnissen, 
in die Sie in den letzten 48 Stunden gebracht worden 
sind, 

(Heiterkeit bei der SPD.) 

hier etwas vortragen müssen! 

(Erneute Heiterkeit bei der SPD.) 

Nur muß ich Ihnen sagen: Sie liegen völlig schief! 
Wenn Sie nämlich richtig liegen würden, hätten Sie 
diesen Antrag, den Sie jetzt hier gestellt haben, nicht 
stellen dürfen. Entweder ist von der Sache her eine 
Berechtigung bei diesem Anliegen vorhanden, oder es 



926 Ster10graphische Berichte des Landtages von Rheinland-Pfalz, V. Wahlperiode 

(Fur.tis) 

ist keine sachliche Berechtigung vorhanden! kh betone 
noch einmal, daß wir der Meinung sind, daß aus ver
schledenen Gründen, von denen Sie eine Reihe bereits 
au!ge~ählt haben, die Bezeichnung "Bürgermeister" für 
Rl'igeordnete in kreisfreien Städten durchaus ange
bral'h t ist. 

Sie haben von Schwierigkeiten gesprochen, die bei ad
hoc-Koalitionen - ich glaube, das ist wörtlich - in 
Städtt>n und Gemeinden - -

(Abg. Dr. Kohl: Das ist nicht wahr. kh habe 
ad-hoe-Situationen gemeint. Sie denken aber 

schon wied('r in „Koalitionen" !) 

- ,Ja gut. ad-hoc-Situati<men haben Sie gesagt. Ich 
muß lhnl'n sae:en: Aus diesen !tanzen Formulicrun.e;en -
da::; sage ich i-~ vollem Ernst ~nd mit voller Uberzeu
µ;ung - zeigt sich ganz deutlich, daß es falsch war, die 
Vernb~~hiedung dieses Selbstverwaltungsgeset:zes bJ.s 
auf fünf Wochen vor den Kommunalwahlen hinaus
zuzögern. 

tBeifan· bei der SPD und vereinzelt bei den Re
gierungsparteien. - Abg. Dr. Kohl: Sehr gutl 

Sehr gutt) 

Wir sind nicht daran schuld! Es besteht dann immer die 
Gefahr. daß die Fraktionen sich gegenseitig in den 
Vc-rdacht. brin.e;en wollen, es ginge hier um Dinge, die 
nichts mit. der Sache zu tun haben, sondern es han
dele :"ich um irgendwelche Konstellationen! Sie neh
men für sich in Anspruch, daß Sie dieses wichtige 
Selbstverwaltungsgesetz aus sachlichen und staatspoli
ti~chen Gründen und Gesichtspunkten behandeln und 
verabschiE'den; das gleiche nehmen auch wir Sozial
demokraten in diesem Hause für uns in Anspruch! 

(Abg. Haehser: Sehr richtig! - Beifall der SPD.) 

Wir haben oft genug gezeigt, daß wir es mit der Selbst
ver walt1Jng ernst meinen. Und deshalb möchte il'h sa
gen, daf.l die sozialdemokratische Fraktion dem Anti:ag 
der CDU zustimmen wird. 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete von Bünau (FDP). 

Abg. von Bünau: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn ich 
das, was ich heute früh im Rundfunk vom Bund der 
Steuerzahler gehört habe und was dann durch einen 
Schnellbrief oder so ähnlich hier verteilt worden ist, 
mit dem vergleiche, was ich jetzt so gehört hab~, dann 
weiß ich nicht mehr, was der Bund der Steuerzahler 
nach dieser Sitzung sagen wird. Er muß seine Frnnten 
völlig ändern 1 

(Abg. Dr. Kohl: Haben Sie nicht das falsche 
Manuskript?) 

- Nein! 

(Heiterkeit im Hause. - Abg. Korbach: Soweit 
s ind wir noch nicht! - Abg. Dr. Kohl: Wir spre

clwn doch nodl gar nicllt von den sieben Bei
geordneten l) 

- Nein! Wir sprechen von der Besoldung der Bürger
meistel". 

(Zurufe: Neint Nein!) 

- Moment! Warten Sie doch, ich bin noch nicht fer
tig! Auch Einleitungen muß man sich manchmal an
hören. Es dauert manchmal ein bißchen länger, bis man 
zum Kernpunkt kommt. Bei Ihnen geht es vielleicht 
schneller, Herr Dr. Kohl; ich fange manchmal so ein 
bißchen hintenherum an. 

In der Radiobekanntmachung wurde in etwa gesagt, es 
sei nach Auffassung des Bundes der Steuerzahler eine 
unerhörte Zumutung von der FDP und noch einer an
deren Partei. daß der Steuerzah!Pr m~hr Geld fiir BPi
geordnete zahlen müsse, weil sie nämlich jetzt Bürger
meister würden. 

(Abg. Schwarz: kh habe etwas anderes gehörtt -
Abg. Korbach: Ein Beigeordneter!) 

Warten Sie doch! Wir haben bisher davon gewußt, 
daß wir einen Beigeordneten in drei Großstädten - das 
sind drei Beigeordnete - mü ruesem Titel, dieser Amts
bezeichnung, segnen wollten. Herr Dr. Kohl, Sie haben 
vielleicht gemeint, das Wort „Amtsbezeichnung" schließe 
eine Besoldungserhöhung aus. Ich erinnere an Ihre 
eigenen Worte, daß <las die Folgen sein würden. War
ten v:ir es abt Nachdem wir uns bisher mit drei Bei
geordneten in den drei Großstädten über 100 000 Ein
wohner beschäftigt haben, bei denen wir zu Recht 
sagten: Jawohl, denen kann aus Repräsentationsgrün
den der Titel „Bürgermeister" gegeben werden, war 
ich überrascht, als wir heute diesen Ant1·ag sahen, der 
eine wahre Inflation von Bürgermeistern im Lande 
schaffen wird. Böswillige Zungen sagten dann: Mit der 
Besoldung hat Herr Dr. Kohl vielleicht recht, denn bei 
einer Inflation wird alles billüier! - Ich weiß aber 
nicht, ob das stimmt, denn die Bürgermeister - -

(Abg. Dr. Kohl: Sie wissen genau, daß das damit 
überhaupt nichts zu tun hat! Das wissen Sie ganz 

genau!) 

- Ja, Sie ändern Ihre eigenen Worte, Herr Dr. Kohl; 
denn Sie haben gesagt: Die Amtsbezeichnung allein 
verhindert nicht, daß man die Besoldung nachschiebt. 

Wir sind überrascht über diese Eröffnung einer Infla
tion von Bürgermeistern. Das geht weit über das hin
aus, was wir uns bei unserem Antrag unter dieser 
Entwicklung vorgestellt haben. Die Erhöhung der Be
züge wird kommen. Es wird einen gewissen Wirrwarr 
über die Besoldungsordnung geben. und es wird alles 
das kommen, was wir nicht haben wollten. Die An
nahme dieses Antrages ist für uns nicht möglich! 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort bat der Herr Abgeot·dnete Dr, Kohl (CDU). 

Abg. Dr. Kohl: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Gestatten Sie zunächst eine kurze Bemerkung 
zu dem, was Herr von Bünau sagte. Herr von Bünau. 
ich '\!"erstehe Ihre Ausführungen nichtr 

(Abg. Schwarz: Ich auch nicht!) 
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<Dr. Kohl) 

Es ist aus der Sache her völlig klar: Wenn wir den 
Titel „Beigeordneter" durch „Bürgermeister" ersetzen, 
ergibt sich hieraus überhaupt keine besoldungspoli
tische Konsequenz. Ein einfaches Beispiel aus jeder 
beliebigen Stadt unseres Landes, das wir gemeinsam 
durchrechnen können - Sie können es hier einmal ver
suchen - wird Ihnen das beweisen. Die Besoldungs
ordnung wird wie bisher so sein, daß der Oberbürger
meister in einer Gruppe ist, in der Gruppe darunter der 
stel!vcrtrctcnde ObeL·bürgermeister, der Erste Bürger
meister, und die Beigeordneten dann in den meisten 
Fällen in der nächsten Gruppe. Es kann also keine 
Rede davon sein - -

(Abg. von Bünau: Das ist Ihr Wunsch!) 

- Das ist unser Wunsch, und das ist sicherlich so! Wie 
wollen Sle es denn anders machen? Es sei denn - Sie 
können ja den Antrag stellen -, Sie wollten dahinkom
men, daß die Bürgermeister die gleiche Besoldung wie 
die Oberbürgermeister erhalten; das wäre vielleicht 
verständlich. Ob Sie dann aber hier auf der linken 
Seite des Hauses eine Zustimmung finden, ist sehr die 
Frage. Bei uns ist es übrigens auch fraglich. Das ist 
die eine Sache! 

Die zweite Sache ist folgende - auch das läßt sich nicht 
leugnen -: Wenn wir einem Beigeordneten zusätzlich 
die Möglichkeit eröffnen, zum Bürgermeister ernannt 
zu werden, ist es ganz klar, daß in diesem Fall besol
dungspolltische Auswirkungen kommen. 

(Abg. Korbach: Eben!) 

Und Sie, verehrter Herr Kollege von Bünau, haben 
das auch am Donnerstag im Ausschuß nicht bestritten, 
als ich diesen Einwand brachte. Das möchte ich hier 
deutlich festgestellt haben! Das ist das eine! 

(Abg. Fuchs: Das stimmt!) 

Nun, Herr Kollege Fuchs, zum anderen: Ihre Bericht
erstattung war einfach lückenhafl; ich muß das noch 
einmal sagen. Ich wußte - ich kann Ihnen das noch
mals versichern - bis zum Donnerstag nichts davon, 
daß Sie mit dem Vorschlag weiterer Beigeordneter 
kommen. Sie haben dann auch - ich möchte es noch 
einmal sagen - keinen Antrag gestellt, sondern zu
nächst mit einem Vorschlag aufgewartet, der etwa dem 
cntspnich - wenn auch nicht ganz -, was ich heute hier 
für die Fraktion einbrachte. Für mich kam diese Sache 
völlig überraschend, auch fül' meine Kollegen; ich kann 
es nur noch einmal erklären: Wir haben daraufhin -
schließlich stellen wir ja hier die Regierul'lg und die 
Regierungsfraktion - zunächst einmal, und darüber 
dür!cn Sie sich doch nicht wundern, zumindest Sie nicht 
von der SPD, die Regierungsvorlage, welche die von 
uns gE'tragene Landesregierung erarbeitet hat und die 
auch bisher !ür uns die Ausgangs- und Diskussions
basis in der Fraktion war, verteidigt. Daraufhin haben 
Sie diesen Vorschlag fallenlassen, Sie selbst, Herr 
Kollege Fuchs. Und Sie brachten dann den Vorschlag 
mit dem einen Beigeordneten. Entschuldigung, viel
leicht war es auch der Herr Kollege von Bünau. Ich 
kann es im Moment nicht mehr genau sagen; ich 
glaube, es war sogar so. Jedenfalls kam in diesem 
Moment das Argument mit dem einen Bürgermeister. 
Ich war auch dagegen, und die ganze Fraktion der CDU 
stimmte dagegen. Damit war für uns eine neue Situation 
geschu!fon, denn das - darüber gibt es gar keinen 
Zweifel - war für uns aus den Gründen, die ich vor
hin nannte und von denen ich annehme, daß sie auch 

1. 

- ---··-·-----------------
in anderen Fraktionen als durchaus logisch und über
zeugend empfunden werden, einfach nicht diskutabel. 
Aus dieser Sicht heraus haben wir diesen Antrag ge
bracht. 

Niemand - ich muß es noch einmal sagen - hat am 
vergangenen Donnerstag einen Antrag gestellt. Sie 
gaben eine Anregung. Ich habe zunächst die Regie
rungsvorlage verteidigt, und als ich jetzt feststellte, daß 
die Regierungsvorlage keine Chance hatte, Gesetz zu 
werden, sondern ein Antrag, der für uns einfach unbe
friedigend war und als ungerecht empfunden wurde, 
haben wir versucht, aus dieser Sache das Beste zu 
machen. Das ist das normale parlamentarische Spiel! 

Ich habe dazu nichts zu sagen. Ich glaube, dieser An
trag der CDU ist gut, und ich freue mich, daß auch Sie 
von der SPD die Absicht haben, ihm zuzustimmen. 

Nun zu der Sache mit Mainz. Ich weiß nicht, was Sie 
mit dem Telegramm wollen. Ich kann nur sagen: Als 
ich das heute nachmittag hörte, daß in der Zeitung ein 
Telegramm veröffentlicht wurde, war mir klar, daß Sie 
mit diesem hier ans Rednerpult ziehen. Aber, meine 
Damen und Herren: Ist das dann in der SPD üblich, 
daß, wenn ein Telegramm irgendeines Mandatsträgers 
in der Fraktion ankommt, sie dann automatisch den 
Saal verläßt? War das der Grund, warum die SPD im 
Deutschen Bundestag vor zehn Jahren so o!t aus dem 
Saal gegangen ist? 

(Zurufe bei der SPD. - Beifall bei der CDU.) 

Wir wollen uns doch nichts vormachen, meine Damen 
und Herren von der SPD: Sie bekommen Telegramme 
und wir bekommen Telegramme. Das ist eine Tatsache. 
Und jeder von uns ist ja vor seinem Gewissen ver~ 
pflichtet, die Einsendungen, die von draußen kommen 
- wir leben ja in einer repräsentativen parlamer,tari
schen Demokratie - zu werten und zu würdigen. Die 
Würdigung der CDU-Fraktion besteht darin, daß sie 
auf ihren Plätzen sitzt, bei dem Gesetz mitarbeitet und 
um die Einzelentscheidungen in diesem Gesetz ringt. 
Das ist eine Aussage, ich brauche sie nicht zu unter
streichen, wir haben sie gemacht und einen entspre
chenden Antrag eingebracht. Aber, Herr Kollege Fuchs, 
das ändert nichts an der Tatsache, daß, vielleicht von 
zwei oder drei Ausnahmen hier in diesem Saal abge
sehen, alle vorhin meiner Meinung waren, daß es doch 
in Mainz eine Maßschneiderei gibt. Das wollte ich hier 
gesagt haben. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abg<..>vrdneter Dr. Völker (FDP). 

Abg. Dr. Völker: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich war bei 
den Beratungen des Hauptausschusses am vergangenen 
Donnerstag nicht dabei. 

(Abg. Dr. Kohl: Ich habe das sehr bedauert!) 

- Ich danke Ihnen für das Kompliment; ich weiß nicht, 
ob ich in Ihrem Sinne etwas hätte tun können. 

(Abg. Dr. Kohl: Trotzdem habe ich es bedauert!) 
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1nr. Volken 

- kh lJ':'<lauPre es auch sehr, aber manchmal ist es aus 
p1.~r~·inlichen Gründen nicht möglich, dabei zu sein. · 

kh bin also etwas unbefangener als die Mehrzahl der
jenigen, die in der Hauptausschußsitzung die eine oder 
die andere Meinung vertreten haben. kh möchte in die
ser Unbefangenheit, meine Damen und Herren, vor 
einem \•,;amen: Wir sollten uns hüten, aus einer takti
schen Erwägung etwas zu tun, was möglicherweise die 
Auffct:;!'ungen zum mindesten eines großen Teiles un
~Pt'er Bevölkerung nicht tt·ägt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herrenl Der Bürgermeister ist seit 
.il:hcr in der deutschen Geschichte e i n Repräsentant. 
Und im Laufe der Zeit, als die Gemeinden größer wur
den und man einen zweiten brauchte, der an die Stelle 
des ersten treten mußte, wenn er nicht da war, hat man 
einen Oberbürgermeister geschaffen. Die Hansestädte 
haben na01 meinem Dafürhalten sehr klug dieses Spiel 
n<d1I mitgemacht; sie haben heute noch den Bürger
mebter. 

<Ahg. Dr. Kohl: Den Ersten!) 

Ich bin der Meinung; Geschichte ist nicht so ohne wei
kres b('iseite zu stellen. Der Mann im Volk, wenn man 
diesen Ausdruck brauchen darf, sieht in dem Bürger
rnei~ter den Meister der Bürger und nicht eine Vielzahl. 
Wenn Baden-Württemberg etwas anderes beschiossen 
h;:it. so jst das seine Sache. 

(Abg. Dr. Kohl: Bayern auch!) 

- Gut! - kh für-chte, daß wir unseren Karnevalisten 
~·inen sehr guten Grund zu fröhlichen Bemerkungen 
geben werden, wenn wil" nun in der Zukunft in den 
S1.~dten m.öglicher,:a:.relse ac...h.t Bürgermeister haben; also 
<tcht PN'-'iinHrhkt>iten, auf die der Bürger als auf ihren 
Meistei· t:chauen sollen. Wenn eine Notwendigkeit für 
t>ine tmlche Regelung sachlich gegeben wäre - Sie haben 
ja :;d1r lo(ute Gründe vorgetragen -, dann würde mich 
aud1 die Inflation schließlich nkht daran hindern, zu
zu~timm~n . Aber wenn Sie - das klang aus den Vor
trägen der Vertreter der beiden Fraktionen, CDU und 
SPD. herau:; - so etwas beschließen, weil Sie das Er
gebnis eines anderen Beschlusses praktisch aufheben 
wollen und wenn Sie so etwas in das Gesetz hinein
nehmen, nur um damit taktist'h etwas anderes wieder 
zu. Fall w bringen, was möglicherweise sonst Gesetz 
wür·de, dann darf ich für meinen Teil sagen; dieses 
Spit>l scheint mir zu hoclJ.. Ich glaube nicht, daß wir gut 
daran tun. Wir schaffen ein Gesetz, von dem alle Red
nE>l' heute Vormittag mit Recht gesagt haben: es soll 
das bci-tmögliche sein. Ob wir mit dieser taktischen 
Anderung wirklich das bestmögliche schaffen, möchle 
ich bezweifeln. Ich möchte für meinen Teil - ich habe 
keinen Fniktionsauftrag - bitten, von dieser Maßnahme 
<tbzusehcn. 

tAbg. Dr. Kohl: Das andere ist viel mehr eine 
taktische Uber1egungl) 

- Das hiit Herr von Bünau ganz richtig gesagt: Wenn 
S i<> zu d <:>r Über:r.eugung kommen, daß in einigen weni
g<o>n grnßen Gemeinden ein zweiter Bürgermeister den 
Titel des ersten Bürgermeisters tragen soll, dann gibt 
es die Möglichkeit hierfür. Dafür würde die Bevölke
rung noch Verständnis haben. Dann könnte man sagen: 
In den drei Großstädten ist die Fülle der Repräsentanz 
groß. Dort - vielleicht auch i..'1. den etwas kleineren -
glaub(' ich, wiro jeder Bürger das für richHg befinden. 

Die R!>präsentanz ü;t in der Tat notwendig. Denken Sie 
daran, daß man. in die Freundschafü;stadt beispielsweise 
nach England oder ~'rankreich den Bürgermeister 
s'*~%~~,.R~;J:,lä~~'~i~.für Mainz1 Ludwigshafen und für 
Koblenz rechtfertigen. 

(Abg. Dr. Kohl: Und für Trier!) 

kh bin Ihrer Auffassung, daß damit unter keinen Um
ständen zwangsläufig verbunden sein darf, daß dieser 
Bürgermeister nur in Anerkenntnis einer politischen 
Position eine Dotation bekommt. Das ist eine Sache det· 
Entscheidung in den Städten. Ich bin auch der Auffas
sung, daß unter Umständen der Gedanke noch vertre
ten werden kann, daß in einer Großstadt ein zweiter 
oder dritter Mann in der Lage sein muß, mit dem Titel 
„Bürgermeister" die Stadt im Ausland oder Inland zu 
vertreten. 

(Abg. Korbach: Und die Hansestädte?) 

- Aber diese Begründung können Sie keinesl<il!s an
führen für sieben oder acht Bürgermciste1-. 

(Abg. Korbadi: Wo bleibt denn Ihr Bdspiel mit 
den Hansestädten? Sie werfen ja Ihre eigene 

Theorie über den Haufen!) 

- Verehrter Herr Korbach, ich kann jetzt nur Stellung 
nehmen zü Ihrem Änderun!i(santrag. 

(Abg. Korbacll: Wenn Sie auch den FDP-Antrag 
zurücknehmen würden. dann könnte ich darin 
noch eine gewisse Logik erkennen! - Abg. Dr. 

Storch: Es besteht ja gar kein FDP-Antraii;!J 

- Ich möchte nur davor warnen und wiederhole das: 
Die Bevölkerung wird uns abnehmen und abnehmen 
können - das ist sachlich begründet -, daß für Groß
städte die Möglichkeit unter Umständen bestehen muß, 
zugleich an zwei Stellen dui:ch Vertreter d1>s Ober
bürgermeisters ixgendwo repräsentieren zu können. 
Aber keinesfalls wird uns die Bevölkerung abnehmen, 
daß es notwendig eist, sieben BürgermE>ist<:>r zug!E"ich in 
alle Windrichtungen hinauszuschicken, d11mit sie als 
Biirgi•rmeistf'r ihrer Shldt irgendwo auftret.Pn. 

(Abg. Dr. Kohl: Wir wollen ja keine sieben!) 

- Ich bin Ihrer Meinung, Hen Kollege Dr. Kohl: Wenn 
eine dieser Städte die Folgerung aus einer Änderung 
ziehen ·würde, daß dieser weitere Beigeordnete, der nur 
aus Rept·äsentationsgründen die Bezeichnung „Bürger
meister" erhält, nun auch in der Dotation bevon;ugt 
sein muß, so bedarf dies in der T at einer ganz beson
deren Beg:ründU1J.g. 

" i 
(Abg. Dr. Kohl: Das ist doch sicher, Herr Kollege!} 

- Das ist nicht sicher r 

. „ ,„ (Abg. Qr1„J~9pl:. Das ist auch im Hauptausschuß 
nicht bestritten worden!) 

- Ic.:h denke von allen meinen Freunden, nicht nur mei
nen Parteifreunden, sondern von allen Menschen das 
beste, solange es möglich ist. Ich bin der Meinung, eine 
~lroe ~K M<Üt).Z. wie Sie glauben, war weder beab
skhtigt, noch ist sie .irgendwie aus diesem Antrag her
auszulesen. Ich wehre mich - um das am Ende noch 
einmal zu sagen - gegen die Verwässerung e iner Be
zeichnung, die aus deutscller Tradition erwachsen, dem 
Bürger einen Repräsentanten ·und - wenn Sie wollen -
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einen zweiten, in der Großstadt vielleicll.t einen dritten, 
möglicll.erweise als den Repräsentanten vorführt, und 
ich wehre mich dagegen, daß man aus einem mehr 
oder weniger taktiscll.en - so habe ich Sie verstanden, 
Herr Kollege Dr. Kohl - Gesichtspunkt heraus eine Lö
sung scll.a!ft, die uns sicherlicll. nicll.t über-all im Lande 
Freunde erwirbt. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident Van Volxem: 

Meine Damen und Herren! Ich habe noch drP.i Wort
meldungen vorliegen. Icll. erlaube mir den Hinweis, daß 
wir noch übel' zehn zu begründende Änderungsanträge 
abzw;timmcn haben. 

(Abg. Dr. Skopp: Schön, icll. verzichte! -
Abg. Korbach: Ich ziehe zurück!) 

Herr Wallauer, icll. mache Sie darauf aufmerksam, daß 
die beiden anderen Kollegen verzichtet haben. 

(Abg. Wallauer: Nein, ich verzichte nicll.t! - Abg. 
Dr. Skopp : Dann verzichte ich aucll. nicll.t! - Abg. 

Korbach: Ich auch nicht!) 

- Dann hat Herr Korbach (CDU) als erster das Wort; 
ich muß die Reihenfolge einhalten. Nach Herrn Kor
bach folgt Herr Dr. Skopp und dann Sie, Herr 
Wallauer. 

Abg. Korbach: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Icll. habe 
mich nur deshalb zu Wort gemeldet, weil mir - ent
schuldigen Sie das, Herr Kollege Dr. Völker - Ihre 
Rede nicht ganz klar wurde. Offenbar haben Sie durch 
Ihre Nichtanwesenheit bei der Hauptausschußsitzung 
in Koblenz übersehen, daß ein Mitantragsteller zu die
sem Antrag, und zwar in der Beschränkung auf einen 
Bürgermeistel' in den Städten über 100 000 Einwohner, 
die FDP-Fraktion, nämlich Herr Kollege von Bünau, 
war. 

Aus dieser Antragstellung mußte doch mit Recht die 
Besorgnis kommen, daß hier ein Sonderstatus für eine 
Person geschaffen wird, der notwendigerweise dazu 
führt, daß in dem in Kürze vorliegenden Besoldungs
gesetz, wo im übrigen ja nach der Gemeindeordnung, 
die wir gleich verabschieden werden, auch die Bürger
meisterbesoldung einbezogen werden soll, die Dotation 
für den dritten Bürgermeister angehoben werden muß. 
Und die Besorgnis dabei liegt ja nicht nur in der Frage 
des dritten Bürgermeisters, sondern dieses Verfahren 
muß notwendigerweise in der Anhebung des Oberbür
germeisters, ..des ersten Bürgermeisters und dann des 
dritten Bürgermeisters besoldungsrechtlich seinen Nie
derschlag finden. 

So war es also doch selbstverständlich - nachdem fest
gestellt werden konnte, daß man aus verschiedenen 
Gründen nun einen weiteren Bürgermeister in den 
Städten wünscht -, zu sagen, dann werden wir alle 
Beigeordneten als Bürgermeister bezeichnen, um die 
baden-württembergische Form hier anzunehmen und 
damit zum mindesten vom Besoldungspolitischen her 
jene Einschränkung vorzunehmen, die aucll. Sie, Herr 
Kollege Dr. Völker, eben begründet haben. 

Ich möchte deshalb noch einmal bitten, den CDU-An
trag anzunehmen, der nacll. Lage der Dinge dann noch 
die vernünftigste Lösung enthält. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Skopp (SPD). 

Abg. Dr. Skopp: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich fühle 
mich verpflicll.tet, hier einiges zu dieser Frage zu sagen, 
nachdem ich wohl einer von denjenigen war - ich 
bekenne mich dazu -, die in der Fl'aktion der SPD von 
vornherein, als diese Frage überhaupt unstand, diese 
Regelung in dem Sinne, wie sie von uns im Hauptaus
schuß vorgetragen worden war und wie sie jetzt im 
CDU-Antrag vorliegt, anstrebten. 

Eine Bemerkung vorweg, verehrter Herr Kollege Dr. 
Völker. Es ist nicht so, daß die Stadtverwaltungen ihre 
führenden Leute, den Oberbürgermeister, den Bürger
meister oder die Beigeordneten, wie wir sie h~ute nen
nen, in alle Winde hinausschicken, damit sie dort drau
ßen in allen Winden die Stadt vertreten. Das haben 
Sie wörtlich formuliert, 

(Abg. Dr. Völker: Warum denn nicht?) 

und das hat mich hier zu meiner Wortmeldung mit an
geregt. 

Sie können auch die Notwendigkeit der Repräsentanz -
und damit begründeten Sie den Antrag Ihres Herrn 
Kollegen von Bünau im Hauptausschuß, wie wir jetzt 
gehört haben - nicht nacll. der Größe und Einwohner
zahl der Städte ausrichten und von daher sehen. Es 
gibt auch in diesem Lande alte Städte, deren kulturelle 
Bedeutung weit über der mancher Stadt liegt, die die 
doppelte Einwohnerzahl hat. 

(Beifall bei der SPD und CDU.) 

Aus dieser kulturellen Bedeutung einer solchen Stadt 
ergeben sich Verpflichtungen, verehrter Herr Kollege 
Dr. Völker, die man einfach gar nicht übersehen kann: 
Verpflichtungen im engen Raume, Verpflicll.tungen im 
weiteren Raume unseres Vaterlandes, Verpflichtungen 
im internationalen Maßstab. 

(Abg. von Bünau: Also doch Reisen!) 

In den Mauern dieser Städte finden Tagungen stall. -
Herr Kollege von Bünau, seien Sie ganz beruhigt; die 
Verwaltungen werden dort sehr ordentlich und auch 
sparsam geführt. 

(Abg. von Bünau: Das wird nicht bestritten!) 

Das Prinzip der sparsamen Verwaltungsführung ist 
keine Sache, die Sie etwa in Erbpacll.t hätten. Meine 
Damen und Herren, wir verstehen auch etwas davon 
und schätzen dieses Prinzip. Aber diese Verpflichtun
gen sind derart, daß eine odc„ zwei Frnuen oder Män
ner das einfach nicht machen l önncn; darüber sind wir 
uns wohl klar. 
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Wir sf.reben nun gar nicht, Herr Kollege Dr. Völker, 
etwa den Titel eines „Regierenden Bürgermeisters" an 
Stelle ct~r Amtsbeze'idmung „Oberbürgermeister" an. 
Also ich persönlich stehe da außerhalb jedes Verdach
tes. kh habe auch in den kommunalen Spitzenverbän
den schon gesagt, daß es immer schwer ist, einem Aus
länder b('ispieLsweise auf die Frage, was ein Ober
bfü·germeisier ist, eine klare und einleuchtende Ant
wort zu geben. Das ist kein Superbürgermeister; er 
hat eben diese Amtsbezeichnung, weiter ist es nichts. 
Aber in den Hansestädten ist es ja nicht so, wie Sie es 
hier schildern zu können glaubten. 

Nun, meine Damen und Herren, zur Sache. Als diese 
Frage in unserer Fraktion auftauchte, war ich einer der
jenigen, die sofort sagten: Beseitigen wir doch diese -
beispielsweise auch im Ausland nicht verständliche -
Amtsbezeichnung des Bcigeoroneten dadurch, daß wir 
uns <ier RE..gelung in anderen Ländern der Bundes
republik, wie sie dort bereits existiert, anschließen. Da 
war von all diesen Dingen, durch die jetzt ein klein 
wenig Unsachlkhkt'it in die Diskussion hineingetragen 
wurde, gar keine Rede. Es war insbesondere, meine 
Damen und Herren - ·und, Herr Kollege Dr. Kohl, das 
lst ganz kl.a:r -, keine Rede davon, daß diese Regelung 
wie.sie nachher imHauptausschuß angenommen wurde, 
oder die Regelung, wie wir sie ursprünglich ansirebtoo 
- und das ist ja die Regelung Ihres Antrags -, irgend 
etwas mit einer Besoldungsfrage zu tun haben sollte 
od('r zu tun hatte. Davon wa1" bci uru;erem Antrag und 
unserer Anregung keine Rede, und es konnte gar keine 
Rede davon sein, denn er bewegte sich absolut im Rah
men dessen, was Sie jetzt beai;üragen. 

Aber, meine Damen und Herren, es ist doch auch eine 
Tatsache. daß man in einer kreisfreien Stadt nicht 
differenzieren soll zwischen ein und zwei Männern, 
die also nun als Amtsbezeichnung den Titel „Bürger
meister„ haben, und dann kommen alle anderen, die 
den gleichen Aufgabenbereich haben, die den gleichen 
rechUiche-n Status haben, die nach der Kommunalbesol
dungsordnung die gleiche Besoldung haben, mit einer 
Amtsbezeichnung, die in keiner Weise mehr dem ent
spricht, was ihr Kollege hat. Das dient wirklich nicht 
der Arbeit auf dem Rathausl 

Ich habe da also gar keine Bedenken, verehrter Herr 
Kollege Dr. Völker. 

kh lit:dauere übrigens, meine Damen und Herren, daß 
hier der Ausdruck „Inflation der Bürgermeister" ge
fallen ist, den der Herr Kollege von Bünau gebraucht 
hat; d<1s bedauere ich zutiefsl 

(Sehr richtigl bei der CDU.) 

Davon kann gar kcine Rede sein. Wir gleichen die 
Amts bezeichnungen der Kollegen untereinander an, 
und wir gleichen die Amtsbezeichnungen in Rheinland
PfC1lz den Amtsbezeichnungen an, die in anderen Bun
desländern längst gebraucht werden. Und ich bin über
zeugt davon, daß unsere Bevölkerung darin nicht mehr 
si.-ht, als es tatsächlich ist: eine Angleichung der Amts
bezeichnungen der führenden Persönlichkeiten aµ~ ~en. 
Rathäusern unserer kreisfreien Städte. 

(Beifall bei der SPD und CDU.) 

Präsident Va.n Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wallauer (FDP). . 1 

Abg. Wallauer: 

Herr PräsLdentl Meine Damen und Henen! Ich habe 
zu den Ausführungen meines verehrt~n Kollegen Dr. 
V!Slk.er, die ich voll Wlterschreibe, nur eine poetische 
Anmerkung zu machen. Wenn Goethe heute noch ein
mal seinen „Faust" dichten würde, dann müßte er, 
wenn Ihr Antrag angenommen würoe, Herr Dr. Kohl, 
im „Osterspaziergang" - ich glaube, da kommt es vor -
nunm~ ~~en;. 

„Nein, er gefällt mir nicht, 
der neue (dritte) BürgermeLster; 
seitdem er's ist, 
da wird er täglich dreister," 

(Heiterkeit im Hause.) 

Das, meine Damen und Herren, wird die Reaktion der 
Bevölkerung auf Ihren Beschluß sein. 

(Abg. Dr. Kohl: Gestatten Sie eine Zwischenfrage!) 

Herr Kollege Dr. Skopp, Sie dürfen sich über dieses 
Wort - i.ch habe es nicht gebraucht - „Bürgermeister-
1A(l.l1.UQC.'~„~cti.t b~~chweren.. Aber so wird es die Bevöl
kerung auffassen. 

{,Abg. Dr. Skopp: Ich wundere mich nur, ich 
b.eschwere mich ja nichtr) 

Im übrigen: Von der Bezeichnung „Beigeordneter" 
wird jeder, der. im nördlichen Teil dieses Landes in 
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts aufgewachsen 
ist - und ich köJJnte mir denken, daß dafür auch Herr 
Kollege Schmidt Verständnis hätte -, sagen können, daß 
diese Bezeichnung durchaus in das Volksbewußtsein 
eingegangen ist und keineswegs mehr als ungewöhnlich 
empfunden vvird. Zu der Bemerkung von Herrn Dr. 
Skopp, daß sie im Ausland nicht ver.standen wird, darf 
ich wohl sag.en, d;;iß „Beigeordneter" die wörtliche 
Übersetzung des französischen Wortes „adjoint" ist, von 
J'ohann Peter Hebel, dem b ekannten Schrl.ftste11er des 
badischen Landes, mit „Adjunkt" überset.z.t, daß also 
dieses Wort durchaus seine Vorgeschichte hal. Und 
Beigeordneter zu sein, war im nördlichen Teil des Lan
des immer eine Ehre. 

Auch ich werde gegen Ihren Antrag stimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident Va.n Yolxcm: 

Ich ~e die Besprechung. 

· '{Abg.„,D.~~ 'K~hl: Ich \Vill nur noch einmal für das 
Protokoll feststellen - weil es bei dem Kollegen 
Wallauer etwas undeutlich war -, daß die Vater
schaft für diesen Antrag auf Einführung - nach 
,Gpe~h~, )ieq Kollege Wallauer - eines dritten 
Bürgermelsters bei der FDP liegt, nicht bei der 
CDU .. - Abg. von Bünau: Aber nur für drei! -
Bewegung im Hause.) 

..; Ketn~· :Au!re~! Die Besprechung ist geschlossen! 
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 
CDU - Drucksache II/281 - . Wer diesem Antrag zu
stimmen will, den bitte ich, das Handzeichen zu geben . 
- Danke! Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Das erste 
,war, d~~ .~~hrll.~it. Der Antrag ist angenommen. 
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Jetzt stimmen wir ab über den Änderungsantrag des 
Hauptausschusses - Drucksache II/277 - unter Berück
sichtigung der soeben beschlossenen Änderung der Zif
fer 12. Wer diesem Antrag des Hauptausschusses seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich, das Handzeichen 
zu geben. - Danke! Gegenprobe! - Stimmenthaltung! -
Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wir verfahren jetzt so, daß ich die einzelnen Paragra
phen des Gesetzes aufrufe und da, wo ein Änderungs
antrag vorliegt, rufe ich diesen zur Begründung und 
Besprechung auf. 

(Abg. Korbach: Gut, einverstanden!) 

Ich rufe auf die Gemeindeordnung, die §§ 1 bis 6, § 7. 
Dazu liegt der Änderungsantrag der Fraktion der FDP 
- Drucksache II/254 - vor. Er wird begründet durch 
den Herrn Abgeordneten von Bünau (FDP). 

Abg. von Bünau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe 
eingangs sdton kurz erwähnt, daß wir einen Ände
rungsantrag gestellt haben über die Stellung der gro
ßen kreisangchörigen Städte in ihrem Zuständigkeits
verhältnis zu den Landkreisen. Im § 7 der Gemeinde
ordnung heißt es, daß die großen kreisangehörigen 
Städte diejenigen Aufgaben wahrnehmen, und zwar der 
unteren staatlichen Verwaltungsbehörde, die ihnen der 
zuständige Minister im Einvernehmen mit dem Mini
ster des Innern durch Rechtsverordnung überträgt. Das 
h~ißt, grundsätzlich ist die Zuständigkeit des Landrats 
gege ben, alles das, was eine große kreisangehörige 
Stadt a us der Zuständigkeit des Landrats heraus und 
in eigener Regie erledigen soll, muß durch einen Ein
zclerlaß der beteiligten Ministerien geordnet und ge
regelt werden. 

Wir haben zur Zeit in unserem Lande drei große kreis
angchörige Städte. Diese Rechtsgestalt ist in Anglei
chung an ähnliche Rechtsfiguren in den Nachbarlän
dern seinerzeit geschaffen worden, weil man sich sagte, 
daß große Städte innerhalb eines Landkreises, die noch 
nicht kreisfreie Städte sein können, doch eine gewisse 
herausgestellte Rechtsfigur haben sollen. 

(Unruhe im Hause. - Glocke des Präsidenten. -
Präsident Van Volxem: Ich bitte wn etwas Ruhe!) 

Es wurde - in einem Protokoll ist es festgelegt; oder 
ich habe es irgendwo gelesen - als eine Art Proviso
rium angesehen, als eine gewisse Übergangserschei
nung - und dabei ist der Gedanke aufgetaucht, der 
leider auch heute noch unserem Antrag entgegensteht -, 
daß man glaubt, die Schaffung einer großen kreisange
hörigen Stadt sei der erste Schritt zu ihrer Auskreisung 
aus dem :i.:uständigen Landkreis. Dieser Gedankengang 
ist nun leider in den Köpfen vieler beieiligter oder 
entscheidender Kollegen enthalten, und das bedauere 
ich. Unser Gedanke zielt nicht darauf hin, die Tendenz 
zur Auskreisung zu schaffen oder zu verstärken, son
dern er zielt darauf hin - wie ich eingangs schon ge
sagt habe -, die große kreisangehörige Stadt, in der 
wir kein Provisorium sehen, attraktiver zu gestalten. 
Wir wollen - das mag von manchem natürlich als 
Phantasie angesehen werden - aber hierzu eine Mög
lichkeit schaf!en, weil wir immer an die Schaffung gro
ßer Räume denken, einen Weg zu öffnen, daß eine 
große Stadt innerhalb eines Kreises bessergestellt wer
den kann, daß aber auch umgekehrt eine bisher kreis-

freie Stadt wieder große kreisangehörige Stadt werden 
kann. Und je mehr Zuständigkeiten ich einer großen 
kreisangehörigen Stadt von vornherein gebe, desto bes
ser ist es natürlich für die Bürgerschaft oder für die 
Verwaltung einer solchen Stadt, sich zu dem Entschluß 
zu finden, daß sie nun eine Stadt mit dieser neuen 
Rechtsnatur werden soll 

Wir wollen also - um es kurz zu sagen - den Negativ
katalog, das heißt wir wollen sagen, alles was einer 
unteren Verwaltungsbehörde zukommt, was in§ 6 Abs. 
2 der vorliegenden Gemeindeordnung geregelt ist für 
die kreisfreie Stadt, alles dies wollen wir auch den 
großen k.reisangehörigen Städten geben. Wir wollen nur 
das, was beim Landrat sein muß, ganz bestimmte 
Di~e - und das sind weniger als bei eine r u.T.gekehr
ten Regelung -, beim Landrat belassen. Das bedeutet, 
daß wir eine Verwaltungsvereinfachung auf diesem Ge
biete schaffen, daß wir für die Bevölkerung eine klare 
Red1tsnatur sdlaffen, das heißt, grundsätzlich ist die 
Stadt zuständig, und nur in bestimmten wichtigen Aus
nahmepunkten, die sich sehr schnell bekanntmachen 
lassen, ist der Landrat zuständig, 

Ich betone noch einmal, wir sehen darin keinen Anlaß 
oder Einfluß irgendwelcher Art auf eine drohende Aus
kreisung der Städte, im Gegenteil, wir wollen die 
Rückwärtsentwicklung haben, wir wollen die große 
kreisangehörige Stadt attraktiver machen, indem wir 
einfache Verwaltungsverhältnisse und einfache Ver
hältnisse der Zuständigkeit schaffen, indem wir auch 
im Hinblick auf die Verwaltungsreform verwaltungs
vereinfachte Behörden schaffen, die besser für die Be
völkerung da sein können als bisher. 

Ich bitte im Namen meiner Freunde, diesen Antrag auf 
Änderung des § 7 Abs. 3 anzunehmen. 

(Abg. Völker: Für ihre Freunde! - Be ifall bei 
der FDP.) 

Präsident Va.n Volxem: 

Wird eine Besprechung gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall. Dann lasse ich abstimmen über den Antrag der 
Fraktion der FDP - DruCksache IIi254 -. Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung geben will, wolle das Hand
zeichen geben. - Danke! Gegenprobe! - Stimmenthal
tung! - Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf die §§ 8 bis 26, § 27. Dazu liegt der Antrag 
der SPD - Drucksache II/279 - vor. Der Antrag wird 
begründe t durch den Herrn Abgeordneten Munzinger 
(SPD). 

Abg. Munzinger: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag 
unserer Fraktion stimmt überein mit der Anregung, 
die vom Städteverband gegeben wurde. Er zielt au! 
eine sachlich politische Entscheidung, die sich vielleicht 
ganz gut ausnimmt im Rahmen der heutigen Diskus
sion, wobei ich damit nicht versteckt an<leuten will, 
daß es bisher nicht auch um sachliche Erörterungen 
ging, aber in dieser Frage wird einmal ganz konkret 
gesprochen. 

Es geht dabei, wie Sie dem Antrag entnehm en können, 
darum, in der Gemeindeordnung zu sanktionieren, daß 
es den Gemeinden ermöglicht wird, auf dem S:itzungs-
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(Munzingcr) 

wcgc den Anschlußzwang an Fernheizung herbeizufüh
ren. 

Dif'Se Empf Phlung des Städteverbandes ist seinerzeit 
im Hauptausschuß eingehend besprochen worden. Die 
Mehrht"it lehntP die E~gänzung ab. Ein praktiscll.es Bc
dürflli.~ für eine solche Bestimmung ist .fraglos gegeben, 
f,!,l 'l'ade in unserer Zeit, .in der die Städte sich erh~blich 
erweitern. und zwar im Rahmen von Siedlungsgrößen, 
Neusiedlungsgrößen, in <ienen durchaus die zentrale 
Heizun?;R!lnl.i.e;e. das Fernheizwerk, angebracht ist. Ein
mal schon aus rein praktischen Gründen. Aber ich 
WPiß, daß das nicht. allein i.ilwrzeugen kann. Sogar die 
CDU ist inzwischen dahin gelangt, die Reinhaltung der 
J ,uft als echte politische Forderung anzuerkennen. 

(Wirier~pruch und Bewegung bei der CDU.) 

Es hat Jahre gedauert, bis man sich dieser Erkenntnis 
C'rschloß. und wir sind dankbar dafür. Denn damit 
stt'igt die Aussicht, daß Sie unserem Antrag z.ustim
nwn können. 

Meine Damen und Herren! Es ist fraglos so, daß die 
Vielzahl der Heiz.tmgsanlag1m, insbesonde:re bei der 
ÖlfPllt'run~. dazu beiträgt, einen erheblichen Grad der 
Ve1·scbmutz11ng der Luit herbeizuführen. Wenn Sie 
Ihre P.igenen kommunalpoliti.schen Zeitschri.C1t!U lesen, 
wt•rden .Sie linden, daß immer wieder in dieser Rich
tung von einer echten Sorge gesprochen wird, die es 
:m bl-'hehPn .l;ilt. 

Man hat. uns im Hauptausschuß gesagt, die Fernhei
zun~ sei zu kost.spielig. Man könne dem Gemeinde
bün?;C'l' nicht ;mmut.en, <l~ß er sich solchen Anlagen an
~ch!ieße: es müßte er~t einmal ausgerechnet werden, 
WH~ <1<.'nn - im ganzen gesehen - billiger sei, die Ein
~.t>lheizung oder tatsächlich die Zentralheizung. Man 
hat ferner gesa~t, ein solcher Anschlußzwang becin
träd1l.i ~e die Eigentumsga1·antie oder gar die Freiheit. 
Meine Damen und Herren, jeder Anschlußzwang, jede 
Satzung. die letztlich ei.n Gesetz aus der Autonomie 
<i.-r Gemi>inde ii;t, beinhallet eine Einschränkung in 
<•i1wm ~ewisseu Bereich. Aber wit' wissen, daß solche 
Einschränkungen durch übcr~eordncte Interessen not
\•.'t>ndig werden. 

Wii· köniwn - I'() me'ine. ich - alle diese E inwände etwas 
h<1u~b;ick<m nennen. Dahinter steht die Furcht vor der 
Morierniti\t, die Furcht vor der Verantwortung gegen
übPr der Gemeinde; denn fraglos - und das ist auch 
in der eil(enen Fraktion an Argumenten gebracht wor
dt•n - ist e-ine solche BP-~timmung nicht populär, weil 
der Gemeinde\Jüt·!{er glaubt, hier kämen zusätzlich. 
LHste.n auf ihn zu, die er von sich abwimmeln könnte, 
W<'1111 ni<mlich e.in Anschlußzwang nicht bestünde. Es 
ist jedoc:h zu erwägen, ob nicht vielleicht - vom Bür
~e1· her verständlich, für uns aber nicht vertretbar -
dit;> Interessen zu kurz gesehen würden, wenn wir auf 
die Zukunft und die Entwkklung schauen, die nun 
einmal auf die Gemeinden zukommen. 

St•ilt-n:-; der Regierung ist noch gesagt worden, daß man 
HE-'d1mken hab.:n müsse, weil möglicherweise die be
Lroffent:>n Bürger Schadenersatz.ansprüche geltend ma
~ht!t1 ki.innüm, ofieru:;ichtlich gemeint aus dem Auf
opferungsanspruch.. kh glaube, auch dieses Argument 
ist sehr WP.i t hergeholt; denn <l.ahin könnte es nicht 
kommen. 

Wir sprechen heute und hier von der Selbstverwal
tun!(, meine Damen und Herren. Jede Einstellung ge
gen eine solche Erweiterung des § 27 bedeutete eigent-

lieh ein Mißtrauen gegen die Selbstverwaltung; denn 
wenn wir den Gemeinden die Möglichkeit eröffnen, ein 
Fernheizwerk zu bauen und dann auch einen größeren 
Kreis anzuschließen, tun wir etwas, was wirklich in 
die Zuständigkeit der Gemeinden gehört. Wenn wir 
abel· sagen: Das können die Gemeinden von sich aus 
nicht verantworten - bekunden wir ausgerech11et im 
Rab.men der Novellierung des Selbstvet·walt ungsgesct
zes unser Mißtrauen gegenüber der F'ähigkeit des Ge
meinde1'3 t.es oder Stadtrates, selbst zu wissen, was 
einer Gemeinde zuträglich oder für sie notwendig ist. 
Aus diesem Grunde sagte ich vorhin, daß die vorge
tragenen Argumente mir et.was hau5backen erscheinen, 
was auch heißen soll, daß sie letztlich nicht auf die Zu
kunft durchdacht sind. 

Ein weiteres Argument ist noch gebracht worden. Die
ses lautete dahin, d ie Reinhaltung der Luft sei Sache 
des Bundes. Meine Damen und Herren, das erinnert 
an den Standpunkt des Buben, der in der Kälte sehr 

1 an den Händen fror und dann erklärte: Das geschieht 
,J.. ... „„i;n~xxi. . V.F!.t~i::„.OP+. rec;4t, wenn mir die Hände friel ren. Warum kauft er mir keine Handschuhe? - Wir 
j atmen unsere Luft in Rheinland-Pfalz und haben als 
; politisches Gremium durchaus clie Zuständigkeit, dafür 

zu sorgen, daß unsere Bevölkerung in einer gesunden 
L\.l!t lebt! Wem;i wir warten wollen, bis Bonn alles 
geschallt hat, dann können wir erstens lange warten, 
und zweitens begeben wir uns der Zuständigkeit, d ie 
wir legitim wahrnehmen können. 

Ich sagte, daß in der bisherigen Ablehnung die Scheu 
vor der Modernität sei. Icll. glaube abei· I\icht, daß dies 
ein Argument ist, das man auf unser Land unbedingt 
übertragen müßte, obwohl auch gesagt v:urde, d ie 
anderen Länder hätten eine solche Bestimmung noch 
nicht. Rheinland-Pfalz muß nicht lnuner ctm Ende lie-

. gen~ Wen'i1 wrr ~chon novellieren, dann konnte es auch 
einmal so sein, daß andere Länder, wenn sie \ror der 
Novellierung stehen, eines Tages darauf verweisen, 
daß Rheinland-Pfalz fortschdtlilch war. 

Herr Dr. Kohl, nachdem wir uns im vorigen Jahr dar
über klar wurden, was <lynambche Politik ist - und 
zwar 'im Sinne der Klärung des Wortes „dynamisch" -, 
näI:Qlich eine i>.raftvolle, vorwärt.s7.iPhendP. Politik, 
glaube idt, dürfte es Ihnen heute nicht schwerfallen, 
ganz. konkret dynamische Politik dort, wo der Bürger 
mit der Wirklichkeit und nicht mit Theorien konfron
tiert wird, zu praktizieren. Ich bilte Sie deshalb, dem 
Antrag der SPD zuzustimmen. 

(Beifall der SPD.) 

Prisident Van \'olxem: 

Ich eröffne die Besprechung. Dai; Wort hat der Herr 
Abgeordnete Korbach (CDU). 

A\Jg. Korba.d1: 

Herr Präsident!. Meine Damen und Herren ! Ich muß 
dem Herrn Kollegen Munzinger gegenüber anerken
nend aussagen, daß man selbst aus dem Anschluß- und 
Benutzungszwang ei.n Politikum machen kann, 

'• •• 11 „ „, . . O/'ereiljlZelte Heiterkeit bei der CDU.) 

und das ist zweifellos - auch von der Länge der Rede 
her gesehen - gelungen. Herr Kollege Munzinger, ge
statten Sie mir clie Bemerkung: Ihre Rede hatte den 
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Anschein, als ob die CDU auch in dep Ausschußbera
tungen völlig dagegen gewesen sei. Nur um dies rich
tigzustellen, habe ich mich noch einmal zu Wort gemel
det. 

Erstens waren wir in der Diskussion in der eigenen 
Frnktion dieser Frage gegenüber noch kontrovers; wir 
sind es auch heute noch. Zum zweiten: Für das sach
liche Anliegen, das auch vom Städteverband vorgetra
ge n wurde, besteht bei uns absolutes Verständnis, und 
wir haben das stets zum Ausdruck gebracht. Auch ha
ben wir im Ausschuß festgestellt, daß der Anschluß
zwang auch auf der Grundlage der augenblicklichen 
Rl!chtslagc zweifellos hergestellt werden kann. 

Weitl!rhin haben wir darum gebeten - es wurde so 
vom Minist0rium ausgesagt -, nachdem mit dem Wie
deraufbauministerium über die Einzelheiten noch ge
sprochen werden soll, gegebcnen!alls zu einem späteten 
Zeitpunkt, denn das wäre in der Tat nur eine kleine 
Novellierung, diese Frage noch einmal aufzugreifen, 
um sie dann im Gesetz endgültig zu klären. Wir sind in 
der Sache also gar nicht soweit auseinander; wir unter
scheiden uns lediglich noch im Zeitpunkt, wobei ich 
hier schon sagen darf, daß es -in meiner Fraktion oinige 
Kollegen gibt, die bereit sind, Iht·em Antrag heute 
:>chon zuzustimmen. 

Das waren unsere Bedenken. Im übrigen sind wir 
bei der ßell'achlung über die Notwendigkeit einer sau
beren und rcin<.>n Luft seit dem Stuttgarter Parteitag 
durchaus einer Meinung. 

(B<.'ifall bei der CDU und vereinzelte Heiterkeit.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Thorwirth (SPD). 

Al.Jg, Thorwirth: 

Hert· P1·äsident! Meine Damen und Herren ! Aus der 
Begründung des Berichterstatters des Rechtsausschusses 
möchte ich folgendes in Erinnerung rufen. Es wurde 
ausgeführt, daß, wenn der Hauptausschuß zu der Auf
fassung käme, daß ein Anschlußzwang für Fernheizun
gen im Gesetz verankert werden sollte, man nicht den 
Standpunkt vertreten solle, daß dies durch die jetzige 
Formulierung bereits möglich sei; es sollte dann viel
mch1· konkret im Gesetz angesprochen werden. Inso
weit muß man den Schluß ziehen, daß - etwas abwei
chend von der Situation im Hauptausschuß, Herr Kol
lege Korbach, wo Zweifel bestanden, ob es in der For
mulierung bereits klar enthalten ist - -

(Allg. Korbacll: Ich halte mich an die Aussage des 
Ministeriums! Dort wurde die Frage - das werden 

alle Kollegen bestätigen - durchaus bejaht!) 

- Aber mit Zweife l, würde ich sagen. Ich glaube, die 
Berichterstattung vom Rechtsausschuß ist hingegen 
klar: Es soll danach hineingeschrieben werden. Wenn 
es rechtlich zweife lhaft ist, ob die jetzige Formulierung 
den Anschlußzwang für Fernheizungen ermöglicht und 
darübc1· hinaus die Auffassung besteht, daß man es 
ermöglichen und in das Recht der Gemeinden stellen 
sollte. dann scheint es mir richtig zu sein, unserem An
trng wzustimmen und alle Zweifel über eine eventuell 
bestehende Möglichkeit zu beseitigen. 

(Sehr gut! und Beifall bei der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Die Besprechung ist geschlossen. Ich lasse abstimmen 
über den Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 
II/279 -. Wer dem Antrag zustimmt, der möge das 
Handzeichen geben. - Danke! - Die Gcg<mprobe! -
Stimmenthaltung! - Das erste war die Mehrheit. Der 
Antrag ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 28. Dazu liegt in der Drucksache 
IU256 ein Antrag der Fraktion der FDP vor. Er wird 
begründet durch den Herrn Abgeordneten von Bünau 
(FDP). 

Abg. von ßünau: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bitte 
um Geduld für einige Ausführungen, die sich nicht nur 
mit dem Stimmrecht des Bürgermeisters, sondern auch 
mit etwas anderem beschäftigen. 

Der Änderungsantrag betreffend die §§ 28, 29 und da
mit im Zusammenhang § 37: In unserer Gemeindeord
nung in der Fassung, wie sie uns heute vorliegt, steht: 
Organe der Gemeinde sind die Gemeindevertretung 
und der Bürgermeister. Das Wort „Gemeindevertre
tung", beinhaltet - das geht aus den folgenden Para
graphen hervor - den Gemeinderat und den Bürge r
meister. Wir haben also das Spiel: ein Organ, die Ge
meindevertretung, bestehend aus dem Gemeinderat 
und dem Bürgermeister, und ein Extraorgan. das ist der 
Bürgermeister. In manchen Verfassungen der Bundes
republik ist es ähnlich. In anderen Ländern ist es aber 
klarer, und so wollen wir es auch haben. Ich verweise 
auf das Beispdel im Saarland. Die Orgu nc der Ge
meinde siind unseres Erachtens der Gemeinderat auf 
der einen Seite und der Bürgermeister auf der an
deren Seite, eine klare Abgrenzung zwischen den ge
wählten Vertretern im Rate und dem von diesem ge
wählten Bürgermeister. Wenn man die Gemeindeord
nung durchsieht, dann steht in vielen Paragraphen d<iS 
Wort: Die Gemeindevertretung beschließt. Und wenn es 
heißt „die Gemeindevertretung beschließt", dann ist 
also immer der Bürgermeister nach dem augenblick
lichen Rechtszustand dabei. Wir wissen, daß in vielen 
unserer Gemeinden die Fraktionsstäl'ken so zusammen
gesetzt sind, daß oft der Bürgermeister - und so kom
me ich jetzt zu dem Stimmrecht - den Aus~chlag gibt. 
Wir wissen, daß die Stärke unserer Gemeinderäte un
gerade zusammengesetzt is t, weil man sich gesagt 
hat, eine ungerade Zahl von Vertl'etungen scheidet 
weitestgehend die Möglichkeit aus, unentschiedene Be
schlüsse zu fassen. Durch das Hineinnehmen des Bür
germeisters in das Stimmrecht . wird d ie Zahl gerade, 
und dann kann wieder anders entschieden werden als 
bisher. 

Die Gemeindevertretung tritt in verschiedenen Para
graphen als Beschlußorgan auf. Ich möchte einige Bei
spiele sagen, bei denen der Bürgermeister als Mitglied 
der Gemeindevertretung sich oftmals selbst Anweisun
gen geben könnte, wenn die Fraktionsstärken auf jedel' 
Seite gleich sind. 

Ich erwähne den § 33, das ist der Ausschluß aus der 
Gemeindevertretung. Sie erfolgt dut·ch die Gemeinde
vertretung und nicht durch den Gemeindcra t. 

Im § 34 - Zuständigkeit - heißt es: Die Gemeindever
tretung beschließt über alle Angelegenheiten, soweit 
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sie nicht r1n Ausschüsse übertragen werden oder der 
Bürgermeister zuständig ist. 

Der § 3fl heißt: Die Mehrhei t der anwesenden Mitglie
der bfälimmt über den Ausschluß der Öffentlichkeit. 
Das heiBt, anwesendes Mitglied ist auch der Bürger
meister . 

Dann § 41 : Beschlü.sse werden mit Stimmenmehrheil 
gefaßt, bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
D<1 h ab.:·n wir das beste Beispiel und die entscheidendste 
fü~gclung, in der wir feststellen können, daß o.ft der 
Bürgermeister durch seine Stimme den Ausschlag gibt. 
WRrum? - Weil er Mitglied der Gemeindever tretung 
ist! 

Noch ein Beispiel. Im § 46 heißt es: Die Gemeindever
trf'-l 11n1?, bestimmt Näheres über die Bildung und Zu
s<tmmensetzung der Ausschüsse, auch über die Auflö
~u n_g, das heißt. also die Gemeindeausschüsse, die an 
~kh · rlen Bürgermeister überwachen sollen, werden mit 
d(~I' Stimme des Bürgermeisters gewählt und können 
auch aufgelöst werden. En tsprechend heißt es im § 48, 
eine Regelung, die wir neu haben: Die Verteilung der 
Geschi:ifte a uf die Beigeordneten wird mit Zustimmung 
der Gemeindevertretung vorgenorrunen. Das heißt, auch 
hier ha t der Bürgermeister die Hand am Drücker. 

Dies sind <tlles Beispiele dafür, daß das Organ „Ge
m eindevertretung" unseres Erachtens falsch konstruiert 
ist. Da~ Organ muß nicht heißen „Gemeindevertretung", 
~nndern „Gemeinderat". Dann haben wir den Gemein
d erat und das Organ Bürgermeister. Nur dann können 
wir sachlich den Unterschied machen zwischen der 
S<'lbstvcrwaltung der Bürgerschaft und der Verwal
tun~ des Bürgermeisters. 

Als Folge daraus - die Urwahl ist ja bekanntlich nicht 
durchgegangen - wird sich das Stimmrecht des Bürger
meisters auch etwas anders gest alten. Wir ha ben ja im . 
Hsuptausschuß eine Einschränkung des Stimmrechtes 
d es Bür11;ermeisters beschlossen - das ist schon er
wähnt worden -, nämlich dort, wo der Gemeinderat 
noch legislativ tätig wird und bcl Wahlen sowie bei der 
F.:•:-.tst-tzung der Besoldung. Unseres Erachtens müssen 
wir <1ber darüber hinau:;gehen. Wir müssen das 
Stimmrecht des Bürgermeisters, um die Manipula tion 
der Gemeinderatsbeschlüsse zu verhindern, dann ganz 
abschaffen, wenn es sich nidl.t um gewählte Ratsmit
J!lieder, die Bürgermeister sind, handelt, also die ehren
;untlichen Bürgermeister. 

Deswfi'~Pn unser Antrag, den§ 37 so zu fassen, daß den 
Vorsitz im Gemeinderat der Bürgermeiste r führt usw„ 
l'l' a ber nur dann Stimmrecht hat, wenn er gewähltes 
Ha lsmitglied ist. Im übrigen soll er kein ~timmrecht 
haben, sondern nur den Vorsitz führen. Unseres Erach
tens verankert sich die Selbstverwaltung damit mehr in 
d(>r 7.usliindigkeit des Gemeinderates und damit .mehr 
in df' I' Hand der Bürgerschaft und wird nicht abhängig 
bl'i Fraktionsgleichheit oder FraktionsannähE>rung, da
durch. daß der Bürgermeister die Möglichkeit hat, aus 
dem Paragraphen, den ich aufgeführt habe und aus 
and"r<>n Gründen, sich selbst zu beaufsichtigen oder 
;r.u revidieren. 

Ich brauche nichts weiter auszuführen, das Probl~m ~~t„ . 
insofern allen bekannt. Wir bitten um Annalune un
seres Antrages. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident Van Volxem : 

Eine Besprechung wird nicht gewünscht. Ich lasse ab
stimmen über den Antrag Nr. IIi256 der Fraktion der 
FDP. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich wn ein Handzeichen. - Danke! - Die Ge
i.l?.QJ?tQR~L-:: P..~ ,isi .z~•E1ifeµos die Mehrheit. - Stimm
enthaltungen! - Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf die §§ 29 bis 47 und den § 48. Dazu liegt 
ein Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache lli278 -
vor, E1· wird begründet durch Herrn Abgeordneten Dr. 
Kohl' (C'Otrj. . 

Abg. Dr. Kohl: 

Herr Präsident!. Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! In Zusammenhang mit der Debatte über die Amts
bezeichnung der Beigeordneten, die wir eben bescltlos
sen haben, ist hier das Wort von der Bürgermeister
inflation durch den verehrten Kollegen von Bünau ge
fallen. Dai; Wort ist iri der Tal richtig am Platze. Denn 
dur.cb.. clie„„Umbezeichnung, die wir eben vorgenommen 
h aben - vorher mußte man von einer Beigeordneten
infialion sprech.cn - gilt dieser Ausdruck nun vollin
haltlich auch für den Beschluß des Hauptausschusses. 
E~ ist insofern - auch das ist noch ein Nachtrag. Herr 
~ullege von Bünau - nicht ganz logisch, daß Sie sich 
tm anderen Falle dieses Argumentes bedient haben 
und hier gleichzeitig die Verantwortung dafür trage n, 
d<iß wir je tzt aus einer recht guten Übung herauskom
men. 

Was wiU unser Antrag? Der Antrag der CDU will er
reichen., daß die I!egierungsvorlage wiederhergestellt 
wird. das heißt, daß in den großen Städten, die vor al
lem ja jm Mittelpunkt dEC>s Inte rfäses standen und ste
hen, der Regel!a ll sein wird: fünf Bürgermeister nach 
der neuen Bezeichnung und daß dort wo ein Bedürf
nis besteht - wie bislang schon auch' in Mainz, aller
dings in diesem Falle beim ehrenamtlichen Be i.geord
neten - über eine Ausnahmegenehmigung ohne Schwie
rigkeit diesem örtlichen Bedürfnis, beispielsweise einer 
Lab.deshauptst~dt, Rechnung ge tragen wit·d. 

Von den Öishe~ vorgetragenen Argumenten vermag ich 
nicht ein einziges zu erkennen, das uns zu einer Än
derung unserer Einstellung hier veranlassen könnte. 
Der Berichtersfatter des Hauptausschusses, der Herr 

. ~~ege ~chne~~r, hat ja erwähnt - was ein wichtiges 
Argument in diesem Zusammenhang ist. auch bei der 
Gesamtber<1tung des Gesetzes - , daß man für eine spar
same Verwaltun~ plädiert und überall dort, wo mög
lich, die Position begrenz.t. Aus der Erfahrung meiner 
Heimatstadt Ludwigshafen, die ja immer noch die 
größte Stadt dieses Landes ist, muß ich sagen: Wir sind 
in den letzten Jahren mit weniger al.s den satzungs
mäßig zulässige n Beigeordneten 1wsgekommen. 

•0 ··~ {Abg. Beckenbach: Weil die vorhandenen so lüch-
. tig waren!) 

· - Ic:h wlll das niicht einmal ausschließen, daß die vor
handenen tüchtig sind, Herr Kollege Beckenbach. 

(Heiterke it im Hause.} 

Sie sind ja auch alle von uns mitgewählt worden, wenn 
Ihnen das als ein Beweis dünkt. Deswegen, meine ich, 
ist für eine solche Vorlage kein Bedürfnis. Wenn ich 
e ine sachliche Üben;chau halte, scheint mir bisher vun 
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gar keiner Seite ein gewlehtigcs Argument vorgetragen 
worden zu sein. 

Nun wird argumentiert: AuC der anderen Rheinseite, 
in Hessen, isl es anders. Meine Damen und Herren, 
dann muß man das ganze System, das hier zur Abstim
mung steht, ändern! Dann machen wir eine Magistrats
verfassung ! Denn wenn die Großstadt Frankfurt mit 
GOO 000 Einwohnern für ihren Magistrat nur acht oder 
neun Mandate hat, bin ich der Au!!assung, daß es in 
wesentlich kleineren Städten dann sehr wohl mit ent
spr<!chend weniger Beigeordneten - oder jetzt Bürger
meistern - abgeht. Es müssen andere Gründe sein! 

(Beifall der CDU.) 

Es sind da vorhin „wunderbare" Argumente genannt 
worden. So hat der verehrte Kollege Dr. Völker das 
Argument von den Hansestädten gebracht. Ich nehme 
es gerne auf. Denn wenn ich mir den Senat der Freien 
und Hansestadt Bremen und den Senat der Freien und 
Hansestadt Hirnburg betrachte, dann ist dieser an Zahl 
immer noch kleiner als das zukün.ftige Bürgenneister
kollegium nach dem jetzt von Ihnen, meine Damen und 
Herren, konzipierten Recht in der Vorlage des Haupt
ausschusses. Und das in einer Stadt, die Funktionen 
eines Bundeslandes hat, die also über das Kommunale 
hinaus im Staatsrechtlichen eine ganz andere Veranke
rung hat, die beispielsweise Mitglieder aus dem Kolle
gium in die Fachausschüsse des Bundesrates entsenden 
muß, die eine Fülle, ein ganz.es Tableau von Sonder
aufgaben wahrnimmt. Ich kann es von hierher betrach
ten, ich kann es nach der anderen Seite hin betrach
ten: Ich rinde eigentlich kein richtiges Argument. 

Und, meine Damen und Herren, machen wir uns doch 
nichts vor : Was nun nach dem neuen Recht für einen 
Teil der Städte recht und billig wird, wird doch in 
wenlgen Jahren durch den Druck, der dann von allen 
bctro!fenen Kreisen, und zwar quer durch alle Frak
tionen, kommt, auch für die Gemeinden, die jetzt noch 
nicht in den „Genuß" dieser Möglichkeit gel.ingen, er
reicht werden. Das ist doch elne ganz nüchterne Fest
stellung. Wenn wir es hier für einen Teil konzedieren, 
wird es auch anderswo verlangt. Wenn ich richtig un
terrichtet bin, ist in einer kleineren Stadt des Regie
rungsbezirks Koblenz ja kürzlich der Antrag au! dle 
Einführung von fünf hauptamtlichen Beigeordneten 
gestellt wo1·den. 

(Hört, hört! bei der CDU.) 

Und das, meine Damen und Herren, ist ja nur ein 
erster Schritt auf diesem Wege. Am Ende sind es dann 
überall sieben. Und wer gibt die Garantie, daß wir 
bei der nächsten Novellierung, von der ich nach all 
dem, was wir jetzt erlebt haben, nur wünschen möchte, 
daß sie nicht so bald stattfindet, nicht bei neun sind? 
Dann hätte man von vornherein klar sagen sollen: 
Wir machen eine Magistratsverwaltung. Denn dann 
hätten wir, mit der Magistratsverwaltung, ganz andere 
Grundlagen gehabt, aber auch - das muß ich hinzufü
gen - eine ganz andere Rechtsteilung der betroffenen 
Herren. Man kann nicht dort, wo es um die eigenen 
Recht~ g1:ht, sich in der rheinischen Bürgermeister
ver!assung sonnen, weil die Vorteile bringt, und dort, 
wo sie, dul'ch e ine Beschränkung der Zahl, Nachteile 
mit sich bringt, auf andere Beispiele verweisen. Sie fin
den kaum eine große Stadt in der Bundesrepublik, die 
nach diesem System r egiert wird. Sie können nach 
Stuttgart gehen, eine Stadt von 600 000 Einwohnern -
wir haben übrigens kaum eine Großstadt, die über
haupt im Wortsinne Großstadt ist, machen wir uns doch 

hier nichts vor, wir müssen die Dinge ganz nüchtern 
sehen -, oder betrachten Sie sich die Stadt München! 
Die Städte des Ruhrgebiets müssen außer Betracht 
bleiben, weil h ier das System der britischen Zone noch 
Geltung hat. Aber wenn Sie die ganzen süddeutschen 
vergleichbaren Städte betrachten - ja, meine Damen 
und Herren, die Stadt Stuttgart kommt aus mit vier 
Beigeordneten. Hier bei uns geht das nicht in sehr 
viel kleineren Städten! 

Wenn ich das alles drehe und wende, auch unter dem 
Gesichtspunkt der Sparsamkeit, dann drängt sich doch 
die Frage auf: Was steht denn eigentlich dahinter? 
Sehen Sie, Herr Kollege Fuchs, da sind wir wic<ier 
beim Thema. 

(Heiterkeit bei der CDU.) 

Es tut mir leid, daß ich es sagen muß: Ich werde den 
Eindruck nicht los, daß eben doch „maßgeschneidert" 
wird. Und ich muß dieses Argument von vorhin noch 
einmal wiederholen. 

(Abg. Fuchs: Herr Kollege Kohl, Sie müssen halt 
zur Kenntnis nehmen, daß Sie nicht mehr be
stimmen können, was gemacht werden kann!) 

- Das will ich auch gar nicht. 

(Abg. Fuchs: Und das ist das, was Sie da oben 
so erregt!) 

- Nein, Herr Kollege! Machen Sie sich keine Sorgen1 

(Abg, Fuchs: Und was Sie zu solch unfairen An
griffen verlci tet!) 

- Herr Kollege Fuchs, ich greife hier niemanden un
fair an, sondern treffe nur nüchterne Fesb;tellungen. 

(Abg. Fuchs: Ich werde nachher auf Ihre unfairen 
Verdächtigungen antworten. Sie wollen hier doch 

nur verdächtigen, unfairerweise!i 

- Ich verdächtige auch niemanden! 

(Unruhe und Bewegung im Ha use.) 

Ich kann hier nur noch e.inmal eines !e~tstellen: Ich 
habe bisher kein stichhaltiges Sachargument gefunden. 

(Abg. Fuchs: Das mag sein!) 

Allerdings hat es einiges für sich, was Herr Kollege 
Skopp vorhin brachte - und das ist schon ein Argu
ment, das muß man nüchtern sehen -: daß ja heute 
von einem Bürgermeisterkollegium aus der Bürger
schaft eine Fülle von Pflichten erwartet wird, häufig 
bis über die Grenze des Zumutbaren hinaus. Es gibt 
kaum einen Verein, der sich bei seinem Jubiläum noch 
mit irgendeinem städtischen Beamten begnügt, :sondern 
es muß ein Beigeordneter, wenn nicht gar der Ober
bürgermeister sein, der an diesem Tag kommt. 
Und leider Gottes ist es kaum möglich - das gilt ja 
auch !ür die gewählten Mitglieder solcher Gremien -, 
unter den Fraktionen einen Konsens zu finden, daß 
man hier mal irgendwo eine Grenze zi~ht. Das wäre 
sehr verdienstlich, auch im Sinne des Parlamentaris
mus. 

Aber selbst wenn ich dieses Argument - was ich für 
ein wichtiges Argument halte; die repräsentative Demo
kratie bringt solche Faktoren einfach mit sich - ins 
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Kalkül einsetze, dann, meine Damen und Herren, be
trachten Sie doch einmal die jetzige Gegebenheit, be
tr<ichtet1 Sie einmal eine alte Stadt wie die, aus der 
H<>rr Kollege Dr. Skopp kommt, mit welch einer gerin
gen hauptamtlichen Spitze diese Stadt Jahr um Jahr 
regi1•rt und auch repräsentiert v:urde. Sie können doch 
nicht saJ?.en, daß diese Stadt nun deswegen sdlled1ter 
repräsentiert und sctilechter verwaltet wm·de. Sie kön
nen hier die Städte in Rheinland-Pfalz beliebig nen
nen. In nehme das auch für meine Heimatstadt Lud
wigshafen in Anspruch. Herl'" Kollege Müller, wenn it;h 
Sie so sitzen .sehe, da kann ich mir vorstellen, daß Sie 
sich .whon ('.-eodanken machen, wer in den Genuß der 
sieben Beigeordneten kommt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU.) 

Meine Damen und Herren. so weit politisch denkend 
und handelnd müssen wir· doch sein, sonst säßen wir 
wahrscheinlich in die,em Saal gar nicht beisammen. 

•;(,urufe von der SPD: Ach, ach! - Abg_ Fuchs: 
Aber so verworren, Herr Kollege Kohl, geht es 
oHen~ichtlich nur bei Ihnen vor sich[ Solche Ver
dächtigungen hier auszusprechen! - Lachen bei 

der CDU.) 

- Herr Kollege Fuch::i! kh kann nur sagen, im ganzen 
Saal nimmt hier offensichtlich nur einer übel; und das 
bt k<•in gures Argument füt• Ihre Beweisführung. Neh
men Si~ das so ab. wie ich es sage. 

(RPif<=1ll hei der CDU.) 

ldi muß Ihnen ganz offen sagen, es hat keinen Sinn, 
in dieser Frage hart zu polemisieren. Es wäre möglich; 
ich h<iltP nichts davon. Wir haben Gott sei Dank die 
.ietzia;e Debatte auf einem beachtlichen Niveau und in 
(•inPm guten Geist führen können . Ich möcht e aber 
mein.-n , meine Damen und Herren von der FDP und 
vnn <l1•r SPD. es vergibt sich doch niemand etwas, 
w~,nn man hier auf die Regelung der Regierungsvor
l<\.ge zurtickgcht, die zunächst doch auch von den ein
zPlnf'n Fr.aktionen ;ils vernünftig angesehen wurde. 
Glauben Sie mir, wPnn Sie jei.lt hier anders bcschlie
ß Pn, ~iP werden memen Argumc.?nten dn den näch!:>ten 
Monciti•11 < in cien Monaten nach der Wahl, recht geben. 
S1t> w<'rden mit Wehmut feststellen, daß manche 
Schwierigkeiten jn manch einer Stadt dieses Landes 
1forch <lif'>:<'n Hesc.hluß. wenn Sie den Antrag der CDU 
ahlf'hnPn, neu .auf Sie zukommt, daß Sie sich hier Müh
~al sehufen ohne jede Not. 

Es geht nid1t um eine gute Verwaltung unserer Städte. 
0:-i« k;.nn mHn mit dem jetzigen System ohne weiteres 
1'l'l"t>idwn. WPnn di e .Stadt Mainz wegen ihrer Sonder
funktinn ali; Universitätsstadt, .als Landeshaupts tadt 
odfl' au~ ~om;t irgendeinem Grunde einen weiteren 
Hl"i geor<int>ten braucht. wäre es töricht, zu sagen. M.ainz 
bekommt diesen Beigeordneten nichl. Diese Formulie
rung: läßt es offen. Aber die Stadt Mainz darf nicht 
?.um Präze<len7-fall werden aus ihrer Sonderfunktion 
heraus. E~ g:ibt nur eine Landeshauptsladl für irgend
eine ;indere Stadt. kh kti.nn mir vorsteUen, man wird 
da ab und zugeben können. Es gab bislang nie eine 
Klage im Zusammenlw.ng mil dteseru. Fragenbereich. 
Und weil doch offensichtlich die Dinge gut geordnet 
W<I rt-'n, :-chaint e-~ mir eine schlechte Sache zu sein, uns 
hier dureh einen Beschluß auf ein Feld zu begeben, 
das eine gefähdiche Entwicklung aufzeigt. 

Ich kann hier nur noch einmal sagen: Mit der Erhö
hung von fünf auf sieben kommen Sie hart in die 

Nähe eines Magistrats. Ich muß das vor allem denen 
sagen - und das sind viele in unserem Lande -, die es 
persönlich betrifft. daß halt in einem Ma~istrat auch 
manches von der souveränen Rechtsstellung der rhei
nischen Bürgermeister verlorengeht, daß man s,ich hier 
also nicht nur mit der Zahl, sondern auch mit der Auf
gabe in ein neues Feld geworien findet. 

Aus all diesen . Gründen bitte kh Sie sehr herzlich, 
Blieb lhre Entscheidung aus dem Hauptaus~ehuß noch 
einmlill zu überlegen und hie!", wie ich meine, der Ver
nunft zum Siege zu verhelfen, jenseits von Augen
blicksentscheidungen und auch Augenblicksstimmungen 
herau.s zu handeln und ein klares Ja zu sagen zu ciner 
sparsamen, vernünftig gegliederten Verwaltungsspitze, 
die der Repräsentanz der Stadtoberen wie der Bürger
schaft das gll.>t, was ::;ie brauchen, nämlich eine gerechte 
v ,erwaltung. 

(Beifall der CDU.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich erö!!ne die Besprechung. Das Wort hal Herr Ab
geordneter Schmidt (SPD). 

Abg. Schmidt: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich mödlte 
zunächst gegenüber dem Hen·n Kollegen Dr. Kohl fest
stellen, daß es falsch ist, hier zu argumentieren; Sie 
sollten si"h von Vernunftgründcn bestimmen lassen. -

(Abg. Dr. Kohl: Das zahlt sich dod1 auch aus!) 

- Ja, langsam. langsam! Das würde also bedeuten, daß 
diejenigen, die eine andere Meinung vertreten, unver
nünftig wären. Ich glaube, Herr Kollege Dr. Kohl, das 
sollte man in der Frage nicht sehen. 

Worum geht es hier? In dem bisherigen Selbs tverwal
tungsgesetz heißt es schon - es soll im neuen Gesetz 
wieder so heißen -: Jede Gemeinde hRt einf>n Bürger
meister und einen oder zwei Beigeordnete. Durch Ge
meindesatzung kann die Zahl der Beigeordneten in 
kreisangehörigen Gemeinden auf d(ei, 

(Abg. Dr. Kohl: Da sind wir einig') 

in kreisfreien Städten bis auf fünf erhöht werden; die 
AufsichtsbehÖl'de kann weitere Abweichungen zulas
sen. - Es geht um den letzten Satz: die Auf.sichtsbe~ 
börde kallll weitere Abweichungen zulassen. -

++ 1'1 ,' )jlj]'1i•''ll1h,,, .• :/„ , 1 • 

.. „„ „ . (Abg. Dr. Kohl: Also der Ausnahn1efa 11 !) 

Das heißt, im bisherigen Recht war ~chon die Möglich
keit gegeben, statt fünf auf eine x-beliebige Zahl von 
Beigeordneten hinaufzugehen. Nur mii dem Unter
&ehied, daß eine solche Erhöhung von der Zustimmung 
der. Aufsichtsbcll.ürde abhängig war. 

(Abg. Fuchs : Genau!} 

Uns geht es lediglich darum, diese Zustimmung der 
AufsiclH:::b~hü~·de einzuschränken, denn wir beraten 
heute hier ein Selbstverwaltungsgesetz. Und nachdem 
wir S"Chon wissen, daß die Aufsichtsbehörde bisher min
destens in einem Falle befragt worden ist, stellen wir 
uns die Fr'age, ob es sinnvoll ist, der Aufsichtsbehörde 
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im Bereich der Selbstverwaltung einen solchen ent
scheidenden Einfluß einzuräumen. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Diese Frage wird von uns verneint. Verneint deshalb, 
weil wir ja auch in unseren Städten und Gemeinden, 
besonders aber in den Großstädten, die Verwaltungs
entwicklung sehen müssen. 

Wenn di<.' Herren fertig sind, bin ich bereit, fortzufah
ren! 

(Abg, Dr. Kohl: Herr Kollege Schmidt, Sie be
sprechen sich ja auch einmal!) 

- Ich unterhalte mich ja mit Ihnen; Sie waren ja hier 
der Sprecher, Herr Kollege! 

(Abg. Dr. Kohl: Ich muß im Augenblick auf das 
reagieren, was Sie gesagt haben! Dazu brauche 
ich ja auch einmal einen Zuspruch von Kollegen!) 

Wir sind bei der Beratung dieser Frage von dem Wis
sen <rnsgegangen, daß auch besonders in unseren größ
ten Kommunen sich die Verwaltungsaufgaben ständig 
erweitern und vermehren. Wenn wir schon vor Jahren 
die Müglichkeil eingeräumt haben, die Zahl .der Bei
geordneten ohne Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
auf „fünf" festzustellen, dann ergibt sich doch heute 
die Fr<1ge, ob man zwingend an dem Zustand festhalten 
muß, von dem man vor einer Reihe von Jahren ausge
gangen ii>t. Wir glauben, daß sich aus der Verwaltungs
vermehrung !ür eine bestimmte Anzahl von Städten die 
Möglichkeit e rgeben könnte, die Frage der Beigcordne
tenzahl neu zu überdenken. Kommt ein Stadtrat zu 
der Auffassung, diese Frage neu zu überdenken, dann 
soiite nicht die Aufsichtsbehörde von vornherein eine 
allzu einengende Eingrifismöglichkeit haben. Davon 
gehen wir aus. Diese allzu einengende Eingriffsmöglich
keit entspricht nämlich nicht dem Selbstvenvaltungs
gesetz, das wir heute beraten. 

(Sehr gut! und vereinzelter Beifall bei der SPD.) 

Sie fragen nach Beispielen, Herr Dr'. Kohl. Sie drohen 
mit der Magistratsverfassung. 

(Abg. Dr. Kohl: Wir drohen nicht; wir stellen nur 
fest!) 

Ich kann Ihnen sagen, wir Sozialdemokraten sind zu 
jeder Zeit bereit, über die Frage der echten Magistrats
verfa~sung zu reden. 

(Abg. Dr. Kohl: Das ist die Konsequenz!) 

Wir wären zu jeder Zeit bereit dazu. Wir wären auch 
deshalb bereit dazu, weil wir wissen, daß sich da eine 
Reihe von Fragen ganz anders sehen würden, 

(Abg. Fuchs: Sehr richtig!) 

und daß manches, worum wir es uns heute schwer
machen, in dem gleichen Augenblick leichter zu erle
digen wäre. 

Wir haben uns vorhin zum Beispiel über die Frage der 
Vermehrung der Bürgermeister unterhalten. Ich habe 
schon meinen Freunden gesagt: Wieviel einfacher ha
ben e!; die Länder, in denen der Begriff des Stadtrates 
nicht abgewertet worden ist, sondern wo die Funktio
nen der Gemeindevertretung als Vertretung ausgewie-

sen sind und die hauptamtlichen führenden Persön
lichkeiten der Stadt die Titulierung „Stadträte" tra-
gen, -

(Vereinzelter Beifall bei der SPD.) 

etwas, was wir uns heute durch die Titulierung „Stadl
räte" für Vertretungen in unserem Gemoindegesetz 
verbaut haben. Es gibt also von uns aus keine Abnei
gung, eines Tages ein völliges überdenken unserer 
Selbstverwaltungsordnung, insbesondere unsere der
zeitige Verwaltungsordnung, mit Ihnen zu überlegen. 

(Abg. Dr. Skopp: Sehr richtig!) 

Hier geht es aber darum, ob wir das Recht der Auf-
sic.11tsbehörde genauso einengend beibehalten w·o11en, 
wie das vor vielen Jahren hier festgesetzt wurde. Und 
da glauben wir, daß aus der Verwaltungsentwicklung 
heraus eine Erweiterung erfolgen muß. 

Wir sehen aber auch die Städte, Herr Dr. Kohl. Es gibt 
Gemeinden, auch größere Gemeinden, wie die von 
Ihnen zitierte Stadt Mainz, die bisher mit weniger als 
fünf Beigeordneten ausgekommen sind. Das ist aber 
eine Frage der Verwaltungsorganisaiion. Wenn ich in 
eine solche Verwaltung hineinschaue, dann habe ich an 
Stelle von wenigen Beigeordneten sicherlich eine er
hebliche Anzahl von Abteilungsleitern mehr als in 
anderen Städten mit mehr Beigeordneten. Dns ist doch 
die Frage. 

(Beifall bei der SPD. - Abg. Dr. Kohl: 
Das stimmt nicht ganz!) 

Irgendwie müssen doch die öffentlichen Aufgaben 
wahrgenommen werden. Wenn nun eine Stadl glaubt, 
sie durch den Begriff „Beigeordneter" stärker zum 
Ausdruck zu bringen, dann soll das Sache der betref
fenden Stadt sein. 

(Abg. Hilf: Herr Kollege Schmidt, schauen Sie 
doch einmal in die Landkreise!) 

Sie reden bei jeder Gelegenheit von der Verbesserung 
der Selbstverwaltung. Wenn es dann darauf ankommt, 
in die Selbstverwaltungskörperschaften Vertra uen hin
einzustecken, dann verweigern Sie das Vertrauen für 
diese echten Selbstverwaltungskörpersehafk'n. 

(Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren! Entschieden müssen wir die 
Behauptung ablehnen, es handele sich hier um eine 
einzige Stadt. Es kann sein, daß nur eine Stadt von 
dieser Möglichkeit Gebrauch macht. Es kann aber auch 
sein, daß morgen eine zweite und dritte Stadt von die
ser Möglichkeit Gebrauch macht. Wenn sie davon Ge
brauch macht, dann soll das Sache der fraglichen Stadt
verordnetenversammlung; der kommu nalen Körpi:-r
schaften sein, und nicht unsere Sache. 

(Sehr richtig! und Beifall bei der SPD.) 

Es soll auch nicht Sache des Innenministeriums sein, 
in solchen Fragen Vormund zu spielen im Bereich der 
Selbstverwaltung, wo wir ohnehin so viele Vormund
schaften in diesem Geselz noch vorfinden. Darum geht 
es im Grunde. 

(Beifall bei der SPD. - Abg. Schwarz: Schreiben 
Sie doch hinein, sie können soviel Beigeordnete 
machen, wie sie wollen! Das ist doch die Konse
quenz[ - Abg. Dr. Skopp [zum Abgeordneten 
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Schwarz gewandl.]: Neinl Sie dürfen das Kind 
nicht mit dem Bade ausschütten!) 

Nun noch eine andere Bemerkung[ In diesem Zusam
me11h1mi.( sind heute sehr interessante Veröffentlichun
gen in der Presse vom Bund der Steuerzahler erfolgt. 

(Abit. Dr. Kohl: Herr Kollege Schmidt! Das ist 
nicht unsere Vereinigung[) 

kh pflege sonst nicht auf die Meinungen dieser Insti-
1.ution einzugehen. Nachdem Sie vorhin so für die Ver
mPhrung der Zahl der Bürgermeister eingetreten sind, 
hl'1~1 •tnmen Sie morgen auch Ihre Prügel von diesem 
Bund. 

<Ab~. Dr. Kohl: Ich bekomme sie das ganze Jahr! 
Das ist nicht meine Vereinigung; sie unter$tiltzt 

jemand anders 1) 

Ich w m nur folgendes feststellen. Man soll nicht mit 
FAlschen Argumenten arbeiten. Es ist nämlkh völlig 
falst:h. in der Veröffentlichung zu behaupten, die Zahl 
df>r Beigeordneten ~olle von fünf auf sieben erhöht 
wNden. Das ist völlig falsch. Es soll lediglich eine bis
her zugunsten der Aufsichtsbehörde vorhandene einen
~ende Bestimmung beseitigt werden. Bisher war auch 
Erhöhung der Zahl der Beigeordneten auf sechs, sie
ben, acht, neun und zehn möglich, nur daß die Auf
sichtsbehörde dazu ihren Segen zu erteilen hatte. Es 
geht um die Beseitigung des Segens bei der Grenze 
„fünf". 

Eine WPitere Behauptung in dieser Veröffentlichung ist 
sehr, sehr gefährlich, nämlich die Behauptung: „Die 
Weimarer Republik ist nicht zuletzt wegen parteipoli
tischer Klüngelei und Vetterleswirtschaft zugrunde ge
gangen." 

(Abg. Fuchs: Das haben die Nazis gesagt!) 

Wer so etwas heute behauptet, rechtfertigt nachträglich 
das Dritte Reich, meine Damen und Herren! 

<Beifall der SPD und des Abg. Wallauer.) 

Die Weimarer Republik ist nicht daran zugrunde ge-
i:(angen, 

(Abg. Bec.kenbach: Jawohl!) 

sondern sie ist meines Erachtens und auch nach der 
Meinung vieler meiner l<'reunde leider daran zugrunde 
gegangen, daß sie gegenüber den außerparlamentari
schen Institutionen zu wenig parlamentarisches Macht
bewußtsein hatte. 

(Beifall der SPD.} 

Man muß diese Leute fragen: Wo war denn die Vetiern
\.\"irt~chRft? Der Herr Kollege von der FDP -

(Abg. Beckenbach; von Bünau!) 

- Nein, unser alter Mitstreiter hier -

(Abg. Ful'hs: Wallauer!) 

- Entschuldigen Sie, Herr Wallauer hat heute morgen 
einmal meine Erinnerung an die preußische Zeit wach
gerufen. kh frage alle die, weldle so etwas heute be
haupten: War dieses alte Preußen nicht ein Mustet• an 
Saubet·keit und klarer Ordnung im Rahmen der Demo
kratie? 

(Abg. Fuchs: Sehr richtig!} 

lJnd ich glaube. sie sind in dieser Musterhaftigkeit bi,o:; 
zur Selbstverleugnung gegangen und haben sich bis 
zur Selbstverleugnung an bestimmte Gesetze gehalten. 
Wie kommt man heute zu einer andersartigen, völlig 
falschen Behauptungl 

Meine Damen und Herren[ Wir sollten uns davor hüten, 
unsere Meinungsbildung hier unter den Druck solcher 
außerparlamentarischen und undemokratischen Behaup
tungen zu .stellen! Wer es mit der Demokratie ernst 
meint, muß die Ernsthaftigkeit der Meinungsbildung 
in unseren Beratungen unterstellen! Wer es mit der 
Demokratie nicht ernst meint, der sucht Ansätze solcher 
Art, um Mißtrauen in die demokratischen Institutionen 
z.u setzen! 

(Sehr richtig! und Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, deshlc>.lb muß ich schon 
sagen, daß ich die Form dieser Beweisführung außer
ordentlich bedauere. Sie trägt nicht zur Klärung der 
Sache bei. 

Zur Sache selbst sei noch einmal festgestellt: Es dreht 
sich nic:.'lt um die Frage, ob morgen in unseren Ge
meinden· fünf, sechs oder sieben Beigeordnete sind; es 
dreht sich lediglich um die Frage, ob das einengende 
Rec;ht dei:- Au!~khtsbehfü·de aus dieser jetzigen Enge 
herausgebracht wexden soll und durch die Festsetzw1g 
~ li.öhl;:r~ ~Olhl das freie Recht der Selbstbestim
mung der korrµnunalen Körperschaften verstärkt wer
den soll! 

(Bravo-Rufe und Beifall bei der SPD.) 

Prlsident Van Volxem: 

Das Wort hat qer Herr Abgeol'dnete Dr. Storch (FDP). 

Abg. Dl". Storch: 

Herr Präsidentt Meine Damen und Herren! Die FDP 
hat im Hauptausschuß dem Antrag der SPD zuge
stimmt, weil sie sim von der sachlichen Argumentation 
überzeugen ließ. Ich muß aucll jetzt wieder sagen -
nachdem der Herr Abgeordnete Schmidt gesprochen 
hat -, daß ich diese Argumentation voll und ganz bil
lige. Il'h vermag aber, meine Damen und Herren von 
der CDU, nicht zu erkennen, aus welr.:lwn Gründen Sie 
heute mit einer so1c:hen Verbissenheit, mit öffenllichen 
Erklärungen, mit Telegrammen und auch von außen 
herangetrRgenen Drohungen 

(Abg., Dr. Kphl: Sie haben doch oft genug schon 
Telegramme empfangen, gerade Sie, Herr Storch!) 

gegen diese' relativ unbedeutende Änderung IXJlemi
sieren. 

(Abg. Fuchs: Sehr ricl1iigl - Abg. Korbach: Unsere 
Haltung liegt bei dieser Frage seit Bad Bertrlch 

fest. Das ist nichts Neues heute!) 

- Wir sind jll nicht in Bad Bcrtrlch gewesenl 

·{Abg:··Korbadi: Sie haben doch Zeitungen gelesen! 
„. · „ „ · · . ,. · Da stand es ddnl) 
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Ich möchte das noch einmal wiederholen, was der Herr 
Abgeordnete Schmidt eben mit Nachdruck gesagt hat! 
Wir sprechen heute immer wieder von Selbstverwal
tung. Heute ist sehr viel darüber geredet worden, daß 
wir die Selbstvet·waltung nach unten tragen wollen, 
daß wir den Gemeindeparlamenten möglichst viel zur 
eigenen Verantwortung überlassen wollen! 

(Abg. Fuchs: Sehr richtig!) 

Warum sollen wir es nicht in das Belieben der Stadt
räte unserer großen Städte stellen, entsprechend den 
Aufgaben der Gemeinden die Zahl der Beigeordneten 
!es t:c:usctzcn? 

(Abg. Dr. Kohl: Dann müssen Sie „sieben" strei
chen! ... Abg. Schwarz: Dann n1üssen Sie „sieben 1

' 

auch streichen!) 

Wir machen, meine Damen und Herren, kein Gesetz 
aus einer Augenblkkssituation heraus, sondern dieses 
Gesetz soll viele Jahre gültig sein und das Leben in 
unseren Städten regeln. Die Aufgaben wachsen, und es 
wird sich sehr leicht die Möglichkeit ergeben, Dezer
nate, die heute vielleicht noch einheitlich geführt wer
den, zu teilen. Wir haben - wenn ich das sagen darf -
eine solche Situation in Mainz. Es ist so oft von der 
Mainzer Situation gesprochen worden; deshalb lassen 
Sie mich als Mitglied des Mainzer Stadtrates ein paar 
Worte dazu sagen. Wir haben ein sehr großes und um
fangreiches Dezernat, dem ein Beigeordneter - der Erste 
Bürgermeister, wie er heute heißt - vorsteht. 

(Abg. Dr. Kohl: So hieß er immer! - Abg. Kor
bach: So hieß er immer! - Abg. Fuchs: Er hieß 

bisher „Bürgermeister"!) 

Es umfaßt die gesamte Finanzverwaltung, die Liegen
schaften, das Rechtsamt und das Ordnungsamt. Ich 
glaube, meine Damen und Herren, Sie werden erken
nen, daß das ein sehr umfangreiches Dezernat ist, das 
von einem Mann allein kaum noch übet·schaut werden 
k ann. 

(Abg. Fuchs: Sehr richtig!) 

Lassen Sie mich auf das Baudezernat in einer Stadt 
wie Mainz, in einer Stadt, die solche ungeheure Auf
gaben im Aufbau wie diese Landeshauptstadt hat, zu 
sprechen kommen. Es besteht eine ungeheuere Bela
stung ·in allen Tiefbauangelegenheiten; im Hochbau ist 
es ähnlich. Es würde sich rechtfertigen, ein solches Bau
dezernat zu teilen, aber nicht etwa, weil wir das hier 
beschließen oder weil die Mainzer Situation - wie Sie 
sagen - das erfordert, sondern weil der Stadtrat der 
Stadt Mainz eines Tages vielleicht zu der Auffassung 
kommt, daß diese Zahl der Beigeordneten notwendig 
ist und daß ein weiterer Beigeordneter ernannt werden 
muß. Das hat mit der ge~tzlichen Grundlage, welche 
wir hier schaffen, zunächst einmal überhaupt nichts 
zu tun. 

Ich sagte: Die Aufgaben wachsen. Die Aufgaben, welche 
auf die Städte zukommen, wachsen - und das wird 
sicherlich niemand in diesem Hause bestreiten. 

Nachdem so viel von Mainz geredet worden ist, lassen 
Sie mich bitte ein spezielles Beispiel von Mainz er
zählen: Wir hatten bis vor vier Jahren in Mainz fünf 
Beigeordnete und brauchten dann einen sechsten. Das 
heißt, wir brauchten nicht unbedingt einen sechsten 
Beigeordneten, aber es wurde ein sechster beschlossen. 

(Heiterkeit bei der CDU. - Abg. Korbach: Jetzt 
wollen Sie ja sieben, Herr Kollege!) 

- Es wurde ein sechster beschlossen ! 

(Abg. Korbach: Warum haben Sie das gemacht?) 

Einige Leute, die in dieser Diskussion heute nicht zu 
Wort gekommen sind, sondern außerhalb, waren da
mals die Wortführer dessen, 

(Abg. Fuchs: sehr richtig!) 

daß ein solcher Beschluß gefaßt wurde! Ich will gar 
nichts Unfreundliches dazu sagen. 

(Abg. Dr. Kohl: Sie haben doch mitgestimmt, Herr 
Storch! Dann hätten Sie doch nicht mitgesti..rr>_mt!) 

- Leb habe doch noch. gar nichts Unfreundliches gesagt; 
warten Sie doch. einmal ab, es kommt ja noch etwas 
Freundliches! 

(Vereinzelte Heiterkeit im Hause. - Abg. Hachser: 
Herr Dr. Kohl, nicht böse werden! - Erneute 

Heiterkeit.) 

Für diesen Beigeordneten, der nach B 3 bezahlt wird, 
hatten wir zunächst nur die Feuerwehr und einige klei
nere Aufgaben. Aber immerhin, ich sagte: Die Aufga
ben der Städte wachsen, und inzwischen hat dieser Bei
geordnete allein durch die Luftschutz- und Katastro
phenschutzaufgaben und durch besondere Verhältnisse 
im Mainzer Nahverkehr bei den Stadtwerken ein so 
umfassendes Dezernat erhalten, daß er voll ausgelastet 
ist und diesem Beigeordneten zusätzlich nichts mehr 
zugewiesen werden kann. Sie ersehen daraus. meine 
Damen und Herren, wie die Aufgaben einer Stadt 
wachsen können und wie sich auch für Beigeordnete 
Wirkungsbereiche finden lassen, die möglicherweise 
beim nächstenmal schon vorher vorhanden sind. 

(Abg. Korbach: Kinderspielplätze!} 

Ich möchte es daher noch einmal betonen: Es muß in 
das Belieben und die freie Ent.scheidung des Stadtrates 
gestellt sein, die Zahl der Beigeordneten festzusetzen. 
Im übrigen wird in der öffentlichen Diskussion immer 
angeprangert, daß von fünf au! sieben Beigeordnete 
heraufgegangen werde. In Mainz haben wir sochs Bei
geordnete; davon ist einer ehrenamtlich tätig. 

(Abg. Dr. Kohl: Das habe ich schon vorhin ge
sagt!) 

Es könnte also durchaus möglich sein - wir sind ja, das 
ist heute hier angeklungen, für eine Stärkung des eh
renamtlichen Elements -, d aß ein weiterer ehrenamt
licher Beigeordneter für diese oder jene spezielle Auf
gabe ge\.vonncn \Vird. Denken Sie nur einmal - iu;. 
spreche immer aus der Sicht von Mainz - an die Ver
bindungen zur Mainz.er Universität; dies ist ein sehr 
wichtiges Spezialproblem, das nicht jeder Beigeordneter 
- das werden Sie mir zugeben - übernehmen kann. 
Nehmen Sie einmal das große Gebiet des Sportlebens, 
die Verbindung zu den Sportvereinen; ein ehrenamt
Hcher Beigeordneter kann sich speziell dieser Aufgabe 
annehmen. Warum sollte es dem Stadtrat einer großen 
Stadt wie Mainz verwehrt sein, einen solchen Beschluß 
zu fassen? 

(Abg. Dr. Kohl: Es hat ja niemand etwas da
gegen! - Abg. Fuchs: Dann stimmen Sie doch zul) 
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Ich komme auf das zurück, was ich zu Anfang sagte, 
und frage noch einmal: Warum kämpfen Sie mit einer 
~ukhen Verbissenheit 

(Abg. Korbach: Keine Verbissenheit!) 

und ~higkeit gegen diese wirklich relativ winzige An
den.mg, deren Ausführung noch immer in das Belieben 
der zuständigen Stadträte gestellt wird? Ich habe das 
beleuch1.et aus der Sicht der Stadt Mainz; ich glaube, 
von den Städten Ludwigshafen und Koblenz ließe sich 
.:ihnlich.-s berichten. 

<Abg. Korbach: Nein! - Abg. Dr. Kohl: Nein!) 

- Dann liegt das daran, daß da nicht so viel zu. tun ist; 
ich weiß es nicM! 

(Heiterkeit.) 

In Mainz jedenfalls, meine Damen und Herren, wäre 
eine solche Lösung für die Zuk,unft irgendwann einmal _ 
möglkh. kh möchte noch einmal betonen, daß es dem 
Rt;.ic:ltrat anheimgestellt ist, den Zeitpunkt zu bestim
men. Und in diesem Stadtrat, meine lieben Freunde 
vun der CDU, haben Sie ja doch einen großen Einfiuß, 
und da können Sie ja dann bei Gelegenheit Ihre 
Stimme für oder gegen den sechsten oder siebten Bei
gcordnetPn in die Waagschale werfen, wenn wirklich 
einmal jemand auf die Idee kommen sollte, im Mainz.er 
St<1dtr;:it einen weiteren Beigeordneten beschließen zu 
lassen. Vielen Dankl 

IBPif~ll der FDP. - Abg. Korbach: Wir sitzen 
nich~ im Stadtrat!} 

Prä~ident Van Volxem: 

Dl1~ Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Kohl (CDU). 

Abg. Dr. Kohl: 

Herr Präsident! M<"ine sehr verehrten Damen und Her
ren! kh darf noch einmal auf das zurückkommen, was 
hier zwei Vorredner ausführten. Zunächst einmal Herr 
Kollege Dr. Storch: Die Logik hat mich nicht über-
7.eugE_'n kr:innen. 

(Abg. Fuchs: Das ist al.lch schwer!) 

- Ach dndi. Herr Kollege Fuchs, kh gebe mir wenig
s tens Mühe, ob sicll. jeder in dieser Sache soviel Mühe 
geben kann, ü;t die P1·age. 

(Abg. Fucl1s: In der Frage ist es schwierig!) 

Zunächst folgendes, Herl."' Kollege Dr. Storch: Wenn Sie 
der MPinung sind, daß man die Frage der Anstellung 
von Beigeordneten tatsächlich in die Souveränität des 
8t:<dtr;:itR;; Rtellen soll, dann müssen Sie logischerweise 
aucl1 die 7.:ii.hl sieben streichen und gar nichts aussagen:- -
D<is i~t die logische Konsequenz. 

<Beifall bei der CDU. - Abg. Dr. Storch: Ich stelle 
anheiml) 

- Ja, ich h«be den Antrag nicht gestellt auf Vermeh
rung, denn ich bin ja mit dem jetzigen Zustand recht 
zufrieden. Konsequenterweise müssen Sie sagen: Dann 
muß man überhaupt die Begrenzung streichen, dann ist 

es eine Frage, die ausschließlich in der Souveränität des 
Stadtrates steht. - Gut, darüber ließe sich re<len, und das 
is.t eine andere Sa<.he. Es bleibt dann halt doclt in den 
Schlußausführungen der Akkord, der da mitschwingt, 
Herr Kollege Storch; Sie selber haben es ja verspürt. 
Sie brauchten mich nicht auf die Mainzer Verhältnisse 
hinzuweisen, ich selber habe die Zahl von sechs Bei
geordneten genannt. Icll. war nicht im Mainzer Stadt

_ rat und stehe . aucll. hier n~t als der Vertreter der 
Mainzer Stadtratsfraktion der CDU. Sie sind docll, 
wenn ich mich nicht täusche, Fr-dkiionsvor:>itzender der 
FDP, und Sie haben doch damals den Beschluß auch 
unteTstützt. 

(Abg. Dr. Storch: Icll habe es ja auch nicht kriti
siert!) 

i ' 
Es ist also Ihre Sache und nicht meine, das hier zu ver
teidigen. 

Das zweite, Herr Kollege Schmidt: Ich weiß nicll.t, was 
Sie dazu ~cbracht hat, hier mit einer S<>lchen Emphase 
zu diesem Punkt die CDU in eine Nähe zu rücken, wo 
sie nicht hingehört. Die CDU hat nicht als Hilfwrgan 
den Bund der Steuerzahler. 

(Abg. Fucll.s: Hört, hört, das ist mir neu!) 

Meine Damen und Herren! In den Nachrichten des 
Bundes der Steuerzahler lese ich gelegentlich Inter
views von Leuten aus der ersten Bank der SPD, 

(Abg. König: kh habe noch nie eins gelesen!) 

- Ich habe Sie ja nocll. gar nicht angesprochen, Herr 
Kollege König! -

(Heiterkeit im Hause.) 

und ich lese aw:h. von maßgeblichen l<'DP-Leuten ge
legentlich. Ich bin überhaupt noch nicht interviewt 
worden, doch, um ganz ehrlich zu sein, einmal, ich 
glaube Sie, Herr Kollege Fuchs waren damals dabei 
beim Südwestfunk. It:h weiß nicht, wer der Bund der 
Steuerzahler ist, ich weiß nicht, wer ihn finanziert. Ich 
kenne die Tnstitution nur aus Pressemitteilungen. Ich 
erkläre hier aupi.: Ich habe mich noch nicht um die 
Mltj!:lieds~ft in diesem Kreise beworben, auch nicht 
um den 'Pre-fs, daß ich dort vielleicht ~b und zu einmal 
eine bessere Presse erhalte, wie das gelegentlich der 
Fall ist. kh kann mich nloo nicht auf Unterstützung 
aus dem Kreise des Bundes der Steuerzahler berufen 
und habe von dieser Seite noch nie eine Unterstützung 
bekommen, ja, ich bin häufig sogar völlig falsch zitiert 
worden. Aber gut, ich beklage micll. nicht darüber. 

Nun, Herr Kollege Schmidt, kann doch gar keine Rede 
davöi:i' se.m·~·:..· 1 

(Zwischenrufe bei der SPD.) 

- E~ war eine sehr harte Nachbarschaft, in die wir 
gestellt waren. Eine derartige Interpretati-0n del."' Wei
marer Repito1ik- werdcn Sie in unseren Kreisen nicht 
finden. Und in der Frage der Grundeinschätzung be
ruglich des Parlamentarismus kann ich nicht mehr sa
gen, als ich gestern in einem anderen Zusammenhang 
zu diesem Thema - wahrscheinlieh auch mit Ihrer Zu
stimmung - ausgeführt habe. Von der Seite her kom
men wir nicht zueinander. 

(Abg. Dr. Skopp: Haben Sie einen Anzug an, der 
für Sie gar nicht gemacll.t ist?) 
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- Nun gut, es mußte aber doch der Eindruck erweckt 
werden, das war ja nicht nur bei mir so der Fall, ver
ehrter Herr Kollege Skopp. Ich bin froh, wenn es so ist. 
Nun zum Abschluß: Es geht hier nicht darum, dem ei
nen das oder jenes zuzugestehen. Das h at nichts mit 
Mißtrauen in einer Selbstverwaltungskörpcrschaft zu 
tun, Her r Kollege Schmidt, sondern das ist eine be
währte Form. Ich könnte mir vorstellen - nehmen Sie 
mir das nicht übel - . auch der Herr Kollege Schmidt 
würde anders reagieren, wenn er - Sie würden ja einen 
Teil Ihres eigenen Ichs dabei wegnehmen - nicht auch 
eine pn1itischc Grundkonzeption bei diesem Beschluß 
hätte. kh nehme ihm diese Konzeption nicht übel. Aber 
Sie dürfen mir und der CDU nicht übelnehmen, wenn 
wir sagen: es liegt hier eine Konzeption zugrunde, die 
nicht ihre !forkunft aus der Systematik des Gesetzes 
hut - da hätte man andere Sachen angeben müssen -, 
sondern die ohne Zweifel ihren Hintergrund hat in ei
ner politischen Situation. Ich verstehe nicht, daß Sie 
dns als eine Schctnde empfinden; ich stelle das nur 
nüchtern fosl. Sie müssen, so wie Sie uns immer poli
tische Verhältnisse vor Augen halten - ich muß es hin
nehnwn, manchma l verteidigen, auch dann, wenn ich 
viellc:>icht gar nicht hundertprozentig überzeugt bin -, 
jclzt in der SPD-Fraktion für etwas stimmen, von dem 
innerlich die Mehrheit der Fraktion nicht überzeugt ist. 

(Beifall bei der CDU.} 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Ludwig (SPD}. 

Abg. Dr. Ludwig: 

Herr Prfü:idcnt! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
mich zunächst bedanken für die Blumen, die den Lud
wigshafencr Beigeordneten hier gespendet wurden. 

(Abg. Korbach: Den Beigeordneten!) 

- Ja, den Ludwigsha!cner Beigeordneten; es ist nicht 
nur einer genannt worden, sondern alle. Ich bedanke 
mich auch für meine Kollegen mit hier. 

CAbg. Fuchs: Das ist aber dem Herrn Kollegen 
Dr. Kohl schwergefallen! - Heiterkeit im Hause.) 

Aber deshalb bin ich nicht hierher gekommen, sondern 
um zu versuchen, aus der Sicht einer anderen Stadt zu 
begründen, daß man hier sieben Beigeordnete festle
gen sollte. Die Tatsache, daß es bereits bisher möglich 
wor, über fünf Beigeordnete hinaus - sechs, sieben oder 
noch mehr - zu bestellen, beweist ja, daß die Zahl 
„fün(" zu knapp war. Sonst hätte man in das Gesetz 
keine Bestimmung aufzunehmen brauchen, daß Aus
nahmen von dieser Zahl „fünf" gemacht werden kön
nen. Zu der Zahl „sieben" werde ich gleich noch etwas 
sagen. 

(Abg. Dr. Kohl: Herr Kollege Ludwig, die Be
stimmung ist jetzt noch drin!} 

- Ja schön, das ist ja der Kern! Es geht also nicht um 
Mainz, nicht um Ludwigshafen, sondern es geht um 
diesen Kern. Ich bin also der Auffassung, daß mögli
chet·wcise fünf nicht ausreichen. Wer soll aber darüber 
entscheiden, ob diese fünf ausreichen oder nicht? Soll 
das die Ministerialbehörde in Neustadt oder Mainz oder 

das Gemeindeparlament entscheiden? Wir sagen: Das 
Gemeindeparlament soll darüber entscheiden! 

(Beifall bei der SPD.) 

Nun werden Sie sagen: Warum denn sieben, dann kann 
man es völlig offenlassen. Da gehe ich nicht mit Ihnen 
einig. Das Gesetz hat eine ordnende Funktion. Es soll 
also gewisse Grenzen setzen, 

(Abg. Korbach: Sehr richtig!) 

und innerhalb der Grenzen, die das Gesetz setzt, muß 
dann der notwendige Spielraum für die Selbstvet-wal
tung vorhanden sein. 

(Abg. Dr. Kohl: Da sind wir einer Meinung!) 

Wir haben in vielen anderen Ft·agen füt die Abschaf
fung der Kontrollrechte durch die Bezirksregier ung und 
Aufsichtsbehörde gekämpft, zum Teil mit Erfolg und 
zum Teil ohne Erfolg. Ich bin erfreut, daß in dieser 
Frage zunächst schon einmal eine Übereinstimmung 
zwischen FDP und SPD besteht. Vielleicht könnim wir 
Sie auch noch davon überzeugen, daß es wirklich nich t 
um die sieben geht, sondern darum, wenn mt!hr als 
fünf notwendig sind, daß dann die Entscheidung bei 
den Fraktionen in den Stadträten liegt und daß sich 
letztlich auch die Fraktionen vor der Bevölkerung zu 
verantworten haben und daß die Bevölkerung mit ihrer 
Entscheidung für die e ine oder andere Partei gleich
zeitig ihre Entscheidung über die Zahl der Beigeord
neten tt·cffen kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat Abgeordneter Gaddum (CDU). 

Abg. Gaddwn: 

Herr Präsident! Sehr verehrte Damen, m eine Herren! 
Die Argumente, die bisher gegeh unseren Vorschlag 
und Antrag vorgetragen worden sind, konzentrieren 
sich um zwei Kernpunkte. Der eine ist, daß es hier ja 
eigentlich um eine Stärkung der Selbstverwaltung 
ginge und darum, die im Gesetz vorhandenen Geneh
migungsvorbehalte einzuschränken. Ich bin der Mei
nung, daß wir gewisse Vorbehalte im Gesetz sowieso 
behalten. 

Und es ist mir nicht recht verständlich, warum die 
Gegenargumentation gerade an diesem Punkte so in
tensiv einsetzt. Sicher, wir kämpfen verbissen darum, 
Herr Kollege Dr. Storch, aber ich glaube, der Kamp! 
wird von Ihrer Seite mit mindestens der gleichen Ver
bissenheit, wenn Sie so wollen, geführt. Denn wenn ich 
die Zahl der Diskussionsredner vergleiche, hält sich 
das In etwa pari. 

(Abg. Dr. Storch: Bei uns nur einer! Bei Ihnen 
hat sich schon der dritte gemeldet!) 

Ich bin zudem der Meinung, daß, wenn wir Gesetze 
machen, wir sie eben machen als Gesetze für die Mehr
zahl der Fälle; wir machen nicht Gesetze, die auf einige 
wenige Fälle besonders zugeschnitten sind. Ich will gar 
nicht abstreiten, daß es Situationen gibt - wie das etwa 
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hier in Mainz der Fall sein mag; ich kann das nicht j 
beurteilen -, wo es erforde. rlich. ist, da.rübcr hinauszu- l 
gehen. Aber, meine Damen und Herren, das ist doch 
kein Grund, aus einer Ausnahme ein Gesetz z~ maChen-:--, 
Das ma<'hen wir doch auf vielen anderen Gebieten auch 
nil"ht. 

(Beifall bei der CDU.) 

Denken Sie mal an besoldungsrechtiiche Dinge. In so 
v ie lE'n Fällen, gerade auch bei den kommunalen Stel
lC'nplänen, sind irgendwelche Ausnahmegenelul).igu~1gcn 
erford<>rl ich, und, meine Damen und Herren, es ist noch 
niemand auf die Idee gekommen, diese Ausnahmege
nehmigungen völlig abzuschaffen und alles gesetzlich 
zu kodifizieren, was eventuell möglich sein könnte. So 
k:önne-n v.ir doch praktisch gar nicht arbeiten. Deshalb 
h~t e.s rnic nicht recht verständlio~ ·weshalb nun diese 
'Überlegungen bei diesem Punkte hier so einsetzen. 

Wir haben durchaus Vertrauen in die Selbstverwal
Lungskörperschaften. Aber, meine Damen und Herren, 

tun, wenn Sie es zu verantworten haben. Ich meine, 
das ist das ganz gesunde Wechselspiel zwischen Regie
ntng unq Opposition. 

(Anhaltende Unruhe bei der SPD.) 

M.an sollte in diesen Dingen auch nicht so empfind
lich sein. Uns geht es hier jetzt tat.säehl.ich darum, daß 
nichL aus einem Sonderfall ein Gesetz in einer ge
wissen Richtung beein!lußt wird, wo eine sachliche 
Notwendigkeit zur gesetzgeberischen Inili.ative nidli 
besteht. Ich beantrage daher namentliche Abstimmung. 

(Beifall bei der CDU.) 

Prisldent Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Abgwrdneter Schmidt (SPD). 

Abg. Sdunfdt: · 

Herr Präsidentt Meine Damen un.d HNrPn! Ich wollte 
nur noch einmal auf folgendes hinweisen. Nach der 
bLsher>igen Regelung können kreisfreie Städte ohne Ge
nehmigung des Innenministel'iums, also der Aufäichts
behörde, fünf 13cigeordnete bestellen. Es ist im Gesetz 

wir machen ja nun ein Rahmengesetz für die Selbst
Vl'!'waltung. Und wenn Sie der, Meinung sein sollten, 
nrnn könnte ]a el.gentlidl alles den Selbstverwaltungs
kiiriwrschaften überlassen, dann fragt es sich natürlich, 
warum machen wir überhaupt ein Gesetz mit soundso 
viel Vorschriften, dann können wir es uns wesentlich 
einfacher machen. Wir machen doch ein Gesetz, weil 
wir einsehen, daß es erforderlich ist, einen Rahmen zu 
ziehen. Und unserer Meinung nach gehört das eben nichts gesagt, ob diese Beigeordneten hauptamtlich 
auch in den Rahmen hinein nichts anderes. Damit steht oder ehrenamtlich tätig sind. Wir hahen in unserem 
also unser Vorschlag durchaus in P,er , Li.pi~ _aµ,w .. ?.-.!'.l.::„„„„1..„„„~~.~.?.„~~-~.~: •. ~.~.~ ... :.~ .. ?.~?.„.~.~-~::'.:'.~~n_i:,~~:. di~ kreisfrei sind. 
derer Vorschriften des Gesetzes. ·1 . „ „ „. „ 

Vorhin hat Herr Dr. Völker nach meinem Dafürhalten 
ein sehr gutes Wort gesagt, als er davon sprach, man 
solle Gesetze nicht machen im Zuge des Taktierens. 
G<>r11 tiE' di:irum geht es uns, daß wir kein Gesetz machen 
wollen. von dem wir den Eindruck haben, es hängt 
zusammen mit b~limmten Absichten des Taktierens. 

(Abg. Fuchs: Ach., sind Sie Engel!) 

- Nein, Herr Kollege Fuchs, icll behaupte nicht, daß 
wir Engel s ind. 

(Abg. Fuchs: Ach, ach!) 

Aber, Herr Kollege Fuchs, Sie wären der letzte, der 
uns das nicht vorwerfen würde, wenn wir etwas .Ähn
liches täten. 

(Abg. Fuchs: Ach, was haben Sie schon Sachen 
gemacht! - Heiterkeit bei der CDU.) 

- Nun, ich weiß jetzt nicht, ob Sie mich persönlich 
meinen; ich kann es mir kaum denken. 

(Erneute Heiterkeit bei der CDU. - Abg. Fuchs: 
Idi ineine L":i.re Partei!) 

- Ach sol 

(Abg. Fuchs: Was könnte ich Ihnen hier jetzt an 
Doppelbesetzungen aufzählen, die Sie aus tak
tischen Überlegungen gemacht haben, Dutzende 
und aber Dutzende in diesem Lande! - Wider
spruch bei der CDU. - Unruhe im Hause. 

- Glocke des Präsidenten.) 

- Aber, Iforr Kollege Fuchs, wenn solche Dinge pas
sieren. greifen Sie sie genauso .an als Opposition - und 
das ist Ihr gutes Recht -, wie wir es andererseits auch 

(Abg. Völker: Nur eine!) 

In diesen Städten mit 25 000 Einwohnern könnte ein 
Gemeinderat fünf hauptamtliche Beigeordnete bestel
len, ohne daß der Innenminis ter die Möglichke it hätte, 
als Aufsichtsbehörde gegen eine solche Entscheidung 

„~~~~~~~„ i;:i.i:iz~~egen. 

(Abg. Dr. Sk<>pp: Sehr richtig!) 

Jetzt wollen wir für Städte über 100 000 Einwohner die 
Möglichkeit eröffnen, sieben Beigeordnete bestellen 
zu dürfen, und da machen Si·e ein solches Theater! 

(Abg. Fuchs : Sehr gut! - Beitall der SPD.) 

Präsident Va.n Yol:xem: 

E~ Uege;n, keine weiteren Wortmeldungen vor. kh darf 
annehmen, daß der Antrag auf namentliche Abstim
mung unterstützt wird von der Fraktion der CDU. -
Et.s ist namentHche Abstimmung beantragt. Wer dem 
Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache II/278 -
zustimmen will, möge die grüne Ja-Karte, wer ihn 
ablehnt, die rote Nein-Karte abgeben. Die Abgabe der 
weißen l{arte : bedeutet Stimmenthaltung. - Ich !rage 
jetzt, ob jeder im Besltz der Abstimmungskarten ist. -
Das scheint der Fall zu sein. Dann bitte ich die Schrift
führer, einzusammeln. -

kh !r.age, ob Jeder von seinem Stimmrecht Gebrauch 
g~a$t. bat . .,. Pas scheint der Fall zu sein. Die Ab
stimmung ist g.eschlossen. Es erfolgt die Auszählung. -

Ich iebe das J!:rgebnis der namentlichen Abstimmung 
b!!kannt. An der Abstimmung haben 92 Abgeordnete 
teilgenommen. Mit „Ja" stimmten 42, mit „Nein" 49, 
enthalten hat sich 1 Abgeordneter. Damit ist der An
trag Drucksache Il/278 abgelehnt. 



- ----------- --- ····· ----- ---·-· 

28. Sitzung, 15. September 1964 943 ---- ~-- - ··-- - -
(Präsident Van Volxem) 
Ich rufe auf § 49, § 50. Zu § 50 lag der Antrag Druck
sache II/255 der Fraktion der FDP vor, der aber ge
genstandslos geworden ist durch die Ablehnung des 
verfassungsändernden Antr.ags über die Urwahl der 
Bürgermclster. 

(Abg. Dr. Storch: Wir ziehen den Antrag zurück!) 

- Die FDP zieht diesen Antrag zurück. 

Femcr liegt zu § 50 ein Antrag der Herren Abgeord
neten Veltin und Genossen - Drucksache II/283 - vor. 
Der Antrag wird begründet durch den Herrn Abge
ordn(>tcn Veltin (CDU). 

Abg. Veltin: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Alle Redner des heutigen Tages haben bei der 
Beratung dieses Selbstverwaltungsgesetzes besonders 
die RechLc der Bürger herausgestellt. 

(Vizepräsident Piedmont übernimmt den Vorsitz.) 

kh darf annehmen, daß dies .auch im Blick auf die 
ehrenamtlichen Bürgermeister geschehen ist. Wenn ich 
in diesem Punkt einige Zweifel habe, dann rühren 
diese aus d em § 50 her, in dem die Wahlzeit der ehren
amtlichen Bürgermeister geregelt ist. In dem uns vor
liegenden Gesetz heißt es, daß die Wahlzeit bei haupt
amtlicher Besetzung der Stelle endet. Wir haben es 
also hier mehr oder weniger mit der Möglichkeit einer 
Abwahl zu tun, obwohl - wie ich zugebe - das auch 
eine Umwandlung sein kann. 

Ich muß sagen, daß diese Bestimmung insofern über
rascht, ais die Frage der Abwahi bei der Besprechung 
dieses Gesetzes auch Gegenstand von Beratungen im 
Hauptausschuß gewesen ist, und zwar im Zusammen
hang mit den hauptamtlichen Bürgermeis tern, und daß 
man bei dieser Gelegenheit die Abwahl abgdehnt hat. 
Das ist bei der großen Zahl und bei der Qualität der 
hauptamtlichen Bürgermeister, die im P.<it'lament ver
treten s ind, nicht weiter verwunderlich. Ich muß auch 
sagen, daß die Überraschung dieser Bestimmung im 
Gesetz inso!ern gemildert wird, .als es sich zunächst um 
eine Regierungsvorlage handelt, und ich nicht zu den 
Leuten gehöre, die von der Regierung ein ständiges 
Übermaß an Klugheit und Weisheit erwarten. Aber 
ich erwarte unbedingt Gerechtigkeit, und ich muß sa
gen, daß dieser Grundsatz in der Schaffung zweier 
Gr uppcm von Bürgermeistern doch hier verletzt worden 
ist. 

Der Herr Abgeordnete Korbach hat heute morgen er
klärt, daß es sich bei unserer Gesetzesvorlage um 
eine - wie er sich ausdrückte - „unechte Bürgermei
sterverfassung" handele. Ich hoffe nicht, daß dieses 
Gesetz in dieser Unterscheidung zu einem Gesetz zwi
schen echten und unechten Bürgermeiste rn wird, sol
chen, deren Wahlzeit unangetastet gesichert ist, und 
solchen, bei denen das nicht der Fall ist. 

Ich dar! Sie bitten, durch Zustimmung zu diesem Än
derungsantrag diese Diskriminierung aus der Welt zu 
schafrcn. 

Vl.2eprllsldcnt Pledmont: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Korbach {CDU). 

Abg. Korbach: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf es 
ganz kurz machen. Gegen den vorgelegten .Änderungs
antrag Drucksache Il/283 habe .ich ganz erhebliche Be
denken. 

(Abg. Völker: Wir .auch!) 

Wir müssen davon ausgehen, daß wir in dieser neuen 
Gemeindeordnung nunmehr eine fünfjährige Wahlpe
rtiode beschlossen haben oder vielleicht gleich be
schließen werden, und daß wir selbstverständlich der 
Gemeindevertretung das Recht einräumen müssen -
denn sie muß es ja mit Mehrheit beschließen -, gege
benenfalls mit Mehr heit einen hauptamtlichen Bürget·
meister zu wünschen. Ein solcher hauptamtlicher Bür
germeister ist aber nur dann einstellbar - und das ist 
völlig klar -, wenn der ehrenamtliche Bürgermeister 
welchen muß_ Das mag im Einzelfall hart sein, aber 
diesen Ermessensspielraum für die Vertretungskörper
schaften müssen wir so, wie im Gesetz !ormulicrt, b e
lassen. 

Ich möchte Sie deshalb bitten, nach der Vorlage des 
Hauptausschusses zu beschließen. 

V~epräsldent Piedmont: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich lasse ab
stimmen über den Änderungsantrag Drucksache II/283. 
Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung ge
ben will, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegen
probe! - Stimmenthaltung! - Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf §§ 51 bis 134. Dazu liegen keine Ände
rungsvorschläge vor. In der Amtsordnung von § 1 bis 
§ 17 ebenfalls nicht. In der Landkreisordnung von § 1 
bis § 20 liegen ebenfalls keine Änderungsvorschläge 
vor. Für § 21 liegt der Änderungsantrag Drucksache 
II/276 von der Fraktion der FDP vor. Zur Begrün
dung erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten 
von Bünau {FDP). 

(Präsident Van Volxem übernimmt den Vorsitz.) 

Abg. VOD Bünau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst 
möchte ich bedauern, daß wir dieses etwas „heiße 
Eisen" erst zu so später Stunde, wo wir alle schon etwas 
müde sind, zur Beratung bringen. 

(Abg. Schwarz: Wer ist müde? - Bewegung im 
Hause. - Abg. Völker: Sie haben sich scheinbar 
abgekämpft! - Abg. Beckenbach : Die Helden sind 

müde! - Abg. Schwarz: Nur die Helden!) 

- Ich freue mich; den Widerspruch wollte ich gerade 
haben! 

(Heiterkeit im Hause.) 

Der Herr Kollege Beckenbach sagte: Die Helden sind 
müde. - Ich stelle fest , daß wir keine Helden sind. 

Meine Damen und Herren! Der Antrag liegt Ihnen vor. 
Ich brauche ihn im einzelnen nicht noch einmal zu ver
lesen. Lassen Sie mich aber ein bißchen weiter aus
holen, - -

(Abg. Korbach: Nicht zu weit!) 
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- Docb. sehr weit! 

- - damit wir das eingehend begründen können. 

Sie können sich vorstellen, daß manche meiner frühe
ren Kollegen - ich war ja auch einmal Landrat - mich 
geiragt haben: Was willst du eigentlich mit dem An
trag; bist du ein bißchen „dammelich" geworden? - _so 
sagte man in Ostpreußen. Aber es ist nicht so, d enn es 
ist m eines Erachtens gut begründet. 

Wir haben zwar mit unserem Antrag „Stimmrecht des 
Rür11; ... ·rmeisters" Schiffbruch erlitten. Das soll uns aber 
nicht hindern, e twas Ähnliches auf der Kreisebene zu 
versuchen, wen es auf der Kreisebene doch n och ein 
bißchen anders aussieht als auf der Ebene der Bürger
mC'lst~r. 

In der Landkreisordnung haben wir die Zuständigkei
t en des Kreistags, des Kreisausschusses und des Land
rats genau geregelt. Ich darf zunächs t einmal die Zu
ständigkeiten des Landrats aus dem § 26 in Ihre ~
innerung zurückrufen. Da heißt es: Der Landrat leitet 
die K reisverwaltung, vertritt den Landkreis nach außen, 
er hat insbesondere die laufenden Geschäfte der Kreis
verwaltung zu führen, die Beschlüsse des Kreisaus
schusses vorzubereiten und auszuführen - ich bitte das 
festzuhalten -, die dem Landkreis übertragenen Auf
t ragsangelegenhei ten wahrzunehmen und die Mitglie
der des Kreistags über wichtige Angelegenheiten zu 
unt~nichten. - Das heißt also, die Zuständigkeiten des 
Landrats sind sehr w eitgehend und sehr gut in diesem 
Paragraphen festgelegt worden. Der Kreisausschuß da
gegen hat gemäß § 22 d er Landkreisordnung wiederum 
die Beoschlüsse des Kreistags vorzubereiten und auszu
führen, die Kreisangelegenheiten usw. zu verwalten, 
über die Ernennung der Beamten z.u beschließen und 
die ihm - dem Kreisausschuß - durch Gesetz über
il'agenen Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung 
zu führen. 

Sie sehen d araus, daß zwischen den Zuständigkeiten 
des Landrats und denen des Kreisausschusses ein ge
w isser Unte t·schied besteht. Der Unt erschied besteht un
seres Erachtens und nach unserer Aui;legung insbeson
del'e ciat'in. da ß sich der Kreisausschuß nur mit Selbst
vcr•rnltungsangelegcnheiien des Kreises zu b eschäftigen 
hat. Die Auftragsangelegenheiien führt der Landrat 
kraft eigener Rechtsnatur als staatlicher Landrat, und 
die weiteren Aufgaben ebenfalls kr&.ft eigener Organ
stcllum(, die auch in der Landkreisordnung verankert ist. 

Wenn der Kreisausschuß nur Selbsiverwaltungsange
le.e;enheiten zu verwalten hat, dann erhebl sich natur
gemäß die Frage - wenn wir ein Selbstverwaltungs
gesetz verabschieden wollen -: Wie kommt die Selbst
verwaltung nun hier am besten zur Geltung, und gibt 
es hier auch Möglichkeiten, wo die Selbstvel'waltung 
irgendwie manipuliert w erden könnte durch eine an
d••rt:! Slelle? - Ich habe bei meinen Ausführungen zum 
Stimmrecht des Bürgermeisters schon darauf hinge
\\'iesen, daß eine außerha lb der eigentlichen Selbstver
waltung, nämlich der von der Bürgerschaft .gewählten 
Selbstverwaltung, stehende Stelle wohl in der Lage ist 
- dadurch, daß sie das Stimmrecht ha t -, Entschddun
gen zu manipulieren. 

Hei dem Kreisausschuß ist es so - gewiß, er besteht 
aus sechs Mitgliedern -, daß bei einem Stimmverhält
nis von drei zu drei der Landrat kraft seines Rechtes 
mit seiner Stimme den Ausschlag gibt, natürlich auch 
manchmal gegen das, was die Kreisbevölkeruni, der 
Kreii;tag oder d er Kreisausschuß, der ja die Beschlüsse 
des Kreistags ausführen soll, beschlossen hat. 

Darin seb.en wir - o@e die Stellung des Landrates an
tasten zu wollen ; i<:h h<tbe eingangs gesagt, daß wir in 
ihm eine Sonderfigur der s taatlichen unteren Verwal
tungsbt::hörde sehen - eine Gefahr, daß die im Kreis
.ausschuß zur Geltung k ommende Selbs tverwaltung 
nicht so zum Dur chbruch kommt, wie das von der 
BevBlkerung gewünscht ist. Aus diesem Grunde und 
u:rn-dle ~elbstvr_rwaltung k_larer herauszustellen, glau
·bcn wir, daß wir den Kreisausschuß zu einem echten 
Selb~tvenrv.altungsorg.an machen sollten. dem der Land
rat vorsitzt, das der Landrat al.J~r nicht durch sein 
Stimmrecht in irgendeine Richtung hinleiten kann. Die 
Rechte des Landrats sind im § 26 weitgehend und un
seres Erachtens absch ließend festgelegt worden; der 
Kreisausschuß bedarf nicht der Unt.erstützung des 
Landrats, um seine Rechte durchzusetzen. 

J:{)J.n, „J:it„ Pii3tj.irµch folgende F11age offen: Wenn wir 
. ~~ ... Mg~g~~r h~.~en, fra gt . es sich, was bei Stim
mengleid1heit in einer Abstimmung geschehen soll. 
Weil wir glauben, daß eine ungerade Zahl - ähnlich 
wie bei den Gemeindevertretungen - eine bessere 
Meinu.ngsäÜßerung der Verwaltungsorgane des Kreises 
zum Ausdruck b ringt, empfehlen wir, d ie Mitglieder
zahl des Kreisausschusses von sechs -auf sieben zu er
höhen. 

Dagegen wird eingewandt, daß der Kreisausschuß ein 
Verwaltungsorgan sei, und daß dieses Verwaltungsor
gan durch den für die Verwaltung verantwortlichen 
Landra t ent.scheidend geführt werden müsse. 

: ... 
(Abg. Korbach: Natürlich!} 

Meine Damen und Herren, d.as leuchte~ uns nicht ein ; 
dei;i.n das Vel,"Waltungsorgan „Kreisausschuß" ist eine 
selbständige ~lbstverwaltungskörperschaft. Man ver
gleicht es oft m it der Stellung des Oberbürgermeisters. 
Der Oberbürgcnndster hat eine viel bessere Stellung 
als der Landrat, weil er ein de m Kreisausschuß 
ähnelndes Organ nicht zur Seite ha t. Der Hauptaus
schuß oder Finanz.ausschuß in den Städten ist etwas 
anderes äls der Kreisausschuß. W ir sehen jedoch ge
rade in der Landkreisordnug den Unterschied: Auf der 
elnen Seite die Stellung des Landrats, die wir stärker 
herausheben wollen in seiner staatlichen Verantwor
tung, den wir auch aus seinen parteipolitischen Funk
tionen herausheben wollen; de-n wir allein verant
wortlich machen wollen einerseits dem K reistag, weil 
dieser die Zustimmung gibt, und andererseits dem 
Staate, also der Landesregierung und dem Landtag, ge

. genOber, und auf der a nderen Seite das reine Selbsl
verwaltl.Ulgsorgan des Kreises, in dem sich die Kre is
interessen ausdiskutieren lassen, ohr1e daß d ie staat
liche Instanz zunächs t eingreift. Nur dann, wenn der 
Kreisausschuß als Selbstverwaltungsot·gan Beschlüsse 
faßt, die gegen die Gesetze oder gegen die Wirtsehi1 ft
lichkeit des Haushaltsplanes usw. verstoßen, hat der 

: ~~„ . .11.IJ,CGrund seiner SteHwig - ähnlich wie der 
Oberbürgermei;;ter - das Recht, die Durchführung zu
nächst auszusetzen und weitere Entscheidungen fällen 
zu lassen. Es ist also keine Einschränkung der Rechle 
d~ ~ndr:ats ; im Gegenteil : Wir wollen eine Heraus-

. :t.li;:P.,l,l,n~ „ ~~„I.ianq,rats aus dem parteipolitischen Ta
geskampf, Wir sehen in ihm eine gam: andere Rechts
natur, als es bisher üblich w ar. Unser Antrag über die 
Einheit der Verwaltung, der heute noch hier zur 
Sprache kommen wird, zielt in dieselbe Richtung. Es 
:ist aber nicht die Rede davon, daß er nun allein eine 
abstrakte Sta~ts figur sein soll. 

(Abg. ·Dr. K ohl: Oder gar keine Figur!) 
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Es ist im § 26, der die Zuständigkeiten des Landrats 
nufzählt, dafüt· gesorgt, daß er mit vorbereitet und die 
Beschlüsse des Selbstverwaltungsorgans ausführt. 

Wir glauben, hiermit der Rechtsfigur des staatlichen 
Landrats den Abschluß zu geben, und zwar im Hin
blick darauf, daß wir einmal zu größeren Verwal
tungsräumen kommen, in denen unterhalb der Re
gierungsbezirke eine echte staatliche Instanz besteht, 
die auch t<:1tsächlich etwas abseits von örtlichen Ein
Jlüsscn ihre Aufgaben durchführen kann und muß 
und lctztt>n EndPs allein dem Volk, das heißt diesem 
Hohem Hause, verantwortlich ist. Wir bitten daher, 
unseren Antra·g anzunehmen. 

(Beifall der FDP.) 

Präsident Van Volxem: 

Wird eine Besprechung gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall. Dann lasse ich abstimmen über den Antrag - -

(Zurufe: Herr Präsidentt) 

Verzeihung, ich habe es nicht bemerkt. Wird eine 
Bespl'("chung gcv.'Ünscht? - Zur Geschäftsordnung, Herr 
Abgeordneter Schmidt (SPD). 

Abg. Schmidt: 

Zur Geschäftsordnung, Ich möchte für die sozialdemo
krnlische Fraktion eine kurze Unterbrechung der Sit
zung beantragen. 

Präsident Van Volxem: 

Es ist eine kurze Unterbrechung beantragt. Die Sit
.i:ung wird für eine Viertelstunde unterbrochenl 

Unterbrechung der Sitzung : 17.05 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 17.30 Uhr. 

Präsident Van Volxem: 

Die Sitzung ist wieder eröffnet. Wir waren bei der Be
ratung des Änderungsantrags Drucksache II/276 der 
Fraktion der FDP. Edolgen Wortmeldungen? - Das 
Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Kohl (CDU). 

Abg. Dr. Koh!: 

Ich dar! für die Fraktion der CDU beantragen, daß die 
Sitzung unterbrochen wird. 

Präsident Van Volxem: 

Die Sitzung ä.st unterbrochen. 

Unterbt·echung der Sitzung: 17.30 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 17.50 Uhr. 

Präsident Van Volxem: 

Die Sitzung ist wieder eröffnet, falls nicht von dritter 
Seite auch noch eine Unterbrechung beantragt wird. 
Wir sind bei der Beratung des Änderungsantrages 
Drucksache Ir/276. - Das Wort hat Herr Abgeordneter 
Korbach (CDU). 

Abg. Korbach: 

Herr Pt·äsident! Meine Damen und Herren! Wir haben 
vor Unterbrechung der Sitzung die Erklärungen der 
SPD-Fraktion gehört, daß sie also bcn·dt ist, dem FDP
Antrag Drucksache II/276 zuzustimmen, wonach also in 
Zukunft das Stimmrecht des Landrates im Kreisaus
schuß beseitigt werden soll. 

kh darf dazu namens der CDU-Fraktion folgende Er
klärung abgeben. Die Antragsteller, das heißt die 
FDP-Fraktion, hat von Anfang an zwischt!n der Ab
schaffung des Stimmrechtes bei den Bürgermeislt!t'n 
und Abschaffung des Stimmrechtes der Landräte einen 
inneren Zusammenhang gesehen. Das \Vurde heule 
morgen vom Herrn Kollegen Dr. Storch und von Herrn 
von Bünau noch einmal in besonderer Weise unter
strichen. Ich mache keinen Hehl daraus, daß bei allen 
Beratungen sowohl im Hauptausschuß wie auch bei der 
Generaldebatte heute vormitt.ag dieser innere Zusam
menhang zwischen der Bürgermeisterverfassung au( 
der einen Seite und dem landrätlichen Stimmrecht auf 
der anderen Seite auch unsererseits stet::; unterstellt 
wurde. 

Meine Damen und Herren! Das Gesetz, das wir gleich 
verabschieden sollen, ist ja kein verwaltungsinternes 
Gesetz, sondern das Selbstverwaltungsgesetz, das ein
mal alle kommunalen Mandatsträger betrifft, das zum 
anderen aber auch in der deutschen Rechtsgeschichte 
Bingang filnden rund auch in der Reclltsbeurteilung 
hinsichtlich des Systems und der Klarheit eine ent
sprechende Beurteilung erfahren wird. 

Ich halte es also für völlig unmöglich, daß man auf der 
einen Seite - wir haben aus guten Gründen seitens der 
CDU dafür gekämpft - die Bürgermeisterverfassung er
hält, daß man hier also das Stimmrecht des Bürger
meisters grundlegt, während man auf der anderen Seite 
bei der landrätlichen Verwaltung dort, wo man das 
Kollegialsystem entgegen der Bürgermeisterverfassung 
bereits aus guten Gründen eingeführt hat, in diesem 
Verwaltungskollegium dem Verwaltungschef in dem 
Organ, in dem er verwalten soll, das Stimmrecht ent
zieht. 

Meine Damen und Herren! Ich kann hier in aller 
Offenheit sagen: Das wird uns in der Öffentlichkeit 
niemand abnehmen! 

(Beifall bei der CDU.) 

Denn hier verlassen wir den Weg der Klarheit und ei
nes eindeutigen Systems. Ich darf die Kollegen des 
Hauptausschusses noch einmal daran erinnern, daß wir 
wiederum auf Grund eines Antrages der FDP-Fraktion 
uns im Ausschuß sehr lange über die alte Mainzer Re
gelung, wonach ein Ratsmitglied den Vorsitz in einem 
Ausschuß behalten dar!, unterhalten haben. Wir muß
ten aus berechtigten Gründen ablehnen, weil wir sag
ten: Hier ist ja bereits ein kollegiales System getroffen 
worden, wo entgegen der Bürgermeisterverfassung das 
Kollegium verwaltet. Und es wäre widersinnig und un-
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vcrnünft.ig und mit der Systematik überhaupt. nicht 
vcreinbAr, wenn man ausgerechnet dort, wo man ent
gegen der Bürgermeisterverfassung das Kollegium ein
führt und dort anstatt des Bürgermeisters ein Ratsmit
,glieci mit dem Vorsitz im Aussclluß ausstattet. Die 
fylehrheit ist ohne weiteres diesen Vernunft.sgründen 
gefolgt und hat daraufhin den Vorsitz in allen Ge
meindeausschüssen dem I3ürgermeister mit Recht über
tragt>n. Der Schluß liegt hier beim Verwaltungskolle
gium eines Landkreises. Und dort wollen Sie durch die 
gleich zu treffende Eutsl'heidung dem Landrat das 
Stimmrecht. nPhmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Namens der 
CDU-Fraktion darf ich hierbei aber die Hoffnung äu
ßern, daß Sie diesen W·eg nicht gehen werden und wol
len, wenn Sie sich von den sachlicllen Überlegungen 
üb„r?.Pugen lassen und sie noch einmal durchdenk-On. Ich 
dRrf SiE' Also namens meiner Fraktion auffordern. den 
Weg der Klarheit und eines vernünftigen Systems un
seres ~setz~s zu geben und die Einheit zwischen der 
Büt·germeist.f'!rverfa.ssung, für die wir mit guten Grün
den gekämpft haben. auch beim landrätlichen Stimm
r<'Cht positiv zu entscheiden. 

<Beifall bei der CDU.} 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort h<1l Herr Abg~'°rdneter Dr. Ludwig (SPD). 

Abg. Dr. Ludwig: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich stimme 
Herrn Kollegen Korbach zu, wenn er die Auffassung 
vet·tritt, daß · ein Gesetz in sich geschlossen sein muß. 
Es gibt bestimmte Grundsätze, die durch ein ganzes 
G€'set z hindurchgehen müssen, wenn es in der Zeit 
auch bestehen soll. 

Sie h<1ben zu Recht erklärt. daß Sie sich - wir haben 
uns ja hier gefunden - für das Stimmrecht der Bürger
mf:!i,;tt>r Pingesetzt haben. Es gibt allerdings einen ent
scheidenden Unterschied zwischen dem Bürgermeister 
und dem Landrat. Der Bürgermeister ist ein Organ der 
Selbstverwaltung, der Landrat ist ein staatlicher Be
dienstete r. 

<Abg. Schwarz: Er ist Se!bstverwallungsorgan!) 

- .Ah•'r nicht der Landrat, der nicht vom Kreistag ge
wilhlt. wird. 

(7.urufe bei der CDU: Doch, doch!) 

- Nein. er wird nicht gewählt, sondern der Landrat 
wird kommissarisch eingesetzt und er bedarf, wenn er 
dann sein Amt wahrnehmen will, der Zustimmung des 
Kreistages. 

(Ab~. Fuchs: Er kann jederzeit abberufen werden!) 

- Er kann jederzeit abberufen werden und hat keine 
vergleichbare Stellung mit der des Bürgermeisters. Der 
Bürgermeister hat eine ganz andere Stellung. Wenn Sie 
also konsequent sein wollten, dann hätten Sie unseren 
Antrag auf Änderung der Verfassung heute früh zu
stimmen müssen auf Kommunalisierung des Land
rat~. 

1 (Beifall bei der SPD.) 

1

. Unter dieser Voraussetzung sind wir - ich darf das im 
Namen meiner Fraktion erklären - ohne weiteres be
reit, dem Landrat das Stimmrecht zu belassen. Wir 
sli;i4 'a:J.so' :i>creü, wenn hier konsequent für die Kom
munaliSi.erung '. des Landrates eingeti·eten wird und 
seine Stellung der des Bürgermeisters gleich wird, auch 
ihm das Sti.mrol:echt genau wie dem Bürgermeister zu
zubilligen. Solange das nicht der Fall ist, ist es nicht 
systemwidrig, sondern entspricht es sogar einer klaren 
systematischen Dw·charbeitung des Gesetzes, wenn au! 
der einen SeÜe der kommunale Bürgermeister dieses 
Stimmrecht hat,. der dagegen vom Staat eingesetzte und 
ao:fürufend"e-r;andral dieses Stimmrecht nicht besitzt. 

Deshalb bleiben wir bei unserer Haltung, 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Erfolgen weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Ich schließe die Besprechung. Wir kommen zur 
Abstimmung über den Antrag Drucksache Ui276 der 
Fraktion der FDP. Wer diesem Antrag seine Zustim
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Danke! - Die Gegenprobe! - Das erste war die Mehr
heit. Der Antrag ist angenommen. 

Ich rufe au! die §§ 22 bis 26 der Landkreisordnung. Bei 
§ 26 liegt ein Antrag der FDP Drucksache II/236 vor. 
Er wird begründet vom Herrn Abgeordneten von Bünau 
(FDP). 

Abg. von Bilnau: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben 
uns schon eingehend mit der Stellung des Landrate.s, 
wie wir uns ihn vorstellE'n, beschäftigt. Der vorlie
gende Änderungsantrag dient dem selben Ziele, näm
lich Stärkung der Stellung innerhalb des Kreises. 

Ich darf zunächst einmal mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten eine Bestimmung vorlesen, die im Nord
teil des Landes zur Zeit gilt. Das ist der § 12 der Ver
ordnung zur Vereinfachung und VerbilligunR der Ver
waltung vom 1. September 1932. Darin heißt es unter 
anderem: 

Der Landrat hat darüber zu wachen. daß die Ge
stjläftsführung der übrigen staatlichet1 Kreisbehür
den nicht mit den Interessen der allgemeinen Lan
desverwaltung in Widerspruch gerät. Zu diesem 
Zweck haben sich die Vorsteher der Kreisbehörden 
mit .de!"fi Lru:idrat in ständiger Fühlung zu halten. 

Sie haben nach näherer Anweisung des Regierungs
,· prt\sidenten Verfügungen und Berichte durch die 

Hand des Landrats zu leiten oder oihm zur Kennt
nis zu b~n. 

Im Abs.atz 3 heißt es dann weiter: 

Hält der Landrat die Maßnahmen einer Kreisbe
hörde mit den Interessen der allgemeinen Landes
verwaltung nicht für vereinbar, so hat er, falls sich 
ein Einvernehmen nicht herstellen läßt, die Ent
scheidung des Regierungspräsidenten einzuholen. 



28. Sitzung, 15. September 1964 947 
. ---·· ·----------------

(von BUnau) 

Is t dies wegen Gefahr im Verzuge nicht möglich, so 
ist der Landrat berechtigt, einstweilige Anordnungen 
zu tre!Ccn. 

Dies, meine Damen und Herren, ist geltendes Recllt 
in den ehemals preußischen Teilen unseres Landes. 

Wir haben diese Gedanken aufgegriffen und unseren 
Anderungsantrag Drucksache II/236 dahin gefaßt, daß 
dem § 26 eine neue Ziffer 4 angefügt wir'd. Zum Unter
:schied zu dem, was hier steht, möchte ich das jetzt 
auch vol"lesen: 

(4} Der Landrat ist Leiter des Landratsamtes als 
Behörde der allgemeinen Landesverwaltung. Er hat 
für das Zusammenwirken der im Landkreis tätigen 
unteren Sonderbehörden zu sorgen. Er ist über Vor
gänge und beabsichtigte Maßnahmen, die für den 
Landkreis von allgemeiner Bedeutung sind, recht
zeitig zu unterrichten. Landratsamt und untert? Son
derbehörden, soweit sie im Gebiet des Landkreises 
tätig sind, haberl im Interesse des allgemeinen 
Wohls zusammenzuarbeiten. Die Landesregierung 
kann Grundsätze festlegen, die von den zur Zu
sammenarbeit verpflichteten Behörden zu beachten 
sind. Organe der Rechtspflege sind davon ausge
nommen. 

Sie ersehen aus diesem Text, daß wir das, was bisher 
geltendes Recht im Nordteil des Landes ist, abgemil
dert, aber doch wirkungsvoll auf das ganze Land er
strecken wolkn. 

Ich brauche zu dem, was ich vorher wr Stellung des 
Landrals gesagt habe, nicht mehr viel auszuführen. 
Der Antrag hier ist eine logische Forlsetzung der 
Rcchtsnc1tur des Landrats, wie wir ihn sehen, als 
staatllche Instanz, als verlängerten Arm der Landes
regierun.11;, der - und nun komme ich noch auf die vor
herige Debatte zurück - neben den Organen der Selbst
verwaltung dafür zu sorgen hat, daß im Kreis gemäß 
den Richtlinien der allgemeinen Landesverwaltung, 
den Richtlinien, die wir, nämlich der Landtag, durch 
die Landesregierung haben wollen, regiert und ver
waltet wird. 

D::ts, was im Nordteil des Landes in einer schärferen 
Ausführung Rccllwns ist, was allerdings, wie mir 
manchmal gesagt wurde, nicht richtig praktiziert wird 
- das weiß Ich aber nicht -, kann in einer abgemilder
ten Form im ganzen Lande eingeführt werden. Wir 
haben dann einen großen Schritt gemacht zu einer ge
wissen Verwaltungsvereinfachung und einer Verwal
tungseinheit im Sinne einer Verwaltung, die in den 
anderen Ländern fast überall eingeführt ist und die 
bei uns bisher im allgemeinen noch nicht gilt. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesen Antrag anzunehmen, 
damit die Regelung, die im Nordteil des Landes schon 
vers(·här!t gilt, in milderer Form auch für das ganze 
L<lnd ein.geführt werden kann. 

Präsident Van Volxem: 

Wird eine Besprechung gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall. Ich darf au! einen Druckfehler aufmerksam 
machen. In dem Antrag muß es heißen „§ 26", nicht 
„§ 23". Ich slelle diesen Antrag der FDP jetzt zur Ab
sLimmung. Wer zustimmen will, möge das Handzeichen 
geben! - Danke. Die Gegenprobe! - Das ist zweifellos 

die Mehrheit. Stimmenthaltung? - Eine Stimmenthal
tung! Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf die §§ 27 bis 34 der Landkreisordnung. -
Es folgt die Bezirksordnung: §§ l bis 16. -

Ich rufe auf die Artikel 1 bis VI. - Zu Artikel VII 
liegt der Antrag Drucksache II/282 des Hauptaus
schusses vor. Wird eine Besprechung gewünscht? - Das 
ist nicht der Fall. Ich lasse abstimmen über den Än
derungsantrag des Hauptausschusses zu Artikel VII -
Drucksache II/282 -. Wer dem Antrag zustimmen will, 
der möge das Handzeichen geben! - Gegenprobe! -
Stimmenthaltung? - Der Antrag ist einstimmig ange
nommen. 

Damit sind .alle Änderungsanträge in zweiter Beratung 
behandelt, alle Paragraphen und Artikel aufgcrur~n. 
Wir kommen zur Abstimmung in zweiter Beratung. 
Wer dem Gesetz mit den soeben b~schlosscnen Ände
rungen zustimmen will, der möge das Handzeichen ge
ben! - Danke. Gegenprobe! - Stimmenthaltung? - An
genommen mit den Stimmen der Fraktionen der SPD 
und FDP bei Enthaltung der Fraktion der CDU. 

Wir kommen zur dritten Beratung. Ich eröffne die Be
sprechung. Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Kohl 
(CDU). 

Abg. Dr. Kohl: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Das Hohe Haus steht nun am Ende einer sehr 
wichtigen Beratung und auch am Ende eines in jeder 
Hinsicht recht interessanten Tages. Wir haben heute 
nachmittag eine ganze Reihe von Sachfragen hier, zum 
Teil sehr heiß, diskutiert. Das Ergebnis dieser Diskus
sion und der Abstimmung in zweiter Beratung des Ge
setzes ist für die Fraktion der CDU nicht nur unbe
friedigend, es ist unannehmbar. Mit der Mehrheit der 
Fraktionen der SPD und FDP wurde eine aus unserer 
Sicht völlig ungerechtfertigte Vermehrung der Zahl der 
Bürgermeister in den kreisfreien Städten akzeptiert. 
Die Frage der Amtsordnung ist nicht in unserem Sinne 
geregelt. Und wir haben - -

(Abg. Fuchs: Das war doch Ihr Antrag!) 

- Die Vermehrung \•.rar nicht unser Antrag, Herr Kol
lege Fuchs. Über die Urheber::;chafl können Sie sich ja 
gerne mit dem Kollegen Storch unterhalten, wer der 
Urheber ist. 

(Beifall der CDU.) 

Und Sie haben in dieser letzten Abstlmmung eben - -

(Abg. Fuchs: Das ist doch t?ine Verletzung! Ist ja 
geradezu lächerlich! - Gegenrufe von der CDU. -
Unruhe und Widerspruch bei der SPD. - Abg. 

Fuchs: ach nec! Er soll aufhören!) 

- Herr Kollege Fuchs, wann ich aufhöre und wann ich 
nicht aufhöre, ist meine Sache! 

(Beifall der CDU. - Erregte Zurufe von der SPD.) 

Wir wollen einmal eines feststellen: Der parlamenta
rische Kodex gilt für alle Mitglieder des Hauses. 

(Zustimmung bei der CDU. - Erneute Unruhe und 
Widerspruch bei der SPD.) 
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Wir haben heute hier geschwiegen, als ein Mitglied der 
SPD-Fraktion an diesem Pult von „ Theater" sprach. 
Wenn irgendein Mitglied unserer Fraktion das gesagt 
hätte, wär<m S1e der ,erste gewesen, der geschrieen hätte! 

{Abg. Schwarz: Sehr richtig~ - Beifall der CDU. -
Erneute Unruhe bei der SPD.) 

- Meine Damen und Herren, Sie müssen sich -

(Abg. Fuchs: Aber, Herr Kollege, seien Sie doch 
nicht so erregt!) 

- ich bin weder erregt n!)ch sonst etwas - diese Schluß
erklärung schon einmal anhören. 

(Abg. Fuchs: Natürlich!) 

Und ich muß Ihnen dazu sagen, daß ohne Zweifel diese 
letzte Ab::1limmung mit der Wegnahme des Stimm
r<?chh; des Landrats es uns gänzlich unmöglich macht, 
sdb,;t wt>nn wir hNPit gewesen wären, über die beiden 
ersten Punkte hinwegzusehen, diesem Gesetz unsere 
Zustimmung zu geben. Es ist absolut unlogisch, und es 
ist auch dem Aufbau des Gesetzes zuwider, an dessen 
Erarbi•itung die Fraktion der CDU sicherlich wie jede 
andere Fraktion dieses Hauses maßgeblich mitgewirkt 
hat. 

Meine Damen und Herren! Nehmen Sie es mir nicht 
übel: Ich habe den Eindruck, daß sieb hier eine Koali
tion sehr verschiedener Interessen gefunden hat. Die 
Herren von der FDP wollen nach den Ausführungen 
des Kollegen von Bünau den staatlichen Landrat sozu
sagen im luftleeren Raum. Sie, meine Damen und Her
ren von der SPD, wollen aus ganz anderen Gründen 
den kommunalen Landrat. Sie versprechen sich hier 
- bestimmte parteitaktische Überlegungen mögen eine 
Rolle spielen - manches. Das ist Ihre Sache. Ich weiß 
nicht, ob diese Überlegungen je einmal zu grünen 
Bäumen heranwachsen werden. 

.Jedenfalls ist auch dieser letzte Beschluß dergestalt, 
daß er die Einheit des Gesetzes - und hier liegt natür
lich eine L-Ogik in diesem Gesetz - in einem wesent
lichen Punkt auflöst. Dieses Gesetz - und ich will es 
klar und deutlich für die CDU au~sprechen - ist ein_ 
wc~entlicher Rückschritt gegenüber dem geltenden 
Selbstverwal tungsgesctz. 

(Beifall der CDU.) 

fü; ist ink<msequent. und es dient nicht dem, was heute 
in den Hauptreferaten von allen Rednern angesprochen 
wurde: einem modernen Selbs tverwaltungsgedanken, 
einem modernen Selbstverwaltungsrecht. 

Meine Damen und Herren! Es ist nur logisch, daß man 
aus diesem Ergebnis eine ebenso klare Konsequenz 
zieht. Diese Konsequenz hoißt für uns; ein klares Nein 
zu diesem Geset7.1 

(Beifall der CDU.) 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schmidt (SPD). 

Abg. Schmidt: 

Herr Präsidentl Meine Damen und Herren! E;,; ist ganz 
selbstverständlich, daß bei einem so bedeutsamen Ge
setz über den Inhalt bestimmter Paragraphen Mei
nungsverschiedenheiten und verschiedene Beschlußfas
sungen aufkoffirnen können, und es ist auch ganz 
OJelbstverständlich, Herr Kollege Dr. Kohl, daß Sie als 
CDU-Fraktion in diesem Hau:-t> hin um! wieder mit 
Mehrheiten rechnen müssen, die ohne oder ge~en Sie 
zustande kommen können. 

(Abg. Fuchs: Sehr richtig!) 

Daraus nun die Schlußfolgerung abzuleiten, wir sind 
trotzdem die GerechLeren, das ist doch eine fai5che 
Schlußfolgerung! 

"(Beifäü"d.ei-' SPD. - Abg. Schwar~.: Das i,st doch 
gar nicht gesagt worden! Das ist eine böswillige 
UnterstellunP,t - Abg. Hat>hser [zum Abgemd
neten Schwarz]: Na, na! - Abg. Schwarz fzum 

Abgeordneten Haehser]: Aber natürlich!) 

Wir haben doch in Fragen des Selbstve·rwaltungsge
setzes seit eh und je ,auf eine Stärkung der Selbstver
waltungsrechte unserer kommunalett Körperschaften 
gedrängt. 

{Zustimmung bei oder SPD.) 

Wir sind dieser Linie heute -insgesamt treu geblieben. 
Und Sie mußten damit rechnl'n, daß wir im Verfolg 
dieser Grundauffassung eine Reihe r'ormulienmgen, 
die nicht mehr mit moderner Selbstverwaltungsauf
fassung übereinstimmen, angreifen werden. Das ist in 
einer Reihe von Fragen auch während den Beratun
gen geschehen. Daß ·wi.r die Kommunalisierung der 
Landräte seit °Jahr€11 wollen, ist Ihnen bekannt, und 
ich brauche den dazu abgegebenen Erklänmgen meines 
Kollegen Dr. Ludwig nichts mehr hinzuzufügen. 

(Abg_ Korbach; Das nimmt Ihnen niemand übel!} 

Die sozialdemokratische Fraktion glaubt, daß dieses 
Gesetz trotz allem - vielleicht gerade trotz allem -
eln kleiner Fortschritt in Richtung der Entwicklung 
echter Selbstverwaltung ist. Sie wird aus diesen Grün
den dem Gesetz zustimmen. 

(Beifall der SPD.) 

Präsident Van Vob::em: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Storch (FDP). 

Abg. Dr. Storch: 
1 

Herr Präsident, mE'ine Damen und Herren! kh will 
nur gam: kurz Stellung nehmen zu der Erklärung der 
CDU-Fraktion. Ich möclite sagen, ich habe wenig Ver
ständnis dafür, daß Sie heute am Schluß dieser mo
natelangen Arbeit und monatelangen Disku,;sion das 
Geset ;i; able-hnen. weil Sie an einem oder zwei Punk
ten nicht :turn Zuge gekommP.n ~inrl. 

Wir Froien Demokraten haben uns ·sehr intensiv mit 
diesem Gesetz bescliäftigt, und wir h<iben eine ganze 
Fülle von Anregungen und Vorschlägen zu dem Ge
setz gegeben, nicht nur heute in Fom1 von Anträgen, 
sondern auch in den Amsch.ußberatungen vorher. 
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(DI". Storch} 

Auch wir sind mit einer ganzen Fülle von Punkten, 
die für uns wichtig waren, nicht zum Zuge gekommen. 
Ich erinnere nur an die Urwahl der Bürgermeister und 
an das Stimmrecht der Bürgermeister. Wir haben uns 
eben in der kurzen Pause überlegt: Sollen wir dem 
Gesetz zustimmen, nachdem wichtige Forderungen, die 
wir hatten, nicht verwirklicht werden konnten. - Wir 
haben uns einstimmig dazu bekannt, da dieses Gesetz 
so wichtig ist, da es so viele Punkte enthält, so viele 
MöglichkC'iten für die kommunale Selbstverwaltung, 
so viele Verbesserungen der kommunalen Selbstver
w.alhmg, daß wir, obwohl wir ·an manchem Punkt mit 
unserer Auffassung nicht durchgekommen sind - das 
i.st ,ia wohl demokratisch, daß man sich dann der 
Mehrheit beugt -. trotzdem diesem Gesetz zustim
men. 

(Bc ifa 11 bei der FDP und der SPD.) 

Präsident Van Volxem: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe 
die Besprechung. Wir kommen zur Abstimmung in 
dritlc.>r Beratung. Ich rufe auf die Gemeindeordnung 
- §§ 1 bis 134 -, die Amtsordnung - §§ 1 bis 17 -, die 
Landkreisordnung - §§ 1 bis 34 -, die Bezirksordnung 
- §§ 1 bis 16 -, die Artikel II bjs VII, Einleitung und 
Überschrift. Wer in dritter Beratung dem Gesetz -
Drucksache II/247 - in der Fassung der zweiten Le
sung seine Zustimmung geben will, möge sich vom 
Platz erheben. - Danke! - Gegenprobe! - Stimment
haltung! - Das erste war die Mehrheit. Das Gesetz ist 
angenommen, 

(Anhaltender Beifall der SPD und FDP.) 

mit den Stimmen der Fraktion der SPD und FDP. 

Wir haben noch über einen Entschließungsantrag der 
drei Fraktionen abzustimmen, und zwar über den An
trag Drucksache II/265. Ich nehme an, daß keine Be
sprechung gewünsdlt wird. - Wer diesem Antrag zu
stimmen will, der möge das Handzeichen geben. -
Danke! - Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Einstim
mig - -

(Abg. Völker : Ich stimme dagegen!) 

- Verzeihung! Bei einer Gegenstimme angenommen. 

Meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen noch folgen
des vorschlagen und Ihre Zustimmung erbitten, daß 
das Landtagsbüro bei eventuell notwendigen redaktio
nellen ... llnderungen ermächtigt ist, diese Änderungen 
vorzunehmen. - Sie widersprechen nicht. 

Ich möchte noch einen Punkt der Tagesordnung auf
rufen, und zwar Punkt 20: 

Erste Beratung eines Ersten Landesgesetzes zur 
Änderung des Landesgestzes über das Melde

wesen (Meldegesetz) 

- Drucksache Il/268 -

Ich nehme an, daß keine Begründung erfolgt. - Dann 
schlage ich Ihnen die Überweisung an den Haupt
ausschuß und an den Rechtsausschuß vor. - Sie sind 
damit einverstanden. 

Meine Damen und Herren! Ich schließe die heutige 
Sitzung und berufe den Landtag ein zu seiner näch
sten Sitzung am 6. Oktober. Ich wünsche Ihnen eine 
gute Heimreise. 

Schluß der Sitzung: 18.15 Uhr. 
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Namentliche Abstimmung 
tJber die Drucksache 11/278 

- Änderungsantrag der Fraktion der CDU Zlll" Prucksache 11/247 - Landesgesetz zur Änderung und 
Neufassung des Selbstverwaltungsgesetzes für Rheinland-Pf.atz - in der Fassung nach der Beratung 

im Hauptausschuß vom 23. Juni 1964 -

1. A d a m z y k , Helmut (CDU) ja 51. M end l in g, Josef (SPD) nein 
2. A l t m e i er , Dr. h. c. Peter (CDU) ja 52. M e r z 1 Adolf (SPD) nein 
3. B ä c k e r , Karl (SPD) n ein 53, Meyer, ,Otto (CDU) ja 
4. Barth e l, Baltfried (SPD) nein 54. Mil 11 er, Herbert (SPD) nein 
5. Becken bach, Johann (SPD) nein 55. M il 11 e r , Hermann (CDU) ja 
tl. B i 1 1 e n . Adolf (CDU) ja 56. M u n z in g e r , Oskar (SPD) nein 
7. Bock, Rudolf (SPD) nein 57. Neu b a u e r , Dr. Hanns (CDU) ja 
8. Böhm, Oskar (SPD) nein 58. ö r t h , Dr. Eduard (CDUJ ja 
9. Brenner, Dr. Paul (CDU) ja 59. Pfeil, Ludwig (CDU) ja 

l O. v o n B ü n a u , Heinrich (FDP) nein 60. Pie dm o n t, Max-Günt her (FDP) nein 
11. D e d e n b a c h , Michael (SPD) nein 61. P 1 a t t e n, Clemens (CDU) ja 
12. Demmerle, Jakob . (CDU) ja 62. Rösler , 
13. De t z e 1 • Albert (CDU) ja Dr. Joh~nes-Baptist (CDU) ja 
14. D i e 1 , Willi (SPD) nein 63. R o t h l e r , Adolf (SPD) nein 
15. D ur m , Paul (CDU) ja 6'1. R u p e r t u s , Ludwig (CDU) ja 
16. J<:rkel, WHli (SPD) nein 65. S a x l er , Julius (CDU) ja 
17. F 1·ö d er, Johann (CDU) ja 66. S cha dt , Jakob (SPD) nein 
18. Fuchs, Jockel (SPD) nein 67. Schar d t, Hedwig (SPD) nein 
19. F ü 11 e n b a c h, Fritz ,(SPD) nein 68. S c h m i d t , Otto (SPD) nein 
20. Ga d d um, Johann Wilhelm (CDU) ja 69. S c h murr , Eduard (FDP) entschuldigt 
21. Gäng e r, Willibald (SPD) nein 70. S c h n e i d e r, !!'ritz (FDP) nein 
22. G e i s e l , Hors t (CDU) ja 'ii~"s· c'h n e i ~ er ~ :Heinrich (SPD) nein 
23. G e ö r g e r , Emil (CDU) ja 72. S c h u s t e r , Ludwig (CDU) ja 
24. G l a h n , Fritz (FDP) nein 73. S c h w a 1· z , Heinz (CDU) ja 
25. Go r g es , Walter (SPD) nein 74. S k o p p, Dr. Paulus (SPD) nein 
26. G r a u er , Karl (CDU) fehlt 75. "S t e e n , _Gerbard (SPD) nein 
27. G rot m a n n , Dr. Karl (CDU) ja 76. Steffen, Johann (CDU) ja 
26, Haas , Dr. Emil <SPD) nein 77. S tei nha u e r , Edwin (CDU) ja 
29. Ii a e h s e r , Karl (SPD) neln 78. Storch, Dr. Günther W. (FDP) nein 
30. H a n 7. , August (CDU) entschuldigt 79. S t üb in g e r , _O~kar (CDU) entschuldigt 
31. Ha x e 1 . Julius (SPD) nein 80. T h e i s e n , Otto (CDU) ja 
32. H e 1 1 e r , Franz (CDU) ja 61. T hv,1: w ii· th, Karl (SPDJ nein 
33. H e r m a n s , Susanne (CDU) ja 82. T r e es , Hans (SPD) nein 
34. H e y d o r n , Ernst {FDP) nein 83.Van V o 1 x e m , Otto (CDU) ja 
35. Hi l f, Willibald (CDU) ja 84. V e lt in, Franz-Josef (CDU) ja 
36. H o o s , Otto (SPD) nein aQ. V ,iH~~ r 1, Dr. Gerhard (FDP) fehlt 
:37 .. Ta c ob s, Johann (SPD) entschuldigt 86. V ö 1 k e r , Heinrich (SPD) nein 
38. K ö l s c h , Lucie (SPD) nein 87. Volkem er , Fritz (SPD) nein 
39. K ö n i g . Hans (SPD) nein 88. V o n d an o , Theodor (CDU) ja 
40. K oh 1 , Dr. Helmut (CDU) ja 89. W a 11 a u er , Valentin (FDP) enthal ten 

41. K oh n s , Dr. Josef (CDU) ja ~o. W.,~.~ z ,~ 11, Otto (SPD) nein 

42. Konrad, Otto (FDP) nein 91. Weis, Nikolaus (CDU) ja 
92. Westenb el'ge r , Wilhelm (CDU) ja 43. Korbach, Heinz (CDU) ja 93. We t zel , Ernst-Jakob (CDU) fehlt 

44. K o s t , C1emens (CDU) ja 94. Wetze l, Gertrud (SPD) entschuldigt 
45. K u h n , Karl (SPD) nein 95. W i n g e n d o r f , Paul (CDU) ja 
46. L o r e n z , Ernst (SPD) nein 96. W i r t ~, Johann (CDU) ja 
47. Lude s, Josef (SPD) nein 97. W 1 t t e, Emil {SPD) nein 
48. Ludwig, Dr. Werner (SPD) nein 98. W o l .( , Paul (SPD) nein 
49. M a r t e n s t e i n , Willibald (FDP) nein 99. W o l f r am, Günter {SPD) nein 
50. Mas sin g , Wilhelm (CDU) ja 100. W o lt er s, August (CDU) ja 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 42 
Nein 49 
Enthalten l 

92 
Entsctrnldigt fehlten . 5 
Unentschuldigt :fehlten . 3 

100 


